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1 EINFÜHRUNG 

 

1.1 THEMA UND ZIELSETZUNG 

 

Themen wie Umweltschutz und Klimawandel beherrschen gegenwärtig die medienpolitische 

und die wissenschaftliche Diskussion. Mehr denn je sind die Menschen von Umwelt- und 

Klimaproblemen gefesselt, voller Überzeugung, dass sich jeder dafür einsetzen muss, dem 

Klimawandel ein Ende zu setzen. Weltweit werden Initiativen unterstützt: Neue Wagen mit 

niedrigem CO2-Ausstoß werden hergestellt, Glühbirnen müssen bis 2012 durch 

Energiesparlampen ersetzt werden, in 40 deutschen Städten wurde schon eine Umweltzone 

eingerichtet, die Fahrzeuge ohne Umweltplakette nicht durchfahren dürfen usw. Mit 

derartigen Initiativen wollen umweltbewusste Menschen deutlich machen, dass der größte 

Teil der globalen Erwärmung menschlichen Aktivitäten zuzuschreiben ist. In einem 

Sachstandsbericht von 2007 stellt der UN-Klimarat (IPCC1) fest, dass der Ausstoß von 

Treibhausgasen hervorgerufen durch menschliche Aktivitäten mit großer (d.h. mit mehr als 

90-prozentiger) Wahrscheinlichkeit der Hauptversursacher des Temperaturanstiegs ist. Als 

Reaktion auf diese Umweltprobleme entstand ein sich immer weiter verbreitendes 

Umweltbewusstsein. In diesem Kontext war es von äußerster Wichtigkeit, eine nachhaltige, 

zukunftsfähige und anspruchsvolle Umweltpolitik zu entwickeln. 

 

Umweltpolitik umfasst alle institutionellen, politischen und rechtlichen Maßnahmen zur 

Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebenswelt des Menschen. Jeder Staat soll dabei 

übergreifende Strategien ausarbeiten, die den Umweltschutz in allen Politikbereichen 

gewährleisten. Trotz der unabwendbaren Unterschiede in der Umweltpolitik einzelner Staaten 

gewinnt das Konzept einer globalen Umweltpolitik in Zeiten zunehmender Globalisierung 

immer mehr an Bedeutung. Die globale Umweltpolitik hat somit „einen hohen Stellenwert in 

den internationalen Beziehungen“ (BMU, Januar 2010).  

 

Ein Teilbereich der Umweltpolitik ist die Klimapolitik, die aus „Maßnahmen zum 

Klimaschutz auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene“ besteht und zum Ziel hat, die  

Geschwindigkeit und die Folgen des Klimawandels zu reduzieren (Wikipedia, 19.03.2010).  

 

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (siehe Kapitel 2.1, S. 18) 
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Da der Konzentrationsanstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre für die Erderwärmung 

verantwortlich gemacht wird, ist eine Reduktion des CO2-Ausstoßes das wichtigste Ziel. Im 

Verkehrs- und Energiebereich entstanden technische Innovationen im Rahmen einer 

ambitionierten Klimapolitik zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen. So gibt es im 

Verkehrssektor schon die ersten Elektrofahrzeuge, im Energiebereich werden vor allem die 

Entwicklung und die Nutzung der erneuerbaren Energien gefördert. Klimapolitik ist also ein 

sehr umfangreiches Thema. In der vorliegenden Masterarbeit wird somit auf einen 

spezifischen Aspekt der Klimapolitik eingegangen, den Aspekt der erneuerbaren Energien. Im 

Internet gibt es eine große und differenzierte Auswahl an Quellen, die die Bürger ausführlich 

über die deutsche2 oder die belgische3 Klimapolitik informieren.  

 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Politik Deutschlands im Bereich der erneuerbaren 

Energien der Politik Flanderns gegenüberzustellen. 2006 veröffentlichte der damalige 

flämische Ministerpräsident Leterme einen Bericht über die wirtschaftliche Lage Belgiens, in 

dem Flandern als treibende Kraft Belgiens betrachtet wurde. Auch hinsichtlich der 

erneuerbaren Energien nahm Flandern eine Vorreiterrolle wahr (Leterme 2006). Auf die 

Erneuerbare-Energien-Politik Walloniens4 und Brüssels5 wird somit nicht näher eingegangen. 

Belgien ist ein Föderalstaat, der sich aus Gemeinschaften6 und Regionen7 zusammensetzt. Im 

Allgemeinen sind der Föderalstaat, die Gemeinschaften und die Regionen für verschiedene 

Bereiche zuständig. Der Bereich der erneuerbaren Energien bildet hier eine Ausnahme, da 

sowohl der Föderalstaat als auch die Regionen Zuständigkeiten haben. Die erneuerbaren 

Energien fallen jedoch größtenteils in die Befugnis der Regionen, so dass die Erneuerbare-

Energien-Gesetzgebung vor allem auf regionaler Ebene geschaffen wird. Deswegen wird hier 

nur auf die Politik Flanderns eingegangen. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf die 

Fragen, wie sich die Politik und die Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien in 

Deutschland und Flandern entwickelt haben und warum deren Entwicklungsstand bezüglich 

dieser Energiequellen so verschieden ist. Deutschland und nicht Flandern nimmt z.B. eine 

führende Rolle in der Klima- und Energiepolitik der Europäischen Union wahr (Die 

Bundesregierung 2010). In diesem Rahmen untersuchen wir auch die gesellschaftliche  

 
                                                 
2 Vgl. hier z.B. http://www.bmu.de 
3 Vgl. hier z.B. http://www.climate.be 
4 http://energie.wallonie.be 
5 http://www.leefmilieubrussel.be 
6 Flämische, Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft 
7 Flämische und Französische Region und Brüssel-Hauptstadt 
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Akzeptanz der erneuerbaren Energien auf deutscher und flämischer Ebene. Da die 

Europäische Union alle offiziellen Richtlinien zu den erneuerbaren Energien festlegt, soll aber 

zuerst untersucht werden, wie und wann die Gesetzgebung in diesem Bereich auf 

europäischer Ebene entstanden ist. Die vorliegende Masterarbeit bietet auch eine Übersicht 

über die internationalen Maßnahmen zum Umweltschutz, da diese – genauso wie die 

europäischen Richtlinien – einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt- und Klimapolitik der 

einzelnen Staaten ausüben. 

 

 

1.2 AUFBAU UND METHODOLOGIE 

 

Die vorliegende Masterarbeit besteht aus sieben Kapiteln. Das erste Kapitel beschreibt 

Thema, Zielsetzung, Aufbau und Methodologie der Arbeit und geht auf die Terminologie und 

geschichtliche Entwicklung der erneuerbaren Energien ein. Das zweite Kapitel ist den 

internationalen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz und zur Förderung der 

erneuerbaren Energiequellen gewidmet. Das dritte Kapitel bietet eine Übersicht über die 

Energiepolitik der Europäischen Union und ihre Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien. 

Anschließend wird im vierten und fünften Kapitel untersucht, welche Dekrete oder Gesetze 

Flandern bzw. die Bundesrepublik Deutschland zur Verwirklichung der europäischen 

Gesetzgebung erlassen haben. Daneben wird für beide auch die Entwicklung der erneuerbaren 

Energien und die gesellschaftliche und politische Akzeptanz dieser Energiequellen 

besprochen. Das sechste Kapitel bildet den Vergleich zwischen Flandern und Deutschland, 

aus dem im Schlusskapitel ein allgemeines Fazit gezogen wird.     

 

In einer ersten Phase der Untersuchung haben wir zahlreiche Internetquellen zum Thema der 

erneuerbaren Energien konsultiert. Besonders hilfreich waren u.a. die Webseiten der 

Europäischen Kommission8, der Flämischen Energie-Agentur9 und des für den Bereich der 

erneuerbaren Energien zuständigen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit10. Zur Vertiefung in das Thema wurden in Bibliotheken und auf Google 

Books verfügbare Monographien und Artikel herangezogen. Für das Thema der 

Zuständigkeitsverteilung in der Energiepolitik zwischen Belgien als Föderalstaat und den 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm 
9 http://www.energiesparen.be 
10 http://www.erneuerbare-energien.de 
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Regionen war die Monographie „Het energiebeleid – De bevoegdheidsverdeling in het 

federale België“ (Deridder 2000) von großem Nutzen. Reiche (2004) („Rahmenbedingungen 

für erneuerbare Energien in Deutschland – Möglichkeiten und Grenzen einer 

Vorreiterpolitik“) bildet eine deutliche Übersicht über die Lage der erneuerbaren 

Energieträger in der Bundesrepublik. Die deutschen Übersetzungen niederländischer 

Fachtermini wurden in der juristischen Datenbank Eur-lex11 der EU und der dreisprachigen 

Terminologiedatenbank SEMAMDY12 der Zentralen Dienststelle für deutsche Übersetzungen 

geprüft. 

 

 

1.3 TERMINOLOGIE 

 

1.3.1 Synonyme 

 

Bei der Erforschung der Primär- und Sekundärliteratur zum Thema der erneuerbaren Energien 

ließ sich feststellen, dass der Terminus erneuerbare Energien (Niederländisch: hernieuwbare 

energie) in beiden Sprachen fünf Synonyme hat. Im Deutschen handelt es sich um 

regenerative Energien, alternative Energien, nachhaltige Energien, grüne Energien und 

Ökoenergien. Die niederländischen Äquivalente sind regeneratieve energie, alternatieve 

energie, duurzame energie, groene energie bzw. eco-energie.  

 

Die sechs Termini sind zwar alle Synonyme, die somit dieselben Energiequellen benennen, 

legen aber den Akzent auf eine spezifische Eigenschaft dieser Quellen. So betonen 

erneuerbare Energien, regenerative Energien und nachhaltige Energien, dass diese 

Energieformen unendlich zur Verfügung stehen, indem die Energie aus unerschöpflichen 

Energiequellen erzeugt wird. Mit alternative Energien wird hervorgehoben, dass diese 

Energien im Gegensatz stehen zu den herkömmlichen, nicht-erneuerbaren Energiequellen, 

d.h. den fossilen Energieträgern und der Kernenergie. Im Terminus Ökoenergien ist  ‚Öko-’ 

kurz für ‚ökologisch erzeugt’, d.h. auf umweltschonende Weise erzeugt. Er unterstreicht, dass 

im Rahmen des Umweltschutzes die Natur zur Energieerzeugung verwendet wird. Auch mit 

dem Terminus grüne Energien wird diese spezifische Eigenschaft hervorgehoben. Die oben 

                                                 
11 http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm 
12 http://www.ca.mdy.be/NL/semamdy.asp 
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genannten niederländischen Termini betonen dasselbe Merkmal der Energiequellen wie ihr 

deutsches Äquivalent.    

 

Eine terminologische Untersuchung mit der Google-Suchmaschine ergibt, dass sowohl im 

Deutschen als auch im Niederländischen manche Synonyme geläufiger sind als andere. Wie 

Abbildung 1.1 illustriert, wird im deutschen Sprachraum am meisten erneuerbare Energien 

verwendet, während diese Energiequellen im niederländischen Sprachraum hauptsächlich mit 

duurzame energie benannt werden (siehe Abbildung 1.2). Beide Termini betonen dieselbe 

Eigenschaft, die Unerschöpflichkeit dieser Energiequellen (siehe oben).  

 

Mit der Google-Suchmaschine wurden auch die Singularformen der deutschen Termini und 

die Pluralformen der niederländischen recherchiert. Daraus ergab sich, dass hinsichtlich aller 

Termini der Singular im Deutschen geläufiger ist als der Plural im Niederländischen. Die 

terminologische Untersuchung bestätigte außerdem die Beobachtung, dass im deutschen und 

niederländischen Sprachraum am meisten die Pluralform bzw. die Singularform der Termini 

verwendet wird (siehe Abbildung 1.1 und Abbildung 1.2).  

 

 
Terminus (Singular) 

 

 
Ergebnisse 

 
Terminus (Plural) 

 
Ergebnisse 

erneuerbare Energie 438.000 erneuerbare Energien 1.590.000 
regenerative Energie 102.000 regenerative Energien    310.000 
alternative Energie   96.900 alternative Energien    225.000 
grüne Energie 885.000 grüne Energien     31.900 
nachhaltige Energie   20.800 nachhaltige Energien     24.700 
Ökoenergie   30.400 Ökoenergien     14.700 
 

  Abb. 1.1: Synonyme für erneuerbare Energien im deutschen Sprachraum  
  (Ergebnisse Google-Suchmaschine, 09.04.2010) 
 

 
Terminus (Singular) 

 

 
Ergebnisse 

 
Terminus (Plural) 

 
Ergebnisse 

hernieuwbare energie 90.300 hernieuwbare energieën 10.500 
regeneratieve energie      900 regeneratieve energieën        60 
alternatieve energie 45.200 alternatieve energieën   5.500 
groene energie 96.400 groene energieën        51 
duurzame energie 382.000 duurzame energieën      141 
eco-energie   43.500 eco-energieën         1 
 

  Abb. 1.2: Synonyme für erneuerbare Energien im niederländischen Sprachraum  
  (Ergebnisse Google-Suchmaschine, 09.04.2010) 
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1.3.2 Erneuerbare Energien: Begriffserklärungen 

 

Erneuerbare Energien stehen – anders als fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl – nahezu 

unendlich zur Verfügung, denn sie werden aus unerschöpflichen Energiequellen gewonnen, 

auf die der Mensch außerdem keinen Einfluss hat. Diese Energieträger können zur Strom-, 

Wärme- und Kraftstofferzeugung eingesetzt werden, wobei wenig oder sogar kein 

klimaschädliches CO2 ausgestoßen wird. Im Allgemeinen werden die erneuerbaren Energien 

in fünf Kategorien eingeteilt: Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Bioenergie und 

Geothermie. Einige erneuerbare Energieträger wie Sonne und Wind sind überall verfügbar, 

obwohl die Anwesenheit dieser Quellen stark ortsabhängig ist (Westra 2008: 33). 

Solarenergie hat z.B. das größte Potential im Bereich der erneuerbaren Energien. Dies gilt 

aber nur in Ländern, in denen die Sonne genug scheint. Der Zeitung Vacature zufolge gehört 

Belgien nicht zu diesen Ländern: Nach England hat Belgien die niedrigste Anzahl 

Sonnenstunden in Europa (Michiels, 31.01.2009). Wasserkraft, Bioenergie bzw. Biomasse 

und Geothermie sind demgegenüber nahezu konstant verfügbar und auch speicher- und 

regelbar. Mit einem Mix der fünf erneuerbaren Energien ist eine nachhaltige 

Energieversorgung möglich. Dazu muss aber eine weitere Entwicklung der Technologien 

gefördert werden. Im Folgenden wird kurz erläutert, was unter den fünf erneuerbaren 

Energieträgern zu verstehen ist13.   

 

• Solarenergie: Die Sonne liefert ein enormes Energiepotential: Im Durchschnitt kann 

mit diesem Energieträger jährlich 100 bis 200 Watt pro Quadratmeter erzeugt werden. 

Wie schon erwähnt, ist die Anwesenheit dieser Energiequelle stark ortsabhängig, denn 

an bestimmten Orten gibt es mehr Sonnenlicht als an anderen. Dies entspricht dem 

Stand der Sonne. In den Polargebieten steht die Sonne tief; dort kann somit weniger 

Solarenergie erzeugt werden als am Äquator (Westra 2008: 35). Der Solarenergie 

werden einerseits die Photovoltaik und andererseits die Solarthermie zugeordnet. Mit 

der Photovoltaik wird Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Die 

Solarthermie erzeugt Wärme zur Erwärmung von Trinkwasser und Aufbereitung von 

heißem Wasser für Heizungsanlagen. Solarenergie kann also zur Strom- und 

Wärmeerzeugung eingesetzt werden.  

                                                 
13 Diese Begriffserklärungen basieren sowohl auf den Webseiten des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. 
(http://www.bee-ev.de) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(http://www.erneuerbare-energien.de) als auch auf der Monographie „Energie, motor van jouw wereld“ (Westra 
2008).  
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• Windenergie: Zur Erzeugung von Windenergie werden Windräder genutzt, die durch 

die Luftbewegung Generatoren antreiben und so die Windkraft in mechanische 

Energie umwandeln. Anders als im Falle von Wasserkraft (siehe unten) und fossilen 

Energieträgern wird Windenergie stark von den Wetterschwankungen beeinflusst. Bei 

Windstille kann logischerweise keine Windenergie gewonnen werden. Deswegen ist 

es wichtig, dass neue Speichertechnologien für diese Energiequelle entwickelt werden. 

Obwohl Windräder sehr umweltfreundlich sind, wird oft Protest gegen sie erhoben, 

weil sie Verschandelung der Landschaft und Lärmbelästigung mit sich brächten. Aus 

diesem Grund werden gegenwärtig immer mehr Off-Shore-Windparks errichtet, die 

weit vor der Küste im Meer gebaut werden. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Parks ist 

die Tatsache, dass der Meereswind viel regelmäßiger und stärker weht (Westra 2008: 

37).  

 

• Wasserkraft: Die Energiequelle Wasserkraft wurde schon vor der Industriellen 

Revolution des 19. Jahrhunderts genutzt, um Mühlen, Säge- und Hammerwerke 

anzutreiben. Sie wird heutzutage sowohl als Stromerzeuger als auch als 

Energiespeicher eingesetzt.  Zur Stromerzeugung wird die Bewegung oder das 

Gewicht des Wassers genutzt, um über Turbinen Maschinen oder Generatoren 

anzutreiben. Dazu werden u.a. Staudämme gebaut, die das Wasser aufhalten und so 

einen künstlichen Stausee bilden. Das Wasser strömt dann durch die Öffnungen des 

Dammes und beim Fallen treibt es große Turbinen an. Zur Energiespeicherung  

werden Pumpspeicherkraftwerke genutzt. Ein Pumpspeicherkraftwerk ist ein 

Wasserkraftwerk, das die überschüssige, aus Wasserkraft erzeugte elektrische Energie 

als potentielle Energie speichert und „in Spitzenlastzeisten diese Energie wieder in 

elektrische Energie wandelt“ (Physik-Web s.d.). Heutzutage ist die Wasserkraft 

weltweit der meistgenutzte erneuerbare Energieträger, der außerdem konstant zur 

Verfügung steht (BEE s.d./e). Westra zufolge (2008: 34) wird aber schon an vielen 

geeigneten Orten Energie aus Wasserkraft erzeugt, so dass diese Energiequelle in 

Zukunft nur noch wenig weiter ausgebaut werden kann. 

 

• Bioenergie / Biomasse: Als Bioenergie wird die aus Biomasse gewonnene Energie 

bezeichnet. Der Begriff Biomasse bezieht sich auf alle Stoffe organischer Herkunft 

wie Holz, Pflanzenabfälle, Restmüll und Biogas (ODE Vlaanderen s.d./a). Die 
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Bioenergie wird sowohl zur Strom- und Wärmeerzeugung als auch zur Herstellung 

von Biokraftstoffen genutzt. Bei der Verbrennung oder Verrottung von Biomasse wird 

zwar klimaschädliches CO2 ausgestoßen, aber bei der Erzeugung dieser Energie wird 

der Umgebung durch Photosynthese genauso viel CO2 entzogen. Solange die 

Gewächse ständig angepflanzt werden, gibt es also keinen Nettoausstoß von CO2. Die 

Biomasse war eine der ersten vom Menschen genutzten Energiequellen. Auch 

heutzutage ist sie immer noch die wichtigste Energiequelle in mehreren 

Entwicklungsländern (Westra 2008: 38). In der vorliegenden Masterarbeit wird dieser 

Energieträger Biomasse genannt. 

 

• Geothermie: Der Terminus Geothermie ist von den griechischen Wörtern geo (Erde) 

und therme (Wärme) abgeleitet. Geothermie oder Erdwärme ist eine erneuerbare 

Energiequelle, die die im Grundwasser oder im Erdinneren gespeicherte Wärme nutzt. 

Geothermische Kraftwerke versuchen, diese Wärme zur Strom- und Wärmeerzeugung 

einzusetzen. Nach einer geothermischen Bohrung wird kaltes Wasser in die Erde 

gepresst, das sich im heißen Gestein erwärmt. Über eine zweite Bohrung wird das 

heiße Wasser an die Oberfläche heraufgepumpt. Einerseits wird dieses Wasser zu 

Dampf erwärmt und so Strom erzeugt, andererseits wird es sofort zur Heizung von 

Häusern und Gebäuden verwendet.  Die idealen Bedingungen für die Geothermie 

kommen weltweit nur an einigen Orten vor, so dass relativ wenig Energie aus dieser 

Energiequelle erzeugt wird (Westra 2008: 39). 

 

 

1.4 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN14 

 

Die Nutzung der erneuerbaren Energien hat eine sehr lange Tradition. Bis zur Erfindung der 

Dampfmaschine im 18. Jahrhundert erzeugte der Mensch seine Energie fast nur aus diesen 

Energiequellen.  

 

                                                 
14 Der in diesem Kapitel dargestellte Überblick über die geschichtliche Entwicklung der erneuerbaren Energien 
basiert auf den Monographien „Energie, motor van jouw wereld“ (Westra 2008) und „Regenerative 
Energietechnik“ (Wesselak und Schabbach 2009) und auf dem Artikel „Die Geschichte der 
Sonnenenergienutzung“ (Riegel, 16. November 2006). 
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Wie schon erwähnt, war die Biomasse eine der ersten vom Menschen genutzten 

Energiequellen, als der Mensch vor 500.000 Jahren entdeckte, dass er mit Holz Feuer 

erzeugen konnte. In dieser Periode war die Sonne die wichtigste natürliche Wärmequelle. 

Wenn es keine Sonnenwärme gab, wurden u.a. Holz und Stroh verbrannt. Höhlenmalereien 

illustrieren z.B., dass vor 30.000 Jahren Holz verwendet wurde zum Kochen des Essens und 

zur Erwärmung und Beleuchtung der Höhlen. Die Technik der Geothermie wurde damals 

auch schon angewandt, indem die vorhandenen Heißwasserquellen sowohl zum Reinigen, 

zum Wärmen als auch zum Kochen genutzt wurden. Auch die anderen erneuerbaren Energien 

wurden schon vor Christi Geburt verwendet. In Bezug auf die Windenergie nutzten die 

Ägypter 5.000 v. Chr. diese Energiequelle zum Antrieb ihrer Segelschiffe und einige 

Jahrhunderte später wurden in China Windmühlen gebaut, um Wasser heraufzupumpen. Im 

Bereich der Wasserkraft trieben die Griechen ihre Mühlen, mit denen sie u.a. Getreide 

mahlten, mit Wasserrädern an. Um 1000 n. Chr. wurden die Windmühlen und die 

Wasserräder in Westeuropa verbreitet, wo sie einen Aufschwung des Handwerks und des 

Handels bewirkten. Auch hinsichtlich der Solarenergie sorgten die Griechen noch vor der 

Zeitwende für eine der ersten Anwendungen dieses Energieträgers, denn nach der 

Überlieferung sollen sie mit einem großen Spiegel die Kriegsschiffe ihrer römischen Feinde 

in Brand gesetzt haben.  

 

Im Mittelalter fing die Erfolgsgeschichte der Kohle an. Der Mensch war zu der Erkenntnis 

gekommen, dass er diese Energiequelle zur Heizung seines Hauses nutzen konnte. Ab 1700 

wurde Kohle auch bei der Metallverarbeitung eingesetzt. So wurde man immer abhängiger 

von dieser Energiequelle. Mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert nahm 

diese Abhängigkeit sogar noch zu, da das Feuer als Triebkraft dieser Maschine mit Kohle 

erzeugt wurde. Die durch die Verbrennung von Kohle freigesetzte Energie der 

Dampfmaschine konnte zudem andere Maschinen antreiben. Maschinen konnten also mit 

Kohle in Bewegung gesetzt werden, während zuvor immer eine Windmühle oder fallendes 

Wasser in der Nähe sein musste. Die Dampfmaschine verdrängte somit die erneuerbaren 

Energien und die Abwärtsentwicklung der Letzteren setzte sich in der Industriellen 

Revolution des 19. Jahrhunderts fort. In ganz Westeuropa wurde die Dampfmaschine in 

Fabriken eingesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte Energie zu jeder Zeit und an 

jedem Ort erzeugt werden. Zuvor wurden in Fabriken Windenergie und Wasserkraft genutzt, 

aber diese Energiequellen waren nicht immer und überall verfügbar.  

 



 17 

Obwohl Kohle und die Dampfmaschine die Bedeutung der erneuerbaren Energien 

verringerten, wurden diese weiterentwickelt. So wurden im 19. Jahrhundert die Wasserräder 

durch technisch innovative Wasserturbinen verdrängt und zur Stromerzeugung wurden 

Staudämme gebaut. In diesem Bereich versuchte man auch, mit Windmühlen – die im 19. 

Jahrhundert durch Windturbinen und -kraftanlagen ersetzt wurden – Strom zu erzeugen. 1860 

experimentierte der Franzose Mouchout mit Solarenergie, indem er aus Sonnenlicht Dampf 

erzeugte, mit dem eine kleine Dampfmaschine angetrieben wurde. Anfang des 20. 

Jahrhunderts wurde in Italien das erste geothermische Kraftwerk gebaut.     

 

Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten Forscher, wie sie aus Erdöl Benzin und Dieselöl 

entwickeln konnten. Mit der Erfindung des Wagens Ende des 19. Jahrhunderts fing der 

Siegeszug von den Brennstoffen Benzin und Dieselöl an, was die erneuerbaren Energien noch 

mehr in den Hintergrund verdrängte.   

 

Die Lage änderte sich grundlegend mit der ersten Ölkrise im Jahre 1973. Die arabischen, 

Erdöl produzierenden Staaten verhängten aus politischen Gründen ein Ölembargo gegen die 

westlichen Industriestaaten, so dass sich die Ölpreise plötzlich verdreifachten. Die Revolution 

im Iran löste 1979 eine zweite Ölkrise aus, wobei es erneut zu einer drastischen Steigerung 

der Ölpreise kam. Die zwei Ölkrisen veranlassten die westliche Welt, sparsamer mit Energie 

umzugehen. Ziel dabei war auch, unabhängiger von den ölexportierenden Staaten zu werden. 

Die alternativen Energieträger wurden darum weltweit besonders gefördert. Mittelpunkt der 

Forschung nach alternativen Energien war aber die Kernenergie, die damals als die 

Energiequelle der Zukunft betrachtet wurde. Die Katastrophe von Tschernobyl 1986 löste 

aber harten und offenen Widerstand gegen Kernenergie aus. Außerdem wuchs die Einsicht, 

dass fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl immer mehr eine Gefährdung für die Umwelt 

bilden. Aus diesen Gründen entwickelte sich in der Öffentlichkeit erneut ein Interesse an 

erneuerbaren Energiequellen. Da der Umwelt heute besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

wird und versucht wird, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren, werden die erneuerbaren 

Energien nun mehr denn je gefördert. 
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2 DAS THEMA DER ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF WELTEBENE 

 

2.1 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) 

 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts steigt die mittlere Temperatur auf der Erde. Dies hat 

weitreichende Folgen: Die Wetterextreme nehmen zu, die Polkappen und Gletscher 

schmelzen ab, der Meeresspiegel steigt usw. Eine große Mehrheit der Klimaforscher vom 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC15) – einem beratenden 

zwischenstaatlichen Ausschuss zum Klimawandel oder einfach dem Weltklimarat – betrachtet 

den durch menschliche Aktivitäten ausgelösten Treibhauseffekt als Hauptursache für diese 

Klimaänderungen. Klimaänderung bedeutet „jede Änderung im Verlauf der Zeit, sei es 

aufgrund natürlicher Schwankungen oder als Folge menschlicher Aktivitäten“ (IPCC 2001). 

Die Ursachen und Folgen dieses Phänomens werden in den verschiedenen IPCC-

Sachstandsberichten besprochen. Außerdem sind die Klimaforscher davon überzeugt, dass der 

Mensch auch im Laufe des 21. Jahrhunderts das Klima weiter negativ beeinflussen wird 

(IPCC 2001). 

 

 

2.2 KONFERENZEN DER VEREINTEN NATIONEN 

 

Schon Anfang der 90er Jahre stand das Thema der Klimaänderung auf der Tagesordnung der 

Vereinten Nationen. Als Ergebnis der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 

(UNCED16) in Rio de Janeiro wurde 1992 das Rahmenübereinkommen über 

Klimaänderungen (UNFCCC17) verabschiedet und von den meisten UN-Mitgliedsstaaten 

unterzeichnet. Ziel dieser Klimarahmenkonvention war es,  

 

 

 

 

                                                 
15 1988 gründeten das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO) den IPCC oder den Weltklimarat. Dieses Gremium soll objektive Informationen über den 
Klimawandel und dessen Ursachen zur Verfügung stellen. Alle UNEP- und WMO-Mitgliedsstaaten können am 
Weltklimarat teilnehmen. Gegenwärtig sind insgesamt 194 Staaten Mitglied des IPCC. Außerdem arbeiten 
tausende von Wissenschaftlern für dieses Gremium. Bemerkenswert ist, dass diese Wissenschaftler keine 
eigenen Forschungsprojekte verwirklichen, sondern die Ergebnisse wissenschaftlicher Publikationen analysieren 
(IPCC s.d.).    
16 United Nations Conference on Environment and Development 
17 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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 die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen auf einem Niveau zu erreichen, 
 [...] dass sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen 
 können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche 
 Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann. (Vereinte Nationen 
 1994)  
 

Zur Erreichung dieses langfristigen Zieles beschlossen die Staaten, bis 2000 eine CO2-

Reduktion um 5 % anzustreben (Decoster 1998: 16). Das Abkommen sollte eine Grundlage 

für künftige Maßnahmen bilden (d.h. die Möglichkeit eröffnen, weitergehende 

Verpflichtungen im Rahmen des Klimaschutzes zu beschließen), wobei sich die 

Vertragsstaaten vor allem dazu verpflichten, die globale Erwärmung durch eine CO2-

Reduktion zu bremsen. 

 

Gemäß der 1994 in Kraft getretenen UN-Klimarahmenkonvention müssen die Vertragsstaaten 

jährlich einen Bericht über ihre Treibhausgasemissionen vorlegen. Auch treffen sich die 

Staaten jährlich auf einer Vertragsstaatenkonferenz (COP18) der Klimarahmenkonvention 

oder einem Weltklimagipfel, wo sie einen Überblick über ihre Klimapolitik geben und 

wichtige Beschlüsse fassen. Ziel dieser Konferenzen ist es, Staaten und Regionen konkrete 

und verbindliche Reduktionszahlen aufzuerlegen. Die erste COP (COP 1) fand 1995 in Berlin 

statt. Auf dieser Konferenz beschlossen die Vertragsstaaten, dass die vereinbarte CO2-

Reduktion um 5% (siehe oben) nicht ausreicht, um das oben erwähnte langfristige Ziel des 

Übereinkommens von 1992 zu erreichen.  

 

Erst im Dezember 1997 auf dem Weltklimagipfel von Kyoto (COP 3) konnten sich die 

Vertragsstaaten nach zähen Verhandlungen über verbindliche Regelungen einigen, was zum 

Kyoto-Protokoll führte. Dieses Protokoll besagt, dass Industriestaaten von 2008 bis 2012 ihre 

gemeinsamen Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um mindestens 5% 

reduzieren sollen (Artikel 319). Die Entwicklungsländer hingegen erhalten keine Auflagen. 

Die fünfzehn Staaten der damaligen Europäischen Union sollen bis 2012 den CO2-Ausstoß 

durchschnittlich um 8 % verringern. Diese Reduktion wurde unter den verschiedenen EU-

Staaten aufgeteilt (z.B.: Deutschland: -21 %; Belgien -7,5 %). Da hinsichtlich eines  

wirksamen Klimaschutzes die erneuerbaren Energien auf Weltebene stärker gefördert und  

 

                                                 
18 Conference of the Parties 
19 Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf 
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weiter ausgebaut werden sollen, widmet das Kyoto-Protokoll diesen Energiequellen 

besondere Aufmerksamkeit. In diesem Rahmen ist die „Erforschung und Förderung, 

Entwicklung und vermehrte Nutzung von neuen und erneuerbaren Energieformen [...]“ eines 

der Ziele des Kyoto-Protokolls (Artikel 2). Das Protokoll wurde am 16. März 1998 zur 

Unterzeichnung vorgelegt, trat jedoch erst am 16. Februar 2005 – nach der Ratifizierung 

durch Russland – völkerrechtlich in Kraft. Alle Kyoto-Vertragsstaaten müssen somit die 

zugewiesene Treibhausgasbegrenzung realisieren. Bemerkenswert ist, dass die Vereinigten 

Staaten, eine der größten Industrienationen, das Protokoll bisher noch nicht ratifiziert haben.   

 

2012 läuft das Kyoto-Protokoll aus. Deswegen wurde schon ab dem Inkrafttreten des 

Protokolls 2005 über dessen Zukunft verhandelt. Für die Zeit ab 2013 streben die Kyoto-

Vertragsstaaten nach einem Nachfolgeprotokoll, in dem das Ziel einer weiteren CO2-

Reduktion festgeschrieben werden soll. Die Verhandlungen finden auf den jährlichen 

Weltklimagipfeln statt. So vereinbarten die Staaten 2007 auf dem Weltklimagipfel auf Bali 

(COP 13) den Bali Action Plan, mit dem beschlossen wurde, die Verhandlungen innerhalb 

von zwei Jahren zu beenden (UNFCCC s.d./a). Eine Nachfolgevereinbarung des Kyoto-

Protokolls sollte auf dem Weltklimagipfel vom 7. bis zum 18. Dezember 2009 in Kopenhagen 

(COP 15) verabschiedet werden. Weltweit waren die Erwartungen relativ hoch. Es wurde 

sogar von Hopenhagen gesprochen. Aber der Gipfel hat sich als ein echtes Fiasko erwiesen: 

Es ging von Hopenhagen nach Flopenhagen (Deutsche Welle, 21.12.2009). Vor allem die 

Vereinigten Staaten und China wurden als ‚Spielverderber’ betrachtet: Der US-Präsident 

Barack Obama machte keine neuen Zusagen zu einer weiteren Reduktion der amerikanischen 

Treibhausgasemissionen, während Chinas Premierminister Wen Jiabao keinen internationalen 

Kontrollmechanismus seiner nationalen Reduktionspläne erlaubte (Minten, 19./20.12.2009). 

Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen war das einzige Ergebnis des Kopenhagen-Gipfels 

die nicht bindende Erklärung des ‚Copenhagen Accord’, in dem gefordert wird, die 

Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Periode (d.h. vor der Industriellen Revolution 

des 19. Jahrhunderts) auf zwei Grad Celsius zu beschränken. Dieses Klimaziel wurde schon 

im März 2007 von der Europäischen Union vorgeschlagen (siehe Kapitel 3.1.3, S. 27). 

Daneben einigten sich die Vertragsstaaten über die Bereitstellung von Finanzhilfen für 

Entwicklungsländer. Das Abkommen enthält jedoch keine CO2-Reduktionsziele, keine 

weitere Förderung der erneuerbaren Energien, keine konkreten Kontrollmaßnahmen und 

besitzt keine rechtliche Verbindlichkeit. Außerdem verdeutlicht es nicht, wie das 2 °C-Ziel 

erreicht werden soll. Der nächste Weltklimagipfel findet Ende 2010 in Mexiko statt. Ob sich 
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die Kyoto-Vertragsstaaten dann auf ein Nachfolgeprotokoll werden einigen können, bleibt 

vorläufig unsicher. 

 

 

2.3 INTERNATIONALE ENERGIE-AGENTUR (IEA) UND INTERNATIONALE 

AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN (IRENA)20 

 

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) der Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD21) wurde 1973 als Reaktion gegen die damalige 

Ölkrise und zur Koordinierung verschiedener Maßnahmen im Falle von Ölmangel gegründet. 

Weil sich im Laufe der Jahre der Energiemarkt stark geändert hat, beschreitet die IEA 

inzwischen einen neuen Weg. So widmet sie heutzutage den Themen Energiesicherheit, 

Wirtschaftsentwicklung und Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit. Schon seit 

Jahrzehnten untersucht diese zwischenstaatliche Organisation u.a. kostengünstige Konzepte 

für die Reduktion von Treibhausgasen und fördert in diesem Zusammenhang auch die 

Nutzung erneuerbarer Energien. Dazu wurde im April 1982 die Renewable Energy Working 

Party (REWP) – der wichtigste Beratungsausschuss zur Forschung nach und Entwicklung von 

erneuerbaren Energien – ins Leben gerufen.  

 

Allmählich wuchs auch die Idee einer internationalen Agentur für erneuerbare Energien. 

Sogar vor der Gründung der REWP wurde auf der UN-Konferenz in Nairobi (1981) eine 

solche Agentur vorgeschlagen. Seitdem wurden mehrere Organisationen22 im Bereich der 

erneuerbaren Energien gegründet. Im Rahmen des 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokolls 

wurde nach dem Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung in Johannesburg (2002) „die 

internationale Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien weiter verstärkt“ (Die 

Bundesregierung 2008). 2004 wurde die Idee einer internationalen Agentur für erneuerbare 

Energien wieder zur Sprache gebracht. Da die REWP die verschiedenen politischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Aspekte erneuerbarer Energien nicht ausreichend befriedigte, wurde auf 

Initiative von Staaten wie Deutschland, Spanien und Dänemark die Internationale Agentur für 

Erneuerbare Energien (IRENA) gegründet. Der Gründungsvertrag für die Agentur IRENA  

 

                                                 
20 Zum Thema der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) war das Papier „Gründe für eine 
Internationale Agentur für Erneuerbare Energien“ (Die Bundesregierung 2008) besonders hilfreich. 
21 Organisation for Economic Co-operation and Development 
22 Vgl. hier z.B. die europäische Organisation Eurosolar (siehe Kapitel 3, S. 23) 
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wurde in Bonn am 26. Januar 2009 von 75 Staaten unterzeichnet. Dem damaligen 

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) zufolge „wird IRENA das internationale 

Sprachrohr für erneuerbare Energien sein“ (BMU, 26.01.2009). Derzeit sind schon 143 

Staaten (IRENA 2010b) Mitglied der ersten internationalen Organisation, die sich 

ausschließlich mit dem Thema der erneuerbaren Energien befasst (Auswärtiges Amt 2009). 

Ihr Hauptziel ist denn auch die weltweite Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien. 

Dazu begleitet sie ihre Mitgliedsstaaten in Bereichen wie (Die Bundesregierung 2008): 

 

• Beratung über bessere politische Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien; 

 

• Verbesserungen beim Transfer von Technologien für erneuerbare Energien; 

 

• Ausbau der erneuerbaren Energien; 

 

• bessere Finanzierung der erneuerbaren Energien. 

  

Auf diese Weise will die IRENA den noch relativ geringen Marktanteil erneuerbarer Energien 

am Gesamtenergieverbrauch erhöhen und eine klimafreundliche Energieversorgung 

ermöglichen. 
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3 DAS THEMA DER ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF EUROPÄISCHER  

EBENE 

 

Nicht nur auf Weltebene, sondern auch auf europäischer Ebene wird der Klimaänderung 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Da es diese Umweltprobleme in ganz Europa gibt, 

braucht man auf europäischer Ebene beschlossene und geltende Lösungen. Deswegen sind 

Umwelt und auch Energie – so auch die erneuerbaren Energien – grundsätzlich europäische 

Angelegenheiten (Vos en Heirbaut 2008: 69). Bemerkenswert ist, dass die Europäische 

Kommission – die Exekutive der Europäischen Union – im Februar 2010 zwei neue 

Generalkommissionen gründete: die Generalkommissionen Klima und Energie 

(Engineeringnet 2010). Daneben gibt es auf europäischer Ebene mehrere wichtige 

Organisationen, die auf die erneuerbaren Energien setzen. So wurde 1988 Eurosolar, die 

Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, ins Leben gerufen. Diese Organisation 

strebt hauptsächlich eine konsequente Energiewende in Richtung erneuerbarer Energien an 

(Eurosolar s.d.). Wegen der zunehmenden europäischen Integration übt die Beschlussfassung 

der Europäischen Union (EU) – vor dem 1. Dezember 200923 die der Europäischen 

Gemeinschaft (EG) – einen immer größeren Einfluss auf die Rechtsordnung ihrer 

Mitgliedsstaaten aus (Devuyst 1993: 39). Die Union versucht die nationalen Gesetzgebungen 

hauptsächlich mit europäischen Richtlinien anzugleichen. Auch im Bereich der Energiepolitik 

werden vor allem Richtlinien erlassen.  

 

Die Europäische Union gründet sich auf vier Verträge24 (Europese Unie 2007: 5). Mit den 

ersten drei Verträgen wurden in den 50er Jahren die Europäischen Gemeinschaften gegründet, 

die als die Vorgänger der Europäischen Union gelten. Wie die Namen schon  

vermuten lassen (siehe Fußnote 24), legten die Gemeinschaften einen besonderen Fokus auf 

                                                 
23 Bis 2009 wurde die Europäische Gemeinschaft gemeinhin mit der 1993 eingeführten Europäischen Union 
gleichgesetzt, obwohl die EG rechtlich fortbestand (EU-ABC s.d./b). Dies heißt, dass die EG damals volle 
Rechtspersönlichkeit besaß und damit befugt war, als Vertreterin der EU-Staaten bindende internationale 
Verpflichtungen einzugehen. Ursprünglich hatte die Europäische Union diese Befugnisse nicht. Dies änderte 
sich aber mit dem Vertrag von Lissabon (2007), der eine institutionelle Reform der EU vorsah. Am 13. 
Dezember 2007 unterzeichneten die europäischen Staats- und Regierungschefs diesen Vertrag. Da alle 27 EU-
Staaten den Text ratifizieren sollten, trat er erst am 1. Dezember 2009 – nach der Ratifikation durch die 
Tschechische Republik am 13. November 2009 – in Kraft (Europa – Das Portal der Europäischen Union s.d./a). 
Mit dem Inkrafttreten trat die Europäische Union „an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft, deren 
Rechtsnachfolgerin sie ist“ (Europäische Union 2007).   
24 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (1951); Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (1957); Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EURATOM) (1957); Vertrag über die Europäische Union (1992). 
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die Bereiche Wirtschaft und Energie, so auch die erneuerbaren Energien (siehe Kapitel 3.1.2, 

S. 26). Mit dem letzten Vertrag – oder auch dem EU-Vertrag25 – wurde die Europäische 

Union als übergeordnete Struktur eingeführt und wurde die ‚Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft’ (EWG) durch ‚Europäische Gemeinschaft’ ersetzt, denn die EWG 

spielte nicht länger nur eine wirtschaftliche Rolle in Europa, sondern auch z.B. eine soziale 

Rolle (Europese Unie 2007: 5).  

 

Im Folgenden wird auf den EU-rechtlichen Unterschied zwischen Richtlinien, Verordnungen 

und Entscheidungen eingegangen. Daneben wird auch der Begriff Empfehlungen erläutert 

wegen seiner Bedeutung für die erneuerbaren Energien (siehe Kapitel 3.1.3, S. 27). Eine 

Empfehlung ist laut des EU-ABCs (s.d./a) eine „nichtbindende Entscheidung, durch welche 

die Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, dieser Empfehlung zu folgen“. Da sie nicht 

verbindlich ist, können die EU-Staaten im Falle eines Bruches nicht zur Rechenschaft 

gezogen werden, im Gegensatz zu Verordnungen, Entscheidungen und Richtlinien. 

Verordnungen sind unmittelbar in der gesamten EU verbindlich. Die Mitgliedsstaaten müssen 

also weder Maßnahmen treffen noch die Verordnungen in nationales Recht umsetzen. 

Entscheidungen sind verbindliche Rechtsakte von individueller Geltung, indem sie  

bestimmte Adressaten – Mitgliedsstaaten oder Einzelpersonen – bezeichnen (Europa – 

Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung, 14.02.2007). Richtlinien legen fest, bis wann die 

einzelnen EU-Staaten ein ebenfalls in den Richtlinien vorgesehenes nationales Ziel erreichen 

sollen. Die Staaten können aber selbst beschließen, auf welche Weise sie dieses rechtlich 

bindende Ziel realisieren wollen (Devuyst 1993: 39). Außerdem können sie die Richtlinien 

mit zusätzlichen Regeln oder Zielen versehen. In der Regel muss eine Richtlinie innerhalb 

von achtzehn Monaten in nationales Recht umgesetzt werden (Europäische Union 2007). Laut 

der Europäischen Kommission hängen die Auswirkungen der Richtlinien letztlich von der 

Bereitschaft und Fähigkeit der Behörden in den Mitgliedsstaaten ab, diese Vorschriften 

effizient und rechtzeitig um- und durchzusetzen (Dierickx, Bursens en Helsen 2003: 1).    

 

Wie schon erwähnt, erlässt die EU vor allem Richtlinien, um eine Angleichung der nationalen 

Gesetzgebungen zu erreichen. Auch in Bezug auf die erneuerbaren Energien werden in der 

                                                 
25 Der EU-Vertrag enthält eine dreigliedrige Struktur, mit der die drei Pfeiler der EU eingeführt wurden: den 
überstaatlichen Gemeinschaftspfeiler, der die drei Europäischen Gemeinschaften umfasst; den 
zwischenstaatlichen Pfeiler der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik; den zwischenstaatlichen Pfeiler der 
gemeinsamen Innen- und Justizpolitik (Hermans 1996: 188). 
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EU-Gesetzgebung die wichtigsten Angelegenheiten mittels Richtlinien geregelt, und nicht 

mittels Verordnungen, Entscheidungen oder Empfehlungen.   

 

 

3.1 POLITIK UND GESETZGEBUNG ZU DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

3.1.1 Umschreibung des Begriffs ‚erneuerbare Energien’ 

 

Weil die Europäische Union weitgehend die Gesetzgebung ihrer Mitgliedsstaaten zu den 

erneuerbaren Energien beeinflusst, wird zunächst erläutert, was die Europäische Kommission 

– die Exekutive der Union – unter dem Begriff ‚erneuerbare Energien’ versteht.   

 

Erneuerbare Energien stellen eine wichtige Alternative zu den begrenzt verfügbaren fossilen 

Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle dar, weil sie sich selbst erneuern. Die 

Europäische Kommission (02.02.2010) unterscheidet Windenergie, Solarenergie, Geothermie, 

Wasserkraft und Biomasse. Mit der Nutzung erneuerbarer Energien will die Kommission 

Folgendes erreichen: 

 

• Reduktion der Treibhausgasemissionen: Die erneuerbaren Energiequellen stoßen 

entweder wenig oder sogar kein CO2 aus; 

 

• Diversifizierung der Energieversorgung: Die EU will mit einem diversifizierten 

Energiemix ihre Position hinsichtlich der Versorgungssicherheit stärken; 

 

• Schaffung neuer Technologien: Die Investition in Forschung nach und Entwicklung 

von erneuerbaren Energien ist eine der Herausforderungen, die die EU meistern muss 

(siehe Kapitel 3.1.2, S. 26); 

 

• Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, insbesondere Erdöl und 

Erdgas: Mehr als 50% der in der EU verbrauchten Energie werden in Drittländern 

erzeugt. Diese Energie stammt größtenteils aus Russland, dessen Streitigkeiten mit 

Transitländern wie Polen und Weißrussland „in den letzten Jahren immer wieder 

Störungen der Gasversorgung“ verursachten (Europäische Union 2010); 
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• Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten in Europa: Der Ausbau erneuerbarer 

Energien wird die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen. 

 

3.1.2 Energiepolitik der Europäischen Union 

 

Nur mit einer gemeinsamen Energiepolitik kann die Europäische Union folgende 

Herausforderungen bewältigen (Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung s.d./a):  

 

• Bekämpfung des Klimawandels; 

 

• Sicherstellung der Energieversorgungssicherheit; 

 

• Investition in Forschung und Entwicklung im Bereich der Energieeffizienz, der 

erneuerbaren Energien und der neuen (insbesondere kohlenstoffarmen) Technologien; 

 

• Schaffung des Energiebinnenmarktes, der einerseits die Wahl der europäischen 

Konsumenten zwischen verschiedenen Gas- und Elektrizitätsversorgern und 

andererseits einen allgemeinen Zugang aller Unternehmen zum Markt bewirkt 

(Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung s.d./b). 

 

Die Europäische Union ist im Energiebereich schon seit den 50er Jahren aktiv: Bereits in den 

Europäischen Verträgen war die Energiepolitik ein wichtiges Thema. So wurde 1951 mit dem 

Pariser Vertrag die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet. Ein 

Vertrag über Kohle war deutlich ein Vertrag bezüglich Energie, denn auf diese Energiequelle 

entfielen damals in den meisten westeuropäischen Staaten mehr als 90% des 

Primärenergieverbrauchs (Hatry 1994: 87). Dem Duden (2006) zufolge ist Primärenergie eine 

„von natürlichen, noch nicht weiterbearbeiteten Energieträgern (wie Kohle, Erdöl, Erdgas) 

stammende Energie“. Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

(EURATOM) von 1957 war ein zweiter Vertrag, der sich fast ausschließlich mit  

der Energieproblematik befasste, denn er war hauptsächlich der Entwicklung von  

Atom- oder Kernenergie gewidmet. Der Vertrag der ebenfalls 1957 gegründeten 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erwähnte mit keinem Wort das Thema Energie 

(Hatry 1994: 87) 
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Mit dem EGKS-Vertrag und dem EURATOM-Vertrag wurde also schon in den 50er Jahren 

eine europäische Energiepolitik gestaltet. Dies bildete den Ausgangspunkt für die europäische 

Einigung, so dass die Energiepolitik heutzutage immer noch hoch auf der Tagesordnung der 

EU steht (Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung 2007). 

 

Im Hinblick auf eine sichere Energieversorgung hält die Europäische Union einen 

diversifizierten Energiemix für wesentlich. Deshalb hat sie Interesse an einem Mix von 

fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energieträgern. Laut der Europäischen Kommission 

(2007) haben die erneuerbaren Energien das Potenzial, die CO2-Emissionen und die 

Umweltverschmutzung zu verringern. Die EU bemüht sich denn auch darum, für ihre 

Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen für die erneuerbaren 

Energien zu schaffen. 

 

3.1.3 EU-Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien  

 

Schon 1988 befasste sich die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit der 

Förderung erneuerbarer Energien. Mit der Empfehlung 88/349/EWG verlangte der 

Europäische Rat – Vertreter der Mitgliedsstaaten – eine stärkere Nutzung der erneuerbaren 

Energien in Europa. So forderte der Rat die Mitgliedsstaaten auf, der Entwicklung der 

erneuerbaren Energien besondere Aufmerksamkeit zu widmen und den Anteil dieser 

Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch zu erhöhen. Da Empfehlungen nicht verbindlich 

sind, gehört diese Maßnahme im Prinzip nicht zur EU-Gesetzgebung zu den erneuerbaren 

Energien. Sie zeigt jedoch, dass sich Europa schon seit Jahrzehnten für den Ausbau 

erneuerbarer Energien einsetzt.   

 

In den 90er Jahren hat die EU verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die erneuerbaren 

Energien weiter zu fördern. So wurde z.B. 1997 im Weißbuch der Europäischen Kommission 

festgelegt, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch der fünfzehn 

damaligen EU-Mitgliedsstaaten bis 2010 12% betragen sollte. Dabei sollten 22,1% des 

Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Diese Zielvorgaben waren aber 

nicht rechtlich bindend, so dass dieses Weißbuch im Grunde genommen nicht zur EU-

Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien gehört.   
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Erst 2001 wurde mit der Richtlinie 2001/77/EG ein Rechtsrahmen für erneuerbare Energien 

geschaffen. Mit dieser Richtlinie, die an die Ideen des oben erwähnten Weißbuches  

anschloss, förderte die EU die „Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im 

Elektrizitätsbinnenmarkt“ (Strom-Richtlinie 2001/77/EG26). Die Richtlinie bestätigte das oben 

genannte Gesamtziel für die damalige EU-15 im Stromsektor: Bis 2010 sollte ein 

Ökostromanteil27 von 22,1% erreicht werden. Angesichts der Erweiterung der EU im Jahre 

2004 – EU-15 wurde EU-25 – wurde dieses Gesamtziel im Beitrittsvertrag 200328 auf 21% 

geändert (Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung, 06.08.2009a). Die Strom-

Richtlinie legte für die einzelnen Mitgliedsstaaten fest, wieviel Prozent der Stromerzeugung 

bis 2010 auf erneuerbare Energien entfallen sollten. Zur Förderung des Ökostroms  

sah die Richtlinie auch ein europaweites System von Herkunftsnachweisen bzw. 

Grünstromzertifikaten vor, das schließlich 2002 in den fünfzehn damaligen EU-Staaten 

eingeführt wurde. Diese Grünstromzertifikate geben detaillierte Auskünfte über die genutzte 

Energiequelle und über das Wann und Wo der Stromerzeugung. 

 

2003 schuf die EU mit der Richtlinie 2003/30/EG einen Gemeinschaftsrahmen „zur 

Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im 

Verkehrssektor“ (Biokraftstoff-Richtlinie 2003/30/EG29). Laut dieser Richtlinie sind 

Biokraftstoffe „flüssige oder gasförmige Verkehrskraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt 

werden“. Sie sind im Verkehrssektor die einzigen Kraftstoffe, die sowohl in großen Mengen 

verfügbar sind als auch Benzin und Diesel ersetzen können. Mit der Richtlinie versuchte die 

EU, Produktion und Verbrauch von Biokraftstoffen anzukurbeln. Es wurde festgelegt, dass 

jeder Mitgliedsstaat bis Dezember 2005 2% und bis Dezember 2010 5,75% des Benzin- und 

Dieselverbrauchs im Verkehrssektor aus Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 

Kraftstoffen erzeugen sollte. So wollte die EU die Auswirkungen des Verkehrs auf die 

Umwelt beschränken.  

 

                                                 
26 Richtlinie 2001/77/EG:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:DE:NOT 
27 Ökostrom ist Strom aus erneuerbaren Energiequellen.  
28 Der Beitrittsvertrag 2003 war ein Vertrag zwischen der Europäischen Union und den zehn neuen EU-
Mitgliedsstaaten (Wikipedia, 07.05.2010). Der Vertrag legte für jeden neuen Mitgliedsstaat fest, wieviel Prozent 
des Stromverbrauchs bis 2010 aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollten. Aus diesen Zielen ergab sich, 
dass die EU-25 bis 2010 einen Ökostromanteil von 21% erreichen sollte. Angesichts der EU-Erweiterung im 
Jahre 2007 – EU-25 wurde EU-27 – wurde das Gesamtziel nicht geändert (Europa – Zusammenfassungen der 
EU-Gesetzgebung, 06.08.2009a). 
29 Richtlinie 2003/30/EG: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0030:DE:NOT 
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Im Januar 2007 stellte die Europäische Kommission mit dem Fahrplan für erneuerbare 

Energien eine weitergehende gemeinsame europäische Energiepolitik vor. Mit diesem 

Fahrplan wollte die Kommission ihre Langzeitstrategie hinsichtlich der erneuerbaren 

Energien in der EU darstellen. In diesem Rahmen schlug sie vor, zwei verbindliche Ziele für 

die EU bis 2020 festzulegen: sowohl ein Gesamtziel von 20%  für den Anteil erneuerbarer 

Energien am Gesamtenergieverbrauch (= eine Erhöhung um 8% gegenüber dem bis 2010 

vorgesehenen 12%-Anteil; siehe oben) als auch ein Mindestziel von 10% für jeden 

Mitgliedsstaat hinsichtlich des Anteils von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 

Kraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch (= eine Steigerung um 4,25% gegenüber dem bis 

2010 festgelegten 5,75%-Anteil; siehe oben). Außerdem setzte sich die Kommission einen 

neuen Rechtsrahmen zum Ziel, um die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien zu 

stärken. Die entsprechenden Gesetzesvorschläge wurden im März 2007 auf dem Brüsseler 

Klimagipfel des Europäischen Rates vorgelegt, auf dem die Staats- und Regierungchefs 

folgende drei, bis 2020 zu erreichende Ziele annahmen (De Mulder 2009: 24):  

 

• Senkung der Treibhausgasemissionen um 20% gegenüber 1990. Wenn Europa mit 

anderen Industriestaaten wie den Vereinigten Staaten und China ein internationales 

Klimaschutzübereinkommen erreicht, wird sogar eine Reduktion um 30% angestrebt 

werden. Dieses internationale Übereinkommen sollte im Dezember 2009 auf dem 

Weltklimagipfel in Kopenhagen verabschiedet werden (siehe Kapitel 2.2, S. 18); 

 

• Steigerung der Energieeffizienz30 um 20%; 

 

• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 20%. 

Dabei gilt für jeden Mitgliedsstaat ein Mindestziel von 10% für den Anteil von 

Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen am gesamten Benzin- und 

Dieselverbrauch im Verkehrssektor. 

 

Auf diese Weise versuchte die EU, die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Periode 

auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Im Rahmen der sogenannten 20-20-20-Ziele wurde eine 

Lastenverteilung zwischen den EU-Staaten vereinbart (siehe unten), wobei die reicheren 

Staaten sich mehr anstrengen sollten als die ärmeren (Vos en Heirbaut 2008: 77). 

                                                 
30 Energieeffizienz steht für das „Ausmaß, in dem es gelingt, möglichst viel Nutzenergie aus der in ein Gerät 
gesteckten Energie zu gewinnen“ (Elektrotechniek woordenboek Duits-Nederlands s.d.).  
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Am 23. Januar 2008 legte die Europäische Kommission ein Gesetzespaket zum Klimaschutz 

vor, das Vorschläge zur Verwirklichung der 2007 beschlossenen 20-20-20-Ziele enthielt. 

Nach monatelangen Verhandlungen verabschiedete das Europäische Parlament – Vertreter der 

EU-Bürger – im Dezember 2008 ein umfassendes Maßnahmenpaket: das EU-Klima- und 

Energiepaket. Hauptziel dieses Pakets ist die Verringerung des Anteils der EU an der 

Erderwärmung und Klimaänderung. Es umfasst folgende vier Rechtstexte (Europa – 

Presseraum 2009): 

 

• Richtlinie zur Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems. Dieses System dient 

dem Klimaschutz, denn die Mitgliedsstaaten dürfen nur eine bestimmte Menge 

Emissionen ausstoßen; 

 

• Richtlinie mit verbindlichen einzelstaatlichen Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch; 

 

• Richtlinie zur Schaffung eines Rechtsrahmens für die CO2-Abscheidung und                

-Speicherung; 

  

• Entscheidung über die Lastenverteilung, die bindende Zielvorgaben für die 

Mitgliedsstaaten festlegt. 

 

Mit der zweiten Richtlinie des Pakets (Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG31) wird 

verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt. Sie bestimmt einen verbindlichen EU-

Rechtsrahmen „zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen“. Für jeden 

EU-Mitgliedsstaat wurde berechnet, wieviel Prozent des Gesamtenergieverbrauchs bis 2020 

auf erneuerbare Energiequellen entfallen sollten. Diese verbindlichen Ziele stehen in Einklang 

mit dem 2007 festgelegten Ziel hinsichtlich des Anteils erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch (siehe oben).  Im Rahmen des Gesamtkraftstoffverbrauchs wurde für 

jeden Staat bis 2020 das ebenfalls 2007 beschlossene Mindestziel von 10% vorgesehen (siehe 

oben). 

 

 

                                                 
31 Richtlinie 2009/28/EG: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF 
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Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie trat zusammen mit dem EU-Klima- und Energiepaket 

am 25. Juni 2009 in Kraft. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen bis zum 5. Dezember 2010 die 

Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Die Strom-Richtlinie und Biokraftstoff-Richtlinie 

werden 2012 aufgehoben und durch die neue Richtlinie 2009/28/EG ersetzt.  

 

 

3.2 FAZIT 

 

Zusammenfassend bietet Abbildung 3.1 eine schematische Übersicht über die EU-

Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien. 
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Wer 

 
Was 

 
Wann / Datum des 

Inkrafttretens 

 
Termin für die 

Umsetzung in den 
Mitgliedsstaaten 

 
Ziel 

Europäischer Rat Empfehlung 88/349/EWG 8. November 1988 --- - Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch.  

Europäische 
Kommission 

Energie für die Zukunft: 
Erneuerbare Energieträger 
– Weißbuch für eine 
Gemeinschaftsstrategie und 
Aktionsplan 

26. November 1997 
 

--- Bis 2010: 
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch 
auf 12% (Gesamtziel); 
- Erhöhung des Ökostromanteils auf 
22,1% (Gesamtziel). 

Europäisches Parlament 
und Europäischer Rat 

Richtlinie 2001/77/EG 
(Strom-Richtlinie) 

- beschlossen:  
27. September 2001 
 
- in Kraft getreten: 
27. Oktober 2001 

27. Oktober 2003 Bis 2010: 
- EU-15: Erhöhung des Ökostromanteils 
auf 22,1% (Gesamtziel); 
- EU-25: Erhöhung des Ökostromanteils 
auf 21% (im Beitrittsvertrag 2003 
festgelegt) (Gesamtziel). 

Europäisches Parlament 
und Europäischer Rat 

Richtlinie 2003/30/EG 
(Biokraftstoff-Richtlinie) 

- beschlossen:  
8. Mai 2003 
 
- in Kraft getreten: 
17. Mai 2003 

31. Dezember 
2004 

Bis 2005: 
- Erhöhung des Anteils von Bio-
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamtkraftstoff-
verbrauch auf 2% (für jeden EU-Staat). 
Bis 2010: 
- Erhöhung des Anteils von Bio-
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamtkraftstoff-
verbrauch auf 5,75% (für jeden EU-
Staat). 
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Europäische 
Kommission 

Fahrplan für erneuerbare 
Energien. Erneuerbare 
Energien im 21. 
Jahrhundert: Größere 
Nachhaltigkeit in der 
Zukunft 

10. Januar 2007 --- Bis 2020: 
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch 
auf 20% (Gesamtziel); 
- Erhöhung des Anteils von Bio-
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamtkraftstoff-
verbrauch auf 10% (für jeden EU-Staat). 

Europäischer Rat EU-Klimagipfel in Brüssel 8./9. März 2007 --- Bis 2020: 
- Senkung der Treibhausgasemissionen 
um 20% gegenüber 1990 (Gesamtziel); 
- Erhöhung der Energieeffizienz um 
20% (Gesamtziel); 
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch 
auf 20% (Gesamtziel); 
- Erhöhung des Anteils von Bio-
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamtkraftstoff-
verbrauch auf 10% (für jeden EU-Staat). 

Europäisches Parlament 
und Europäischer Rat 

Richtlinie 2009/28/EG 
(Erneuerbare-Energien-
Richtlinie) 

- beschlossen:  
23. April 2009 
 
- in Kraft getreten: 
25. Juni 2009 

5. Dezember 
2010 

Bis 2020: 
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch 
auf 20% (Gesamtziel); 
- Erhöhung des Anteils von Bio-
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamtkraftstoff-
verbrauch auf 10% (für jeden EU-Staat). 

 

Abb. 3.1: Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien 
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4 DAS THEMA DER ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF FLÄMISCHER 

EBENE 

 

4.1 EU-GESETZGEBUNG FÜR BELGIEN 

 

Wie in Kapitel 3 schon erwähnt, ist die Europäische Union zuständig für den Bereich der 

erneuerbaren Energien, zu dem sie hauptsächlich Richtlinien erlässt. Diese Richtlinien 

bestimmen, bis wann die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ein national festgelegtes Ziel 

erreichen sollen. Da die Richtlinien rechtlich bindend sind, müssen sie von allen EU-Staaten 

in nationales Recht umgesetzt werden. Die Staaten können aber selbst beschließen, auf 

welche Weise sie das Ziel erreichen wollen. Dazu billigt das Nationalparlament oft Gesetze 

oder die Nationalregierung trifft Beschlüsse und Verwaltungsmaßnahmen (Vos 2007: 155). 

Im Folgenden wird auf die EU-Ziele für Belgien als Föderalstaat kurz eingegangen.  

 

Auf europäischer Ebene gelten gegenwärtig drei Richtlinien zu den erneuerbaren Energien: 

die Strom-Richtlinie (2001/77/EG), die Biokraftstoff-Richtlinie (2003/30/EG) und die 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) (siehe Kapitel 3.1.3, S. 27). Die erste 

Richtlinie legt fest, dass in Belgien bis Dezember 2010 6% der Stromerzeugung auf 

erneuerbare Energien entfallen sollen (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

2009a). 200232 bestimmte Belgien, dass Flandern bis 2010 einen Ökostromanteil von 6% 

erreichen sollte (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie s.d.). Zur Förderung des 

Ökostroms trat auf flämischer Ebene schon 2000 das Elektrizitätsdekret in Kraft (siehe 

Kapitel 4.4.1, S. 42). 2004 wurden in Flandern die erneuerbaren Energien allgemein 

gefördert, indem das Dekret zur rationellen Energienutzung in Kraft trat. Die Biokraftstoff-

Richtlinie sieht vor, dass die EU-Staaten – so auch Belgien –bis Dezember 2005 2% und bis 

Dezember 2010 5,75% des Gesamtkraftstoffverbrauchs aus Biokraftstoffen oder anderen 

erneuerbaren Kraftstoffen erzeugen sollen. Da das Thema der Biokraftstoffe eine föderale 

Angelegenheit ist, erließen die Föderalbehörden 2005 einen Königlichen Beschluss, mit dem 

die europäische Richtlinie unverändert angenommen wurde (Volksgezondheid, veiligheid van  

 

                                                 
32 Aus dem Papier „Rapport van België inzake de nationale indicatieve objectieven (artikel 3.2)” („Bericht von 
Belgien in Bezug auf die nationalen Richtziele“) (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie s.d.) haben 
wir abgeleitet, dass dieser Bericht 2002 verfasst wurde und Belgien somit 2002 die Lastenverteilung zwischen 
Föderalstaat und Regionen festlegte. Wir haben vergeblich versucht, diese Jahreszahl bei den zuständigen 
Behörden zu überprüfen. 
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de voedselketen en leefmilieu: Koninklijk Besluit van 4 maart 2005). Bemerkenswert ist 

jedoch, dass in diesem Rahmen Belgien den in der Biokraftstoff-Richtlinie festgelegten 

Umsetzungstermin33 überschritt. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass Belgien 2005 

den angestrebten 2%-Anteil nicht erreichte. Im Hinblick auf diese europäische Richtlinie 

erließ der Föderalstaat am 10. Juni 2006 das Gesetz zu den Biokraftstoffen34. Die Strom- und 

Biokraftstoff-Richtlinie werden 2012 durch die am 23. April 2009 beschlossene Erneuerbare-

Energien-Richtlinie ersetzt, mit der die EU bestimmt, dass Belgien bis 2020 einerseits einen 

13%-Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch erreichen soll und 

andererseits den Anteil von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen am 

gesamten Benzin- und Dieselverbrauch auf 10% erhöhen soll. Im Rahmen des 

Gesamtenergieverbrauchs setzt sich Flandern zwar für die Übernahme eines berechtigten 

Anteils des 13%-Zieles ein (Vlaams Parlement: Beleidsnota Energie 2009-2014), der aber bis 

auf den heutigen Tag nicht festgelegt wurde. Die Verhandlungen zwischen Föderal- und 

Regionalbehörden über die Lastenverteilung sollen bis zum Sommer 2010 beendet sein (Mail 

Freya Van den Bossche vom 8. April 2010). Im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

wurde auf flämischer Ebene am 30. April 2009 das Elektrizitätsdekret geändert, so dass 

Flandern heute bis 2020 einen Ökostromanteil von 13% anstrebt (siehe Kapitel 4.4.1, S. 42). 

Auf föderaler Ebene wurde hinsichtlich der Förderung der Biokraftstoffe noch keine weiteren 

Maßnahmen ergriffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Termin für die Umsetzung der Biokraftstoff-Richtlinie in den EU-Staaten: 31. Dezember 2004 (siehe 
Abbildung 3.1) 
34 Die Masterarbeit „De Belgische biobrandstofindustrie. De impact van het Europees biobrandstofbeleid op de 
Belgische biobrandstofindustrie“ („Die belgische Biokraftstoffindustrie. Die Auswirkung der europäischen 
Biokraftstoffpolitik auf die belgische Biokraftstoffindustrie“) (Van de Plas 2007) bietet nähere Informationen 
über das belgische Gesetz zu den Biokraftstoffen vom 10. Juni 2006. 
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4.2 ENERGIEPOLITIK IN BELGIEN  

 

4.2.1 Verteilung der Zuständigkeiten 

 

Als Folge der Föderalisierung des belgischen Staates sind die Zuständigkeiten in der 

Energiepolitik heutzutage auf zwei politische Instanzen verteilt: den Föderalstaat und die 

Regionen.  

 

Die Föderalisierung fing 1970 mit einer ersten großen Staatsreform an, mit der drei 

Kulturgemeinschaften – die Flämische, Französische und Deutsche Kulturgemeinschaft – und 

drei Regionen – die Flämische und Französische Region und Brüssel-Hauptstadt – gegründet 

wurden (Campe 2009: 65). Die Kulturgemeinschaften erhielten Befugnisse im kulturellen 

Bereich, die Regionen vor allem im wirtschaftlichen Bereich.  

 

Mit einer zweiten Staatsreform 1980 wurden die Kulturgemeinschaften in Gemeinschaften – 

die Flämische, Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft – umbenannt. Seitdem 

fallen nicht nur kulturelle Angelegenheiten, sondern auch personengebundene 

Angelegenheiten wie Gesundheit und soziale Unterstützung in ihre Zuständigkeit. Die 

Regionen erhielten mehr Befugnisse in gebietsgebundenen Angelegenheiten wie Umwelt, 

Raumordnung, regionalwirtschaftlicher Entwicklung und Beschäftigungspolitik (d’Haveloose 

2000: 3). Da Umweltpolitik auch Energiepolitik umfasst, hatten die Regionen schon Anfang 

der 80er Jahre Befugnisse in diesem Bereich. So wurden sie damals auch für die erneuerbaren 

Energien – außer Biokraftstoffen – verantwortlich gemacht. Ihre Autonomie in der 

Energiepolitik war aber noch relativ beschränkt, denn vor dem Hintergrund der Ölkrisen der 

70er Jahre wollte der Föderalstaat die Kontrolle über die Energiepolitik behalten (Deridder 

2000: 43). Die Lage änderte sich grundlegend nach der dritten Staatsreform 1988, denn mit 

dieser Reform bekamen die Regionen mehr Befugnisse im Bereich der Umwelt- und 

Energiepolitik bzw. vor allem im Bereich Elektrizität. Die Verteilung der Zuständigkeiten für 

die erneuerbaren Energien änderte sich nicht (Deridder 2000: 45).  

 

Nach der dritten Staatsreform wurde am 18. Dezember 1991 ein Kooperationsvertrag 

zwischen dem Föderalstaat und den drei Regionen unterzeichnet, der sich auf die 

Koordination von Aktivitäten in Bezug auf Energie bezog. Mit diesem Vertrag wurde 

ENOVER gegründet, ein Beratungsgremium von Föderalstaat und Regionen, das u.a. den 
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Informationsaustausch zwischen den Föderal- und Regionalbehörden fördert und für 

Kohärenz in deren Energiepolitik sorgen soll (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie 2010).  

 

Schließlich wurde die Föderalisierung Belgiens mit einer vierten (1993) und fünften (2001) 

Staatsreform abgeschlossen. Diese Reformen regionalisierten die Energiepolitik nicht weiter. 

Aus Obigem ergibt sich also, dass die Regionalisierung der Erneuerbare-Energien-Politik im 

Großen und Ganzen mit der zweiten Staatsreform zustande kam.   

 

4.2.2 Ausnahme der Off-Shore-Windenergie  

 

Mit der Föderalisierung Belgiens wurde die Erneuerbare-Energien-Politik wie gesagt 

größtenteils regionalisiert, d.h. fast alle Kompetenzen für die erneuerbaren Energien wurden 

den Regionen übergeben. Wie schon unter 4.1 erwähnt, fällt der Bereich der Biokraftstoffe in 

die Kompetenz des Föderalstaates. Außerdem können die Regionen ihre Befugnisse nur 

innerhalb der Grenzen ihres Grundgebietes ausüben, d.h. diese beziehen sich nicht auf das 

Seegebiet. In Übereinstimmung mit dem internationalen Seerecht gehören Seegebiete zu den 

Kompetenzen der Föderalbehörden (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

2009b). Deswegen ist das Thema der Off-Shore-Windenergie heutzutage eine föderale 

Angelegenheit (Mail Van Dyck vom 5. März 2010).  

 

Off-Shore-Windenergie ist die neueste Entwicklung innerhalb der erneuerbaren Energien. 

Diese Technik gab es sogar noch nicht, als Belgien föderalisiert wurde, so dass damals der 

Bereich der Off-Shore-Windenergie weder dem Föderalstaat noch den Regionen zugeordnet 

wurde. Erst 2000 wurde die Stromerzeugung durch Off-Shore-Windparks in die belgische 

Gesetzgebung aufgenommen, indem mit einem Königlichen Beschluss die Bedingungen für 

die Verleihung von Konzessionen zum Bau und zur Nutzung von Windmühlen in Seegebieten 

gesetzlich festgelegt wurden. 2004 wurde ein zweiter ergänzender Beschluss gefasst, mit dem 

in der Nordsee eine Zone von 200 Quadratkilometern abgegrenzt wurde. Dank dieser Zone 

können Windparks auf dem belgischen Festlandsockel gegründet werden (FOD Economie, 

K.M.O., Middenstand en Energie 2009b).  
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Bei seiner Politik zur Off-Shore-Windenergie wird der Föderalstaat von der 1999 gegründeten 

Kommission für die Regulierung von Elektrizität und Gas (CREG35) unterstützt. Diese 

Kommission soll einerseits die Föderalbehörden über die Organisation und das Funktionieren 

des Elektrizitäts- und Erdgasmarktes beraten und andererseits kontrollieren, ob die Gesetze in 

diesem Bereich eingehalten werden (CREG 2009). Da die meisten erneuerbaren Energien in 

die Befugnis der Regionen fallen, wird in der vorliegenden Masterarbeit auf die föderale 

Befugnis zur Off-Shore-Windenergie nicht weiter eingegangen.  

 

 

4.3 ENERGIEPOLITIK IN FLANDERN  

 

4.3.1 Entwicklung der Erneuerbare-Energien-Politik in Flandern 

 

Das folgende Subkapitel legt zunächst den Fokus auf die flämische Klimapolitik, weil sich 

Flandern Anfang der 90er Jahre ausschließlich auf eine CO2-Reduktion konzentrierte. Erst ab 

2000 entwickelte es eine Erneuerbare-Energien-Politik, die mit dem Elektrizitätsdekret 

initiiert wurde. Schon 1996 setzte sich der damalige flämische Energieminister Eric Van 

Rompuy (CVP36) für den Ausbau dieser Energiequellen ein, indem er in seinem 

Strategiepapier37 Energie (1996-1999) zwei Ziele zur Förderung der Nutzung erneuerbarer 

Energien festlegte (siehe unten). Unter ihm wurden jedoch noch keine konkreten Dekrete 

erlassen.   

 

Schon Anfang der 90er Jahre widmeten die flämischen Behörden der durch den 

Treibhauseffekt verursachten Klimaänderung besondere Aufmerksamkeit. Deswegen trafen 

sie mehrere Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. 1991 wurde im 

Strategiepapier „Naar een duurzaam energiebeleid in Vlaanderen“ („Auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen Energiepolitik in Flandern“) vorgeschlagen, bis 2000 eine CO2-Reduktion um  

 

                                                 
35 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (http://www.creg.be) 
36 CVP stand für ‚Christelijke Volkspartij’. Diese christdemokratische Partei wurde 2001 in CD&V (‚Christen-
Democratisch en Vlaams’) umbenannt.  
37 In dieser Masterarbeit wird ‚Strategiepapier’ als Äquivalent für die niederländischen Termini ‚beleidsnota’ 
und ‚beleidsbrief’ verwendet.  Diese Termini stimmen jedoch nicht völlig überein. ‚Strategiepapier‘ bezeichnet 
jedes eine Strategie darlegende Papier (Duden 2006). Eine ‚beleidsnota’ dagegen ist ein am Anfang einer neuen 
Legislatur bekannt gegebenes Dokument mit den politischen Zielvorgaben eines Ministers (Encyclo s.d./b). Ein 
‚beleidsbrief’ ist ein jährliches Dokument eines Ministers über dessen Verwirklichungen und künftige 
Zielvorgaben (Encyclo s.d./a). 
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5% gegenüber 1990 anzustreben. Dieses flämische 5%-Ziel wurde nachher mehrmals 

bestätigt wie z.B. im Strategiepapier Umwelt von 1992. 1994 verabschiedete die Flämische 

Regierung das CO2/REG38-Programm, das aber weder konkrete CO2-Reduktionsziele noch 

einen Stufenplan zur Verwirklichung der ins Programm aufgenommenen Aktionen enthielt. 

Deswegen wurde dieses Programm 1997 durch den Umweltpolitikplan 1997-2001 

aktualisiert, der konkrete Zahlen umfasste: Flandern wollte bis 2010 10 bis 20% weniger CO2 

ausstoßen als im Jahre 1990 (Bollen, De Clercq et al. 2006: 186).  

 

Aus Obigem ergibt sich, dass Flandern Anfang der 90er Jahre vor allem eine Reduktion der 

Treibhausgasemissionen anstrebte. In diesem Zusammenhang wurden ab 1996 auch die 

erneuerbaren Energien gefördert, indem der damalige flämische Energieminister Eric Van 

Rompuy in sein Strategiepapier Energie (1996-1999) folgende Ziele aufnahm: Er forderte 

einerseits bis 2000 eine Verdopplung der Nutzung erneuerbarer Energien und andererseits bis 

2020 einen 5%-Anteil dieser Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch (Vlaams Parlement: 

Beleidsbrief 1996-1999). Van Rompuy erließ aber noch keine konkreten Dekrete. Dies 

änderte sich unter dem flämischen Energieminister Steve Stevaert (sp.a39) und seinem 

Nachfolger Gilbert Bossuyt (sp.a). Stevaert machte schon in seinem Strategiepapier Energie 

(1999-2004) deutlich, dass er den erneuerbaren Energien positiv gegenüberstand. Das Papier 

umfasste zwei Ziele: Einerseits sollten 2004 im Vergleich zum Jahre 1998 eine Verringerung 

des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Energieeffizienz stattfinden, andererseits sollte 

Flandern bis Dezember 2004 3% des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien 

erzeugen und einen Ökostromanteil von 3% erreichen (Bollen, De Clercq et al. 2006: 186). 

Zur Umsetzung dieser Ziele wurden 2000 das Elektrizitätsdekret40 und 2004 das Dekret zur 

rationellen Energienutzung41 erlassen.  

 

Am 28. Februar 2003 genehmigte die Flämische Regierung endgültig das erste ‚Flämische 

Klimapolitikprogramm 2002-2005’, das für Flandern eine deutliche CO2-Reduktion42 

bezweckte. Es bestätigte zudem auch die im Elektrizitätsdekret festgelegten Ziele43  

 
                                                 
38 REG steht für ‚rationeel energiegebruik’ (‚rationelle Energienutzung’). 
39 Sp.a ist die Abkürzung von ‚Socialisten en progressieven anders’. Diese politische Partei vertritt die 
flämischen Sozialdemokraten und Progressiven. 
40 Siehe Kapitel 4.4.1, S. 42. 
41 Siehe Kapitel 4.4.2, S. 44. 
42 Flandern sollte bis 2005 die Treibhausgasemissionen auf das Niveau von 1990 reduzieren (Bollen, De Clercq 
et al. 2006: 187). 
43 Flandern sollte bis 2004 3% und bis 2010 5% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen.  
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zur Förderung des Ökostroms (siehe Kapitel 4.4.1, S. 42). Da dieses erste 

Klimapolitikprogramm 2005 auslief, wurde 2006 auf Antrag von Kris Peeters (CD&V44) – 

dem damaligen flämischen Minister der Öffentlichen Arbeiten, Energie, Umwelt und Natur – 

das ‚Flämische Klimapolitikprogramm 2006-2012’ beschlossen. Dieses Programm übernahm 

das 2004 im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossene Ziel, das Flandern für die Periode 

2008-2012 zu einer CO2-Reduktion um 5,2% gegenüber 1990 verpflichtete (Bollen, De 

Clercq et al. 2006: 166). Das Programm bestimmte ebenfalls, dass bis 2010 ein 

Ökostromanteil von 6% erreicht werden sollte, was Bossuyt schon 2003 in einer Änderung 

des Elektrizitätsdekrets festgeschrieben hatte (siehe Kapitel 4.4.1, S. 42). 

 

4.3.2 Unterstützende Organisationen 

 

Bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Erneuerbare-Energien-Politik werden die 

flämischen Behörden von mehreren Organisationen unterstützt. In der vorliegenden 

Masterarbeit wird auf die zwei im Bereich der erneuerbaren Energien wichtigsten 

Organisationen kurz eingegangen.  

 

Die 2006 gegründete Flämische Energie-Agentur (VEA45) vertritt die flämischen Behörden in 

ENOVER, dem schon unter 4.2.1 erwähnten Beratungsgremium von Föderalstaat und 

Regionen (Vlaanderen.be s.d.). Obwohl die VEA eine unabhängige Organisation ist, 

bekommt sie Weisungen vom flämischen Energieminister, der ihre Arbeitsweise so zum Teil 

mitbestimmt. Indem die VEA auch selbst Vorschläge bezüglich der flämischen Energiepolitik 

ausarbeiten darf, stellt sie zusammen mit dem Energieminister die Weichen für diesen Bereich 

(Telefongespräch Veronique Vens vom 11. März 2010). Hauptaufgaben der Agentur sind die 

Stimulanz der rationellen Energienutzung und die Förderung der Nutzung erneuerbarer 

Energien durch Bürger, Unternehmen und Behörden. Dazu widmet sie der flämischen 

Energiegesetzgebung besondere Aufmerksamkeit.  

 

Neben der VEA gibt es in Flandern den 1996 gegründeten, von den flämischen Behörden 

subventionierten eingetragenen Verein ODE Vlaanderen46, der sich ausschließlich um die  

 

                                                 
44 CD&V steht für ‚Christen-Democratisch en Vlaams’. Diese politische Partei vertritt die flämischen 
Christdemokraten. 
45 Vlaams Energieagentschap (http://www.energiesparen.be) 
46 Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (‚Organisation für nachhaltige Energien Flandern’) 
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Förderung erneuerbarer Energien kümmert und für einen ständigen Informationsaustausch  

zwischen seinen Mitgliedern, den flämischen Erneuerbare-Energien-Unternehmen,  

verantwortlich ist. Dazu koordiniert die Organisation für jede erneuerbare Energiequelle 

(außer Wasserkraft) eine Beratungsplattform47. Auf diese Weise will sie zu konkreten 

Gesetzesvorschlägen für die Erneuerbare-Energien-Politik beitragen (ODE Vlaanderen s.d./e).  

 

 

4.4 GESETZGEBUNG ZU DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF FLÄMISCHER 

EBENE 

 

In Flandern gibt es neben einer allgemeinen Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien 

auch Dekrete und Rundbriefe zu den spezifischen Energien Biomasse, Solar- und 

Windenergie. Diese spezifische Gesetzgebung ist vor allem den technischen Aspekten der 

Energiequellen gewidmet. So wurde 2009 im Bereich der Windenergie per Dekret48 

vorgeschrieben, wann und wo Windmühlen angesiedelt werden dürfen. Da wir uns nicht in 

den technischen Einzelheiten der erneuerbaren Energien verlieren wollen, lassen wir die 

spezifische Gesetzgebung49 im Folgenden außer Betracht und gehen ausschließlich auf die 

allgemeine Gesetzgebung ein.  

 

Die allgemeine Gesetzgebung entfällt im Großen und Ganzen in zwei Dekrete: das 

Elektrizitätsdekret und das Dekret zur rationellen Energienutzung (vgl. auch Kapitel 4.3.1, S. 

38). Bemerkenswert ist, dass sich diese Dekrete nicht ausschließlich mit der Förderung der 

erneuerbaren Energien befassen. So wird mit dem Elektrizitätsdekret nicht nur die Nutzung 

von Ökostrom50 unterstützt, sondern auch den Strommarkt organisiert und liberalisiert. Das 

zweite Dekret fördert sowohl eine umweltfreundliche als auch eine rationelle Energienutzung. 

Das Thema der erneuerbaren Energien bildet also nur einen Teil dieser Dekrete.  

 

 

                                                 
47 Bioenergie bzw. Biomasse: Bio-energieplatform (http://bioenergie.ode.be); Photovoltaik: BelPV 
(http://zonneenergie.ode.be); Solarthermie: Belsolar (http://www.belsolar.be); Windenergie: Vlaamse 
WindEnergie Associatie (VWEA; ‚Flämische WindEnergie Assoziierung’) (http://www.vwea.be) 
48 Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid (‚Dekret vom 27. März 2009 zur Änderung und Ergänzung der räumlichen Planungs-, 
Genehmigungs- und Wahrungspolitik’) 
49 Vgl. hier z.B. die Webseite der Flämischen Energie-Agentur (http://www.energiesparen.be)  
50 Ökostrom ist Strom aus erneuerbaren Energiequellen.  
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4.4.1 Elektrizitätsdekret  

 

Am 17. Juni 2000 erließ die Flämische Regierung auf Antrag des damaligen flämischen 

Energieministers Steve Stevaert das Elektrizitätsdekret, mit dem der Strommarkt organisiert 

und liberalisiert wurde, so dass die Konsumenten zum ersten Mal ihre Energielieferanten 

selbst wählen konnten. Das Dekret förderte ebenfalls die Ökostromerzeugung in Flandern 

(Leroy en Van Alsenoy, Aug./Sept. 2000), indem es die Ziele festlegte, dass Flandern bis 

2004 3% und bis 2010 5% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen sollte 

(Belgisch Staatsblad 2000). Das Elektrizitätsdekret wurde im Laufe der Jahre mehrmals 

geändert. So bestimmte Stevaerts Nachfolger Gilbert Bossuyt im Jahre 200351, dass bis 2010 

6% des Stromverbrauchs auf erneuerbare Energien entfallen sollen (Vlaams Parlement: 

Beleidsbrief Energie 2003-2004). Erst dann entsprach der angestrebte Ökostromanteil dem 

vom Föderalstaat für Flandern vorgesehenen Ziel zur Verwirklichung der europäischen 

Strom-Richtlinie (siehe Kapitel 4.1, S. 34). Das 6%-Ziel wurde von der nächsten Flämischen 

Regierung am Anfang ihrer Legislatur 2004 beibehalten (Vlaamse Regering 2008). Am 30. 

April 2009 änderte sie das Elektrizitätsdekret im Rahmen der am 23. April 2009 

beschlossenen, europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Seitdem strebt Flandern bis 

2014 und bis 2020 einen Ökostromanteil von 9% bzw. 13% an (Vlaams Parlement: 

Beleidsnota 2009-2014). Die letzten Änderungen am Elektrizitätsdekret, die sich auf rein 

technische Aspekte zur Ökostromerzeugung beziehen, wurden im Dekret vom 8. Mai 2009 

aufgezeichnet (VEA s.d./e). 

  

 4.4.1.1 Grünstromzertifikate 

 

Wie schon unter 3.1.3 erwähnt, wurde 2002 im Rahmen der europäischen Strom-Richtlinie in 

den fünfzehn damaligen EU-Mitgliedsstaaten – unter denen auch Belgien – ein System von 

Herkunftsnachweisen bzw. Grünstromzertifikaten eingeführt. Auf flämischer Ebene sah das 

Elektrizitätsdekret schon 2000 die Einführung dieser Zertifikate vor, für die die Flämische  

 

                                                 
51 Aus den Papieren „Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002-2005” („Flämisches Klimapolitikprogramm 2002-2005“) 
(Vlaanderen 2003) und  „Beleidsbrief Energie 2003-2004“ („Strategiepapier Energie 2003-2004“) (Vlaams 
Parlement 2003) haben wir abgeleitet, dass dieses 6%-Ziel in der Periode März 2003-Oktober 2003 im 
Elektrizitätsdekret festgeschrieben wurde. Wir haben vergeblich versucht, diese Jahreszahl bei den zuständigen 
Behörden zu überprüfen. 
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Regulierungsinstanz für den Elektrizitäts- und Gasmarkt52 (VREG) zuständig gemacht wurde. 

Die VREG vergibt den flämischen Ökostromerzeugern eine bestimmte Anzahl Zertifikate, die 

der Menge des erzeugten Ökostroms entspricht. Zur Einziehung der Zertifikate verkaufen die 

Erzeuger sie den Stromlieferanten, denn diese sollen der VREG jährlich eine Mindestanzahl 

Zertifikate übergeben. Es wird m.a.W. eine Mindestmenge von Ökostrom festgelegt, was das 

flämische System der Grünstromzertifikate zu einem Quotensystem53 macht. Bemerkenswert 

ist jedoch, dass in Flandern 2004 durch eine Änderung des Elektrizitätsdekrets Mindestpreise 

für die Zertifikate festgelegt wurden (ODE Vlaanderen s.d./d), so dass das System der 

Grünstromzertifikate auch als ein preisorientiertes Einspeisemodell betrachtet werden könnte. 

Über die Grünstromzertifikate bekommen die Ökostromerzeuger eine Prämie, die den 

Preisnachteil der oft teureren erneuerbaren Energien gegenüber den fossilen und nuklearen 

Energieträgern verringern muss. Auch heute wird die Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Stromerzeugung hauptsächlich mit diesen Zertifikaten gefördert (ODE Vlaanderen 2007: 3).  

 

Die Rechtsgrundlage des Systems der Grünstromzertifikate wurde zwar 2000 im flämischen 

Elektrizitätsdekret beschlossen, aber nähere Bestimmungen zur Ausführung dieses Systems 

wurden im Beschluss der Flämischen Regierung vom 28. September 2001 festgelegt. Mit 

diesem Beschluss konnte das System am 1. Januar 2002 unter Aufsicht der VREG in Kraft 

treten. Der Beschluss wurde ohne grundsätzliche Änderungen von dem am 5. März 2004 

gefassten Beschluss zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

aufgehoben (Deconinck en Gillard 2004/2005). Dieser wurde am 5. Juni 2009 durch den 

Grünstrombeschluss der Flämischen Regierung ersetzt (VREG 2009). Die einzelnen 

Änderungen beziehen sich vor allem auf rein technische Aspekte zur Ökostromerzeugung. 

Darum wird hier auf Details verzichtet.  

 

 

 

 

 
                                                 
52 Als Pendant für die föderale CREG-Kommission (siehe Kapitel 4.2.2, S. 37) gründeten die  
flämischen Behörden 2001 die Flämische Regulierungsinstanz für den Elektrizitäts- und Gasmarkt (Vlaamse 
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt; VREG). Hauptaufgabe der Instanz ist es, den 
Elektrizitäts- und Gasmarkt zu regulieren, zu kontrollieren und transparenter zu machen (VREG 2010b). Sie soll 
somit auch kontrollieren, ob die flämischen Energielieferanten und Netzverwalter die flämische Gesetzgebung 
einhalten (VREG 2010a).  
53 Ein Quotensystem ist ein Fördersystem mit den Mengen als Ansatzpunkt, denn ein derartiges System „setzt 
auf Mengensteuerung“ (Stadt Koblenz s.d.). 
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 4.4.1.2 Kostenlose Verteilung von Ökostrom 

 

Der oben genannte Beschluss von 2001 führte die kostenlose Verteilung von sowohl 

flämischem als nicht-flämischem Ökostrom zur Förderung von deren Nutzung ein (VREG 

2004: 2). Dies bedeutete, dass der Endabnehmer für den gekauften Ökostrom keine 

Distributionskosten bezahlen musste. Die Flämische Regierung wollte so den 

Kostenunterschied zwischen Ökostrom und Graustrom54 verringern (VREG 2004: 2). 2003 

beschloss der damalige flämische Energieminister Gilbert Bossuyt, dass nur noch flämischer 

Ökostrom kostenlos verteilt werden durfte. Der belgische Staatsrat55 hob jedoch diese 

Einschränkung auf, so dass ab 2004 die Maßnahme für Ökostrom aus ganz Belgien galt 

(Vlaams Parlement – Plenaire vergadering 2004). Im selben Jahr erließ die Europäische 

Kommission allerdings eine Empfehlung, in der sie erachtete, diese Maßnahme ginge gegen 

die europäische Konkurrenzregelung vor und benachteilige somit ausländischen Ökostrom 

gegenüber belgischem Strom (Persdienst van de Vlaamse Regering, 02.04.2004). Am 1. 

Oktober 2004 beschloss der Ministerrat denn auch auf Antrag des damaligen flämischen 

Energieministers Kris Peeters eine allgemeine Abschaffung dieser Fördermaßnahme, so dass 

seit dem 1. Januar 2005 weder flämischer noch nicht-flämischer Ökostrom kostenlos verteilt 

wird (Vlaams Parlement – Plenaire vergadering 2004). 

 

4.4.2 Dekret zur rationellen Energienutzung56 

 

2002 ratifizierte die Europäische Union – so auch Belgien – das Kyoto-Protokoll (ODE 

Vlaanderen s.d./b). Das Protokoll bestimmte, dass Belgien für die Periode 2008-2012 sein 

Emissionsniveau von Treibhausgasen gegenüber dem von 1990 um mindestens 7,5% 

reduzieren sollte (siehe Kapitel 2.2, S. 18). Dabei sah Belgien als Föderalstaat im Jahre 2004 

für Flandern eine CO2-Reduktion um 5,2% vor. Zur Erreichung dieser Reduktionsziele trafen 

Föderalstaat und Regionen verschiedene Maßnahmen. Da sich die vorliegende Masterarbeit 

auf das Thema der erneuerbaren Energien auf flämischer Ebene konzentriert, wird auf die 

föderalen Maßnahmen nicht weiter eingegangen.  

 

                                                 
54 Graustrom ist „Strom, dessen Herkunft unbekannt ist. Meistens stammt Graustrom aus Kohle- oder 
Atromkraftwerken” (Ökostromanbieter 2010). 
55 Der belgische Staatsrat ist ein am 23. Dezember 1946 gegründetes, unabhängiges Rechtsprechungs- und 
Beratungsorgan (Raad van State 2010).  
56 Auf Niederländisch heißt das Dekret ‚REG-Decreet’, wobei REG eine Abkürzung von ‚rationeel 
energiegebruik’ (‚rationelle Energienutzung’) ist. 
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Zu den wichtigsten flämischen Maßnahmen im Rahmen des Kyoto-Protokolls gehören z.B. 

die Flämischen Klimapolitikprogramme (siehe Kapitel 4.3.1, S. 38) und das am 2. April 2004 

von der Flämischen Regierung erlassene Dekret zur rationellen Energienutzung, das heute 

immer noch gültig ist. Mit diesem Dekret sollten die Treibhausgasemissionen in  

Flandern gesenkt werden. Dazu wurden die rationelle und effiziente Energienutzung,  

die Nutzung erneuerbarer Energien und die Anwendung der im Kyoto-Protokoll festgelegten 

Flexibilitätsmechanismen wie des Emissionshandels57 gefördert (VEA: REG-decreet s.d./b). 

Das Dekret legte den gesetzlichen Rahmen für die Maßnahmen zur Förderung der rationellen 

Energienutzung fest. Einige Beispiele dieser Maßnahmen sind die Zuschüsse für Investitionen 

in rationelle und umweltfreundliche Energienutzung und die Aktionspläne, die die 

Netzverwalter und Kraftstofflieferanten erarbeiten sollen. Diese betreffenden Unternehmen 

sollen der Flämischen Energie-Agentur (siehe Kapitel 4.3.2, S. 40) jährlich einen Entwurf 

ihres Aktionsplanes unterbreiten, der von dieser Agentur genehmigt werden soll (Willems 

2004: 36). Ein solcher Plan umfasst mehrere Aktionen, die einen stimulierenden und 

informierenden Effekt haben sollen (Vlaams Parlement, 06.03.2009). Hauptziel ist es, die 

Kunden der Unternehmen auf freiwilliger Basis zur rationellen und umweltfreundlichen 

Energienutzung  zu bewegen. 

 

Mit dem Dekret zur rationellen Energienutzung wurde ebenfalls beschlossen, dass Verwalter 

von Stromnetzen, Kraftstofflieferanten und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen 

jährlich vor dem 1. Mai der Flämischen Energie-Agentur einen Bericht über ihre Verkaufs- 

und Produktionsdaten vorlegen sollen. Der Berichtspflicht galt erst ab 2005, indem ein 

ministerieller Erlass die Art und Weise der Berichterstattung und die Forderungen im 

Hinblick auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit festlegte. Derartige Berichte mit 

zuverlässigen Daten sind wichtig für die flämischen Behörden, weil sie Auskünfte über die 

Effizienz der Energiepolitik geben (VEA s.d./c).  

 

Genauso wie das Elektrizitätsdekret wurde das Dekret zur rationellen Energienutzung im 

Laufe der Jahre mehrmals geändert. Die letzten Änderungen am Dekret wurden am 8. Mai 

2009 aufgezeichnet (Belgisch Staatsblad 2009). 

 

 

                                                 
57 Der Emissionshandel dient dem Klimaschutz, denn die EU-Mitgliedsstaaten dürfen im Rahmen dieses 
Systems nur eine bestimmte Menge Emissionen ausstoßen.  
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4.5 ENTWICKLUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN FLANDERN 

 

Jährlich wird vom flämischen Energieminister ein Zwischenbericht über umweltfreundliche 

Energieerzeugung verfasst, in dem sowohl die Entwicklung der erneuerbaren Energien in 

Flandern als auch die Probleme und mögliche Lösungen in diesem Bereich beschrieben 

werden (VEA s.d./d). In den Zwischenberichten wird vor allem der Entwicklung des 

Ökostroms Aufmerksamkeit gewidmet. Zum Thema der Ökowärmeerzeugung58 sind nur 

wenige Daten verfügbar. So wurde 2009 zwar berichtet, dass der Ökowärmeanteil 2007 

gegenüber dem Vorjahr um 14% gestiegen war, aber über die Entwicklung der Ökowärme im 

letzten Jahrzehnt wurde z.B. nichts ausgesagt. Außerdem gibt es in der flämischen 

Gesetzgebung derzeit nur spezifische Zielvorgaben zum Bereich der Ökostromerzeugung59, 

nicht jedoch zu dem der Ökowärmeerzeugung. Im Folgenden wird untersucht, ob die 

flämische Gesetzgebung im Laufe der Jahre einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 

Ökostromerzeugung ausgeübt hat. Der Wärmesektor in Flandern wird außer Betracht 

gelassen.  

 

Wie Abbildung 4.1 zeigt, wird der Ökostrom in Flandern aus sechs Energiequellen erzeugt: 

Restmüll, Biogas60, Biomasse, Windenergie, Wasserkraft und Solarenergie. Restmüll und 

Biogas sind aber der Biomasse zuzuordnen (siehe Kapitel 1.3.2, S. 13). Da diese einzelnen 

Energiequellen eine wichtige Rolle in der flämischen Ökostromerzeugung spielen, werden sie 

in der Abbildung getrennt dargestellt. So wird der Kontrast zwischen diesen Quellen und den 

Quellen Wasserkraft, Wind- und Solarenergie deutlich abgebildet. 2008 z.B. wurde der 

flämische Ökostrom größtenteils (82%) aus Biomasse, Biogas und Restmüll erzeugt. Auf 

Wasserkraft, Wind- und Solarenergie entfielen nur 18% der Ökostromerzeugung (Vlaamse 

Regering 2009). Wenn die vorliegende Masterarbeit im Folgenden die Energiequelle 

Biomasse erwähnt, sind weder Biogas noch Restmüll impliziert.     

 

Abbildung 4.1 illustriert ebenfalls, dass die Ökostromerzeugung in Flandern seit 2002 

deutlich ansteigt. Diese positive Entwicklung des Ökostroms entspricht der Entwicklung der 

flämischen Ökostromgesetzgebung. Wie unter Kapitel 4.4.1.1 schon erwähnt, trat in Flandern  

 

                                                 
58 Ökowärme ist Wärme aus erneuerbaren Energiequellen.  
59 Siehe Kapitel 4.4.1, S. 42: Elektrizitätsdekret (2000). 
60 Biogas ist „bei der Zersetzung von Naturstoffen (wie Mist, landwirtschaftlich Abfälle o.Ä.) entstehendes Gas, 
das als alternative Energiequelle dienen kann“ (Duden 2006).   
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am 1. Januar 2002 – im Rahmen des 2000 erlassenen Elektrizitätsdekrets – das System der 

Grünstromzertifikate in Kraft, mit dem die Ökostromerzeugung gefördert wurde. Diese 

Fördermaßnahme war offensichtlich besonders wirksam.   

 

Auch das am 2. April 2004 beschlossene Dekret zur rationellen Energienutzung hatte einen 

positiven Einfluss auf die Ökostromerzeugung. Diese nahm schon im Laufe des Jahres 2004 

allmählich zu, aber die Wirkung des Dekrets ließ sich vor allem in den Jahren 2005 und 2006 

deutlich feststellen. Die Ökostromerzeugung boomte in dieser Periode wie nie zuvor. 

 

Bemerkenswert ist, dass die bedeutendsten Steigerungen der Ökostromerzeugung sowohl im 

Jahre 2002 als auch in der Periode 2004-2006 vor allem einem Anstieg der Biomassenutzung 

zuzuschreiben sind. Seit 2005 bis auf den heutigen Tag ist die Biomasse sogar die wichtigste 

Energiequelle zur Ökostromerzeugung in Flandern. Wenn Restmüll, Biogas und Biomasse 

zusammengenommen werden, werden gut drei Viertel des Ökostroms aus Biomasse 

gewonnen. Dies betont die Bedeutung von Biomasse für die flämische Ökostromerzeugung, 

im Gegensatz zu der von Wasserkraft, Wind- und Solarenergie.  
 

 

 
  

  Abb. 4.1: Entwicklung der Ökostromerzeugung in Flandern (1994-2008)  

  Quelle: VEA (s.d./a) 
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4.6 GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN 

BELGIEN / FLANDERN 

 

Damit Belgien / Flandern das im Rahmen des Kyoto-Protokolls festgelegte Ziel erreichen 

kann, ist eine ständige positive Entwicklung der erneuerbaren Energien von wesentlicher 

Bedeutung. Die genannten Dekrete zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien bilden 

einen ersten Schritt (siehe Kapitel 4.4, S. 41), aber auch im gesellschaftlichen Bereich sollen 

die erneuerbaren Energieträger Anklang finden. Ob dies in Belgien / Flandern der Fall ist, 

wird im Folgenden auf der Grundlage zweier Studien aus den Jahren 2004 bzw. 2009 

erläutert.  

 

4.6.1 Studie viWTA: „Gibt es Raum für erneuerbare Energien in Flandern?61“ (2004) 

 

2004 veröffentlichte das Flämische Institut zur Erforschung wissenschaftlicher und 

technologischer Aspekte (viWTA62) die Studie „Gibt es Raum für erneuerbare Energien in 

Flandern?“. Diese Studie konzentrierte sich nicht nur auf nicht-technologische Hindernisse63, 

die dem Ausbau erneuerbarer Energien im Wege standen, sondern auch auf Maßnahmen, die 

eine breite gesellschaftliche Akzeptanz der erneuerbaren Energien bezweckten. Erst wenn 

diese Energien in der Gesellschaft Anklang finden, können sie bestmöglich ausgebaut 

werden.  

 

Die Studie stützt sich für ihr Thema auf drei Umfragen64, die in der Periode 1998-2003  

durchgeführt wurden. Mit diesen Umfragen wurden u.a.65 die Haltung und das Verhalten von  

                                                 
61 „Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen?“    
62 Die viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek) ist ein 
autonomes Institut, das mit dem Flämischen Parlament verbunden ist. Hauptaufgabe des Instituts ist die 
Förderung der gesellschaftlichen Debatte über wissenschaftliche und technologische Entwicklungen. 2009 wurde 
die viWTA in ‚Institut Gesellschaft und Technologie’ (Instituut Samenleving en Technologie) umbenannt 
(viWTA 2010).  
63 Einige Beispiele nicht-technologischer Hindernisse sind die hohen Gesamtkosten der erneuerbaren Energien, 
die mangelnde Koordination zwischen den zuständigen Behörden und dem Erneuerbare-Energien-Sektor und die 
unzureichenden Kenntnisse über diese Energien im Bausektor (viWTA 2004).  
64 Diese Umfragen fanden statt im Auftrag der ‚Abteilung Natürliche Ressourcen und Energie‘ (Afdeling 
Natuurlijke Rijkdommen en Energie), einer Abteilung des Ministeriums der Flämischen Gemeinschaft. Die erste 
Umfrage wurde 1998 durchgeführt, die zweite 2001, die dritte 2003. In der letzten Umfrage wurden mehrere 
Fragen aus der Umfrage von 2001 erneut gestellt, so dass eventuelle Veränderungen in der Einstellung der 
Flamen entdeckt werden könnten. Bemerkenswert ist, dass die Umfrage von 2001 andere Fragen als die von 
1998 enthielt. Außerdem befragten die drei Umfragen nicht dieselbe Zielgruppe. Auf den Grund dafür wird in 
der Methodologie der Umfragen nicht eingegangen. Allgemeines Hauptziel war eine für Flandern repräsentative 
Umfrage (viWTA 2004). 
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tausend flämischen Haushalten zu den erneuerbaren Energien, insbesondere Solar- und 

Windenergie, untersucht. Außerdem wurde geprüft, ob die Befragten bereit wären, mehr für 

ihren Strom zu bezahlen, wenn es sich um Ökostrom handeln würde. In der vorliegenden 

Masterarbeit werden die Ergebnisse der im Jahre 2003 durchgeführten Umfrage beschrieben. 

Dabei wird auf die Unterschiede zu den Umfragen von den Jahren 1998 und 2001 

hingewiesen. 

 

 4.6.1.1 Solar- und Windenergie  

  

Solarenergie 

Aus der Umfrage von 2003 ergibt sich, dass die Flamen damals sowohl über die Solarthermie 

(85%) als auch über die Photovoltaik (77%) informiert waren. Dieses Ergebnis zeigte aber 

einen bedeutenden Rückgang des Informationsniveaus gegenüber dem der Umfrage von 2001 

(siehe Abbildung 4.2).  Laut der Personen, die die Umfrage von 2003 durchgeführt hatten, 

war dieser Unterschied vor allem einem unterschiedlichen Bildungsniveau66 beider 

Zielgruppen zuzuschreiben. Auch der Wohnort sei offensichtlich relevant: Das Niveau der 

Provinz Limburg überstieg das der Provinz Ostflandern um 20%.  

 

Thema 1998 2001 2003 

Informationsniveau Solarthermie ---67 91% 85% 

Informationsniveau Photovoltaik ---68 82% 77% 

Nutzung von Solarzellenplatten 0,4% 1,6% 1,1% 

Erwägung einer künftigen Nutzung 

von Solarenergie  

6,6% 10,5% 32% 

   

  Abb. 4.2: Solarenergie  

  Quelle:  viWTA (2004) 

 
                                                                                                                                                         
65 Mit den Umfragen wurden auch die Haltung und das Verhalten der Befragten zu Themen wie Heizung und 
Beleuchtung geprüft (viWTA 2004). 
66 Aus den Umfragen ergibt sich, dass Befragte mit Universitätsabschluss besser über die Solarthermie und 
Photovoltaik informiert waren als Befragte ohne Universitätsabschluss. Da die Zielgruppe von 2001 besser 
ausgebildet war als die von 2003, war in der letzten Umfrage ein deutlicher Rückgang des Informationsniveaus 
festzustellen (viWTA 2004).  
67 In der Umfrage von 1998 wurde das Informationsniveau der Zielgruppe über die Solarthermie nicht 
untersucht.   
68 In der Umfrage von 1998 wurde das Informationsniveau der Zielgruppe über die Photovoltaik nicht 
untersucht.   
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Obwohl die Flamen relativ gut über die Solarenergie informiert waren, wurde diese Technik 

im Jahre 2003 nur sehr begrenzt angewandt: Nur 1,1% der Befragten hatten Solarzellenplatten  

zu Hause. Genauso wie in den Jahren 1998 und 2001 wurde die 2%-Grenze also nicht 

erreicht. Trotzdem erwogen 2003 32% der Befragten eine künftige Installation von 

Solarzellenplatten, was ein kräftiger Anstieg gegenüber 2001 und 1998 bedeutete (siehe 

Abbildung 4.2).  

 

Laut der drei Umfragen waren die wichtigsten Gründe für die Nutzung von Solarenergie die 

umweltfreundliche Energieerzeugung und die Vermeidung der Erschöpfung fossiler 

Energieträger. Der Preis dagegen war der Hauptgrund, warum viele sich nicht für 

Solarenergie entschieden.  

 

Windenergie 

Die Umfrage von 2003 zeigt, dass die Windenergie damals positiv beurteilt wurde, weil diese 

Technik eine umweltfreundliche Energieerzeugung gewährleistet. Auch 1998 und 2001 war 

dies der wichtigste Grund für einen Umstieg auf Windenergie.  

 

2003 hatten 49% der Befragten kein Problem damit, wenn in der Nähe ihres Hauses ein 

Windenergiepark gebaut würde. Diese Zahl war zwar höher als die von 1998 (+2%), aber 

bedeutend niedriger als die von 2001 (-13%). In Bezug auf diese Frage waren auch große 

regionale Unterschiede festzustellen: 69% der Limburger waren Befürworter, während in 

Ostflandern nur 38% der Befragten einen Windenergiepark in der Nähe genehmigen würden. 

Auch die Anzahl der Befragten, die radikal den Bau eines ähnlichen Parkes in der Nähe 

ablehnten, nahm zu: 32% im Jahre 2003 gegenüber 23,4% und 25% in den Jahren 2001 bzw. 

1998 (siehe Abbildung 4.3). Gründe für diese Ablehnung waren vor allem Platzmangel, 

Lärmbelästigung und Verschandelung der Landschaft. In Flandern gab es also einen 

deutlichen ‚Not-In-My-Backyard-Effekt’. 
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Thema 1998 (*)  2001 (*)  2003 (*)  

JA zum Bau eines Windenergieparkes in 

der Nähe 

47% 62% 49% 

NEIN zum Bau eines Windenergieparkes 

in der Nähe 

25% 23,4% 32% 

         (*) an 100% fehlende Angaben = „weiß nicht“: 1998 (28%); 2001 (14,6%); 2003 (19%). 

   

  Abb. 4.3: Windenergie 

  Quelle: viWTA (2004) 

 

 4.6.1.2 Mehr bezahlen für Ökostrom 

 

2003 waren 25,4% der Befragten dazu bereit, im Falle von Ökostrom mehr für ihren Strom zu 

bezahlen. Dieses Ergebnis bedeutete zwar eine Steigerung gegenüber 1998 um 5,3%, aber 

einen Rückgang gegenüber 2001 um 13% (siehe Abbildung 4.4). Laut der Personen, die die 

Umfrage von 2003 durchgeführt hatten, war diese Verringerung einerseits dem 

durchschnittlich niedrigeren Einkommensniveau der Zielgruppe von 2003 gegenüber der von 

2001 und andererseits der allgemeinen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage seit Ende 

2001 zuzuschreiben. 

 

Thema 1998 2001 2003 

Bereit, mehr für Ökostrom zu bezahlen 20,1% 38,4% 25,4% 

   

  Abb. 4.4: Mehr bezahlen für Ökostrom 

  Quelle: viWTA (2004) 

 

4.6.2 Studie Ipsos Public Affairs: „Meinungsumfrage nach der Stilllegung belgischer 

Atomkraftwerke“ (2009) 

 

Anfang 2009 wollte das belgische Nuklearforum69 in einer Debatte deutlich machen, dass 

Belgien im Hinblick auf seine Stromversorgung nicht ohne Kern- oder Atomenergie70 

auskam. Ziel des Forums war eine Revision des am 31. Januar 2003 beschlossenen belgischen 

                                                 
69 Das belgische Nuklearforum ist ein eingetragener Verein, der über die friedliche Anwendung von 
Nukleartechnologie und -wissenschaft informiert (Nucleair Forum 2008). 
70 Kern- oder Atomenergie ist die „bei Kernspaltung frei werdende Energie“ (Duden 2006). 
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Gesetzes zum Atomausstieg71. Aus Protest ließ Greenpeace Belgium vom belgischen 

Studienbüro Ipsos Public Affairs untersuchen, ob die Bevölkerung auch der Meinung war, die 

Kernenergie sei unentbehrlich. Wichtig im Hinblick auf das Forschungsthema der 

vorliegenden Masterarbeit ist, dass sich die Umfrage auch mit dem Thema der erneuerbaren 

Energien befasste. So wurde u.a. gefragt, ob erneuerbare Energien eine vollwertige 

Alternative zu Kernenergie bilden. Aus der Umfrage ergibt sich deutlich, dass die belgische 

Bevölkerung heutzutage die erneuerbaren Energien den nuklearen und fossilen Energieträgern 

vorzieht.  

 

Wie Abbildung 4.5 zeigt, waren 73% der Befragten davon überzeugt, dass erneuerbare 

Energien die Kernenergie ersetzen können.  Die Befragten, die diese Meinung nicht teilten, 

wiesen meistens auf den Mangel an erneuerbaren Energien (57%) und auf den hohen Preis 

(42%) hin. Nur 12% der Befragten verneinten die Zuverlässigkeit dieser Energiequellen.  

 

Glauben Sie, dass erneuerbare Energien die 
Kernenergie ersetzen können?

73% 27%
Ja
Nein

 
 

  Abb. 4.5: Erneuerbare Energien als Alternative zu Kernenergie 

  Quelle:  Ipsos Public Affairs (2009) 

 

Abbildung 4.6 verdeutlicht, dass 76% der Befragten selbst Strom aus erneuerbaren Energien 

wählen würden. 24% der Befragten würden sich für folgende Energiequellen entscheiden: 

Kernenergie (17%), Gas (6%) und Kohle (1%). 87% dieser 24%-Gruppe würden trotzdem 

erneuerbare Energien wählen, wenn sie sich sicher wären, dass genug Energie aus diesen 

                                                 
71 Mit dem „Gesetz zu einem schrittweisen Atomausstieg für die industrielle Stromerzeugung“ („Wet houdende 
de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie“) wurde gesetzlich festgelegt, dass 
in Belgien 40 Jahre alte Atomkraftwerke stillgelegt werden müssen. Dies entspricht der Stilllegung von sieben 
Atomkraftwerken in der Periode 2015-2025 (Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu et al. 2005).    
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Energiequellen erzeugt werden könnte. Ein niedrigerer Preis und eine höhere Zuverlässigkeit  

könnten auch einen Umstieg auf erneuerbare Energien bewirken.  

 

Welche Energiequelle würden Sie im Rahmen 
der Stromerzeugung wählen?

76%

17%

6%

1%

Erneuerbare Energien
Kernenergie
Gas
Kohle

 
  Abb. 4.6: Die Belgier ziehen erneuerbare Energien den nuklearen und fossilen  

  Energieträgern vor.  

  Quelle: Ipsos Public Affairs (2009) 

 

 

4.7 POLITISCHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN FLANDERN 

 

Zur Erreichung einer positiven Entwicklung der erneuerbaren Energien braucht Flandern in 

diesem Bereich nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine politische Akzeptanz, die 

die Chancen für eine nachhaltige und ehrgeizige Erneuerbare-Energien-Politik bedeutend 

erhöht. Im Folgenden wird geprüft, ob es in Flandern tatsächlich eine politische Akzeptanz 

der erneuerbaren Energien gibt, bzw. welche Einstellung die einzelnen politischen Parteien zu 

diesen Energieträgern haben. Dazu wurden die Wahlprogramme für die letzte flämische 

Regionalwahl (200972) untersucht. Die Darstellung beschränkt sich auf die flämischen 

Parteien, die bei der Wahl 2009 die 5%-Hürde erreichten: CD&V73, Vlaams  

 

 

                                                 
72 Auf mehreren Webseiten war eine Übersicht über die Wahlprogramme der Parteien für  
die flämische Regionalwahl 2009 verfügbar. Vgl. hier z.B.: http://www.verkiezingssite.be und 
http://www.europesebeweging.be.     
73 Christdemokratische Partei 
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Belang74, sp.a75, Open VLD76, N-VA77, Lijst Dedecker78 und Groen!79 (Verkiezingen Vlaams 

Parlement 2009). Anschließend wird auf die Haltung der ehemaligen flämischen 

Energieminister und der heutigen Energieministerin eingegangen. Da Flandern erst im Laufe 

der 90er Jahre eine gezielte Klima- und Erneuerbare-Energien-Politik entwickelte, beschränkt 

sich die vorliegende Masterarbeit auf die flämischen Energieminister ab 199280.  

 

4.7.1 Wahlprogramme der Parteien für die flämische Regionalwahl 2009 

 

Die Wahlprogramme einiger im Flämischen Parlament vertretenen Parteien weisen deutlich 

eine größere Akzeptanz der erneuerbaren Energien auf als die der anderen. Es lässt sich somit 

ein Parteienspektrum feststellen, das von einem ‚geringen Interesse an erneuerbaren Energien’ 

über ein ‚mittelmäßiges Interesse an erneuerbaren Energien’ bis zu einem ‚starken Interesse 

an erneuerbaren Energien’ reicht. Im Folgenden werden die flämischen Parteien in dieses 

Spektrum eingeordnet. 

 

Geringes Interesse an erneuerbaren Energien: Schwerpunkt auf Kernenergie 

In den Wahlprogrammen von Lijst Dedecker und Vlaams Belang liegt der Schwerpunkt auf 

Kernenergie. Die Lijst Dedecker widmet dieser Energiequelle besondere Aufmerksamkeit aus 

zwei Gründen: Einerseits will die Partei durch Kernenergie die Abhängigkeit von russischem 

Gas und Nahostöl verringern, andererseits werden erneuerbare Energien ihrer Meinung nach 

die Kernenergie nie ersetzen können. Die Partei Vlaams Belang ist der Meinung, dass im 

Rahmen einer sicheren Energieversorgung die Nutzung der Kernenergie unentbehrlich ist, 

weil die erneuerbaren Energien nur einen relativ niedrigen Anteil am 

Gesamtenergieverbrauch repräsentieren. Beide Parteien eifern demzufolge für eine 

                                                 
74 Die Partei Vlaams Belang ist eine flämisch-nationalistische Partei, in der sich die extremen 
Rechtskonservativen vereinen.  
 

75 Sozialdemokratische Partei  
76 Die politische Partei Open VLD oder Open Vlaamse Liberalen en Democraten vertritt die flämischen 
Liberalen und Demokraten.   
77 Die Nieuwe Vlaamse Alliantie ist eine flämisch-nationalistische Partei mit einer konservativen und 
pazifistischen Ideologie. 
78 Die Partei Lijst Dedecker ist die erst im Jahre 2007 gegründete politische Partei der Rechtsliberalen und 
Republikaner.   
79 Mitglieder der grünen politischen Partei Groen! sind progressiv und umweltbewusst.  
80 1991 verabschiedete die Flämische Regierung das Strategiepapier „Naar een duurzaam energiebeleid in 
Vlaanderen“ („Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiepolitik in Flandern“), in dem der CO2-Reduktion 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Da diese Regierung schon ab dem Jahre 1988 an der Macht war, 
wird sie unter 4.7.2 jedoch außer Betracht gelassen.   
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Laufzeitverlängerung der belgischen Atomkraftwerke und für den Bau sauberer 

Atomkraftwerke der vierten Generation81.  

 

Trotz der Befürwortung der Kernenergie erklären sich Lijst Dedecker und Vlaams Belang mit 

den 2007 beschlossenen, europäischen 20-20-20-Zielen einverstanden (siehe Kapitel 3.1.3, S. 

27). Ihre Wahlprogramme enthalten aber wenige Informationen zum Thema der erneuerbaren 

Energien. Beide Parteien fordern im Rahmen der CO2-Reduktion und des Klimaschutzes 

Investitionen in Forschung nach und Entwicklung von erneuerbaren Energien. Die Partei 

Vlaams Belang unterstreicht dabei anders als die Lijst Dedecker die Bedeutung des Ausbaus 

von Wasserkraft, Solar- und Windenergie (Vlaams Belang 2009). 

 

Mittelmäßiges Interesse an erneuerbaren Energien: Schwerpunkt auf einen diversifizierten 

Energiemix 

CD&V, Open VLD und N-VA befinden sich in der Mitte des festgestellten Spektrums. 

Hinsichtlich einer sicheren Energieversorgung streben diese Parteien einen diversifizierten 

Energiemix an, der auch unbedingt erneuerbare Energien enthalten soll. In diesem Kontext 

befürworten sie die europäischen 20-20-20-Ziele82. Die Parteien sind sich aber bewusst, dass 

diese Energiequellen teuer sind, den Energiebedarf nicht völlig decken können und die 

nuklearen und fossilen Energieträger also noch nicht ersetzen können. Deswegen sind CD&V 

und Open VLD der Meinung, dass auch die Möglichkeiten der Kernenergie und (in 

geringerem Maße) die der fossilen Energiequellen ausgeschöpft werden sollen, im Gegensatz 

zu der N-VA, die nur einen Energiemix von erneuerbaren und nuklearen Energiequellen 

unterstützt. Da die drei Parteien die Nutzung der Kernenergie83 für notwendig erachten, 

fordern sie eine Laufzeitverlängerung der belgischen Atomkraftwerke (CD&V 2009, Open 

VLD 2009, N-VA 2009). Die N-VA betont dabei jedoch, dass diese Laufzeitverlängerung die 

Entwicklung der Politik hinsichtlich rationeller Energienutzung und erneuerbarer Energien  

 
                                                 
81 Atomkraftwerke werden entsprechend ihrer historischen Entwicklung in verschiedene Generationen eingeteilt. 
Ende der 60er Jahre enstanden die ersten kommerziellen Prototypen (1. Generation), nachher gab es 
kommerzielle Leistungsreaktoren (2. Generation) und fortschrittliche Reaktoren (3. Generation). Im Rahmen der 
noch zu verwirklichenden 4. Generation wird von zukünftigen Reaktortypen gesprochen (Pausenhof.de s.d.). Bei 
der Erzeugung von Kernenergie wird zwar kein CO2 ausgestoßen, aber immerhin radioaktiver Abfall 
hinterlassen. Dieser Atommüll soll mit der vierten Generation der Kernenergie verschwinden (Open VLD s.d.). 
82 Hinsichtlich der 20-20-20-Ziele verabschiedete die Open VLD 2007 einen Klimaplan, der auf eine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen abzielte. Im Rahmen einer CO2-neutralen Gesellschaft eifert die Partei für mehr 
Forschung nach erneuerbaren Energiequellen und -techniken (Politicsinfo.net, 08.05.2007).  
83 Im Rahmen der Kernenergie ist die Open VLD Befürworterin der vierten Generation der Kernenergie, die sich 
auf eine saubere, keinen Atommüll hinterlassende Kernenergie bezieht. 
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nicht hemmen soll. Deswegen schlug diese Partei in ihrem Wahlprogramm die Gründung von 

Vl.Energie vor, einer flämischen Energiegesellschaft, die sich auf die Entwicklung 

erneuerbarer Energien konzentriert (N-VA 2009). Im Juli 2009 billigte die Flämische 

Regierung tatsächlich Investitionen von 515 Millionen Euro zur Gründung dieser Gesellschaft 

(Verschelden, 06.07.2009).     

 

Starkes Interesse an erneuerbaren Energien: Schwerpunkt auf erneuerbare Energiequellen 

Genauso wie die fünf oben erwähnten Parteien unterstützen Groen! und sp.a84 die 

europäischen 20-20-20-Ziele. Die Partei Groen! verlangt sogar eine Vollversorgung aus 

erneuerbaren Energien in Europa bis 2050 (Europese Beweging België s.d.). Daneben sieht 

sie vor, dass in Belgien bis 2030 30% und bis 2050 50% des Gesamtenergieverbrauchs auf 

erneuerbare Energien entfallen sollen (Groen! 2009). Die Sp.a plant ihrerseits, dass Flandern 

bis 2020 100% des Gesamtstromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen soll (sp.a 

2009). Zur Verwirklichung dieser Ziele soll Flandern nach Meinung beider Parteien mehr in 

Forschung nach und Entwicklung von diesen Energieträgern investieren. Da sich Groen! und 

sp.a auch für einen niedrigeren Energieverbrauch einsetzen, eifern sie für die Stilllegung der 

belgischen Atomkraftwerke und gegen den Bau neuer Kohlekraftwerke.  

 

Aus Obigem ergibt sich, dass im Rahmen eines wirksamen Klimaschutzes alle flämischen 

Parteien außer Lijst Dedecker und Vlaams Belang den erneuerbaren Energien besondere  

Aufmerksamkeit widmen. Die meisten Parteien (CD&V, Open VLD, N-VA) wählen einen  

diversifizierten Energiemix, wobei die Kernenergie unentbehrlich ist. Nur zwei Parteien (sp.a, 

Groen!) eifern für einen kompletten Atomausstieg ohne Laufzeitverlängerung der belgischen 

Atomkraftwerke. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass diese Parteien85, insbesondere 

die Partei Groen!, in ihre Wahlprogramme konkrete Vorschläge und umfassende Texte 

bezüglich erneuerbarer Energien aufgenommen haben. 

 

 

                                                 
84 Bezüglich der 20-20-20-Ziele verabschiedete die sp.a 2007 einen heute immer noch gültigen Klimaplan, der 
dreizehn Hauptthemen und fünfzig konkrete Maßnahmen zu Klimaschutz und Energie umfasst. Eines der 
Hauptthemen ist das angestrebte Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien 
(sp.a 2007). Bei der Aufstellung des Wahlprogramms 2009 stützte sich die Partei für die Energiefrage auf diesen 
Klimaplan. 
85 Wahlprogramm sp.a (2009):  
http://www.ledenbeheer-s-p-a.be/bestanden/verkiezing2009/spa_vlaams_kiesprogramma09.pdf (S. 60-65) 
Wahlprogramm Groen! (2009):  
http://www.groen.be/uploads/programma/09/Vlaams_programma.pdf (S. 50-63) 
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4.7.2 Haltung der flämischen Energieminister 

 

Bemerkenswert ist, dass Flandern kein eigenständiges Ministerium für das Energieressort hat, 

denn der flämische Energieminister ist auch noch für andere Bereiche zuständig. Bis zum 

Jahre 1999 fiel Energie in die Befugnis des Wirtschaftsministers (Mail Geert Flipts vom 8.  

März 2010). In der darauf folgenden Legislatur (1999-2004) war der flämische 

Energieminister ebenfalls für die Ressorts ‚Mobilität und Öffentliche Arbeiten’ 

verantwortlich (Vlaamse overheid s.d./d). Von 2004 bis 2009 befasste sich der flämische 

Energieminister auch mit den Bereichen ‚Öffentliche Arbeiten, Umwelt und Natur’ (Vlaamse 

overheid s.d./f). Dies änderte sich aufs Neue nach der flämischen Regionalwahl 2009, denn 

die heutige flämische Energieministerin (2009-2014) ist ebenfalls für die Bereiche ‚Wohnen, 

Städte und Sozialwirtschaft’ zuständig (Vlaamse overheid s.d./g). 

 

 4.7.2.1 Flämische Regierungen im Überblick86 (1992-2014) 

 

Von 1992 bis 1999 regierte eine Koalition der christdemokratischen Partei CVP (2001 in 

CD&V umbenannt) mit der sozialdemokratischen Partei SP87 (2001 in sp.a umbenannt). In 

dieser Periode gab es zwei flämische CVP-Energieminister: Luc Van den Brande88 (1992-

1995) und Eric Van Rompuy89 (1995-1999).  

 

1999 kämpfte Belgien – so auch Flandern – mit einem Lebensmittelskandal, weil hochgiftiges 

Dioxin in die Nahrungskette gelangt war. Da dieser Skandal Ende Mai – zwei Wochen vor 

den Föderal- und Regionalwahlen vom 13. Juni 1999 – ans Licht kam, hatte er einen großen 

Einfluss auf die Ergebnisse der Wahlen90 (Castrel, 03.06.2007). Der Skandal schadete dem 

Vertrauen der Bevölkerung in die damals geführte Politik der Parteien CVP und SP. Am 13. 

Juni 1999 errangen die Grünen von Agalev (2003 in Groen! umbenannt) bei der flämischen 

Regionalwahl mehr als elf Prozent der Stimmen (Vlaams Parlement, 16.12.2009). Für die 

                                                 
86 Dieses Subkapitel basiert vor allem auf Informationen der Webseite der flämischen Behörden über die 
Flämischen Regierungen (http://www.vlaamseregering.be).  
87 SP stand für ‚Socialistische Partij’. 
88 Luc Van den Brande war in dieser Periode nicht nur für das Energieressort zuständig, sondern auch für die 
Bereiche ‚Wirtschaft, KMU (kleine und mittlere Unternehmen) und Außenbeziehungen’ (Vlaamse overheid 
s.d./c).  
89 Eric Van Rompuy war in dieser Periode nicht nur für das Energieressort zuständig, sondern auch für die 
Bereiche ‚Wirtschaft, KMU, Landwirtschaft und Medien’ (Vlaamse overheid s.d./c).  
90 Da sich die vorliegende Masterarbeit auf Flandern konzentriert, beschränkt sie sich auf die Folgen des 
Lebensmittelskandals für die flämische Politik. 
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Legislatur 1999-2004 wurde zum ersten Mal seit 198191 eine flämische Regierungskoalition 

ohne die Christdemokraten bzw. mit den Grünen gebildet. Die Koalitionspartner der Grünen 

waren VLD (2007 wurde das Bündnis VLD/Vivant92 in Open VLD umbenannt),  SP und 

VU&ID 93. Während dieser Legislatur gab es zwei sozialdemokratische Energieminister94: 

Steve Stevaert, der im März 2003 von Gilbert Bossuyt ersetzt wurde (Vlaamse overheid 

s.d./d).  

 

2003 war Flandern von der Vogelgrippe betroffen, so dass das Vertrauen der Flamen in die 

Politik der Grünen schwand. Genauso wie bei der Regionalwahl 1999 wurde am 13. Juni 

2004 eine Partei als Folge einer Krise aus der Flämischen Regierung abgewählt: Die Partei 

Groen! erhielt bei der Wahl sogar weniger als acht Prozent der Stimmen, was einer Senkung 

von mehr als drei Prozent gegenüber 1999 entsprach (Federale Overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken 2004). Die sogenannte lila-grün-gelbe Regierungskoalition 1999-2004 wurde durch 

eine Koalition aus CD&V, N-VA, VLD, Vivant und sp.a ersetzt. Während der Legislatur 

2004-2009 waren die Christdemokraten95 – genauso wie vor dem Lebensmittelskandal 1999 – 

für das Energieressort zuständig: Kris Peeters (2004 - 2007) und Hilde Crevits (2007 - 2009). 

   

Am 7. Juni 2009 waren CD&V und N-VA Sieger der flämischen Regionalwahl. Die 

Sozialdemokraten und die Liberalen verloren beide mehr als vier Prozent der Stimmen. Da 

die Wahlsieger keine absolute Mehrheit erreichten, mussten sie einen dritten  

Koalitionspartner wählen, sogar eine Koalition aus vier Parteien (d.h. CD&V, N-VA, sp.a  

und Open VLD) war möglich. Die Open VLD lehnte jedoch Teile der Wahlprogramme der 

anderen Parteien und somit auch die Beteiligung an der Flämischen Regierung ab 

(Brinckman, 17.06.2009). Eine Koalition aus CD&V, N-VA und sp.a wurde gebildet. 

Während in der vorigen Legislatur zwei Christdemokraten für das Energieressort zuständig 

                                                 
91 Nach der föderalen Parlamentswahl vom 8. November 1981 konnten die Minister der ersten Flämischen 
Regierung ihren Amtseid ablegen (Vlaamse overheid s.d./b). 
92 Die politische Partei Vivant vertritt die flämischen Liberalen und Progressiven.  Seit 2004 gibt es das Bündnis 
VLD/Vivant, das 2007 in Open VLD umbenannt wurde. 
93 Die VU&ID war ein Bündnis zwischen der flämisch-nationalistischen Partei Volksunie und der linksliberalen 
Partei ID21. Wegen politischer Streitigkeiten wurde das Bündnis 2001 aufgehoben und die VU&ID wurde in die 
zwei umbenannten Parteien N-VA und Spirit aufgeteilt (Vlaamse overheid s.d./d). 
94 Steve Stevaert und Gilbert Bossuyt waren sowohl für Energie als auch für die Bereiche ‚Mobilität und 
Öffentliche Arbeiten’ zuständig (siehe oben).  
95 Sowohl Kris Peeters als auch Hilde Crevits waren nicht nur für Energie zuständig, sondern auch für die 
Ressorts ‚Öffentliche Arbeiten, Umwelt und Natur’. 
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waren, gehört Energie heute (2009-2014) zum Zuständigkeitsbereich der Sozialdemokratin 

Freya Van den Bossche96. 

 

4.7.2.2 Maßnahmen der flämischen Energieminister  

 

CVP: Legislaturen 1992-1995 und 1995-1999  

Wie schon unter 4.3.1 erwähnt, widmete die Flämische Regierung schon Anfang der 90er 

Jahre der Klimaänderung besondere Aufmerksamkeit, indem sie eine CO2-Reduktion 

forderte. 1991 wurde festgelegt, dass Flandern bis 2000 eine CO2-Reduktion um 5% 

gegenüber 1990 erreichen sollte. Daneben wurde 1994 das CO2/REG-Programm beschlossen, 

das nicht nur eine CO2-Reduktion, sondern auch eine rationelle Energienutzung bezweckte. In 

diesem Rahmen förderte der damalige christdemokratische Energieminister Luc Van den 

Brande die Forschung nach und die Entwicklung von erneuerbaren Energien (Vlaamse Raad 

1994). Auch sein Nachfolger Eric Van Rompuy unterstützte in seinem Strategiepapier 

Energie (1996-1999) die Entwicklung dieser Energieträger. Ihm zufolge wurde das Thema der 

erneuerbaren Energien im CO2/REG-Programm zu wenig betont. Im Hinblick auf eine 

nachhaltige flämische Energiepolitik wollte Van Rompuy die Nutzung erneuerbarer Energien 

langfristig erhöhen. Dazu legte er folgende Ziele fest: Er verlangte einerseits bis 2000 eine 

Verdopplung der Nutzung erneuerbarer Energien und andererseits bis 2020 einen 5%-Anteil 

dieser Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch (siehe Kapitel 4.3.1, S. 38). Obwohl beide 

Christdemokraten den erneuerbaren Energien positiv gegenüberstanden, erließen sie während 

ihrer Amtszeiten keine konkreten Dekrete zur Förderung dieser Energiequellen.  

 

SP / sp.a: Legislatur 1999-2004 

Die sozialdemokratischen Energieminister Steve Stevaert und Gilbert Bossuyt (ab 2003) 

haben die Gesetzgebung zur Förderung der erneuerbaren Energien anhand zweier Dekrete 

weitgehend beeinflusst. Ihre Hauptziele waren eine rationelle Energienutzung, ein höherer 

Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch und eine optimale 

Energiedienstleistung zu einem akzeptablen Preis für alle Gesellschaftsschichten (Willems 

2004: 33). Stevaerts Strategiepapier Energie (1999-2004) bezweckte schon eine an rationeller 

Energienutzung und erneuerbaren Energien orientierte Politik (siehe Kapitel 4.3.1, S. 38). Im  

 

                                                 
96 Freya Van den Bossche ist für die Ressorts ‚Energie, Wohnen, Städte und Sozialwirtschaft’ zuständig. 
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Hinblick auf die europäische Strom-Richtlinie wurde unter ihm das Elektrizitätsdekret (2000) 

erlassen, das bis 2004 und bis 2010 einen Ökostromanteil von 3% bzw. 5% bezweckte (siehe 

Kapitel 4.4.1, S. 42). Dieses Dekret sah auch die Fördermaßnahme der Grünstromzertifikate 

vor, die 2002 nach einem Beschluss der Flämischen Regierung in Kraft trat. 2003 änderte 

Stevaerts Nachfolger Bossuyt das Elektrizitätsdekret, indem er bestimmte, dass Flandern bis 

2010 einen Ökostromanteil von 6% erreichen sollte. 2004 legte er – ebenfalls durch eine 

Änderung des Elektrizitätsdekrets – Mindestpreise für die Grünstromzertifikate fest  

(siehe Kapitel 4.4.1.1, S. 42). Unter Bossuyt wurde außerdem das Dekret zur rationellen 

Energienutzung (2004) beschlossen, das heute immer noch gültig ist (siehe Kapitel 4.4.2, S. 

44).  

 

Aus Obigem ergibt sich, dass die wichtigsten Grundlagen zur Förderung der erneuerbaren 

Energien unter den Sozialdemokraten Steve Stevaert und Gilbert Bossuyt geschaffen wurden. 

In ihren Dekreten legten sie konkrete Ziele fest und schlugen Fördermaßnahmen zum 

weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien vor.  

 

CD&V: Legislatur 2004-200997 

Kris Peeters, von 2004 bis 2007 für das Energieressort zuständig, prangerte während seiner 

Amtszeit die Ineffizienz der Umwelt- und Energiepolitik seiner sozialdemokratischen  

Vorgänger an. Einer der wichtigsten Begriffe für die von Peeters geführte Politik war ‚no 

goldplating’: Flandern sollte sich keine höheren Ziele setzen als die in den europäischen 

Richtlinien vorgesehenen Ziele. Peeters zufolge hatte eine allzu strenge Umwelt- und 

Energiegesetzgebung negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Diese 

Auffassung führte zu einer wenig zukunftsorientierten Umwelt- und Energiepolitik. Peeters 

widmete auch der Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit, obwohl dieser Bereich nicht in 

seine Zuständigkeit fiel. Dies änderte sich, als Peeters 2007 von Hilde Crevits ersetzt wurde, 

die ihrerseits einer nachhaltigen Umwelt- und Energiepolitik den Vorrang gab. Crevits 

betonte während ihrer Amtszeit, dass erneuerbare Energien sowohl ökologisch, sozial als 

auch wirtschaftlich eine gute Investition für die Zukunft sind (Willems 2009: 22).  

 

 

                                                 
97 Der Artikel „Evaluatie van vijf jaar Vlaams milieu- en energiebeleid“ (Willems 2009) bietet einen kritischen 
Überblick über die Umwelt- und Energiepolitik während der Legislatur 2004-2009.  
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Wie schon unter 4.4.1 erwähnt, strebte die Flämische Regierung unter Energieminister Peeters 

das von Bossuyt festgelegte Ziel an, bis 2010 einen Ökostromanteil von 6% zu erreichen. Im 

Hinblick auf die am 23. April 2009 beschlossene, europäische Erneuerbare-Energien-

Richtlinie änderte Crevits am 30. April 2009 das Elektrizitätsdekret, indem sie bestimmte, 

dass bis 2014 9% und bis 2020 13% des Stromverbrauchs auf erneuerbare Energien entfallen 

sollen. Zur Förderung der erneuerbaren Energien wurden während der Legislatur 2004-2009 

verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Gesetzgebung zu den spezifischen Energiequellen 

Biomasse, Solar- und Windenergie ergriffen. So wurde 2009 per Dekret98 der Bau von 

Windmühlen in Agrarzonen vereinfacht. Im selben Jahr änderte Crevits neben dem 

Elektrizitätsdekret (siehe oben) auch das Dekret zur rationellen Energienutzung und erließ den 

Grünstrombeschluss. Auf diese Weise konnte sich die von den sozialdemokratischen 

Energieministern initiierte Erneuerbare-Energien-Politik weiterentwickeln.  

 

Sp.a: Legislatur 2009-2014 

Seit Juli 2009 ist die Sozialdemokratin Freya Van den Bossche für das Energieressort 

zuständig. Aus 4.7.1 ergibt sich, dass sich die sp.a stark für eine nachhaltige Energiepolitik 

einsetzt, was auch im Strategiepapier Energie (2009-2014) von Van den Bossche betont wird. 

Die Prioritäten ihrer Energiepolitik sind die folgenden (Vlaams Parlement: Beleidsnota 

Energie 2009-2014): 

 

• weitere Förderung der rationellen Energienutzung. Obwohl die Flamen im Rahmen 

des Dekrets zur rationellen Energienutzung schon große Anstrengungen gemacht 

haben, meint Van den Bossche, das Einsparungspotenzial der Gebäude, der Fahrzeuge 

usw. sei noch besonders groß; 

 

• weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien, denn die Energie muss möglichst 

dauerhaft erzeugt werden.  

 

Die zweite Priorität zeigt, dass sich Van den Bossche um eine weitere Entwicklung der 

erneuerbaren Energiequellen kümmert. Zur Förderung der Ökostromerzeugung werden die ins 

Elektrizitätsdekret aufgenommenen Ziele beibehalten, bis 2014 und bis 2020 einen  

 
                                                 
98 Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid („Dekret vom 27. März 2009 zur Änderung und Ergänzung der räumlichen Planungs-, 
Genehmigungs- und Wahrungspolitik“) 
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Ökostromanteil von 9% bzw. 13% zu erreichen (siehe Kapitel 4.4.1, S. 42). Im Rahmen der 

europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009) soll bis zum Sommer 2010 bestimmt 

werden, wieviel Prozent des flämischen Gesamtenergieverbrauchs bis 2020 aus erneuerbaren 

Energien erzeugt werden sollen. Hinsichtlich dieser festgelegten Zahl können die oben 

genannten Ökostromanteile dann gegebenenfalls erhöht werden (Mail Freya Van den Bossche 

vom 8. April 2010). Bemerkenswert ist, dass die Flämische Regierung im Januar 2010 die 

Satzung von IRENA – der 2009 gegründeten Internationalen Agentur für Erneuerbare 

Energien (siehe Kapitel 2.3, S. 21) – genehmigte. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung 

der belgischen Mitgliedschaft dieser Organisation, denn mit der Genehmigung gibt die 

Flämische Regierung der Föderalregierung die Ermächtigung, im Namen der Flämischen 

Region und der Flämischen Gemeinschaft die Satzung endgültig zu unterzeichnen (De 

Morgen, 15.01.2010).     

 

 

4.8 FAZIT 

 

Zusammenfassend bietet Abbildung 4.7 eine schematische Übersicht über die europäischen 

Richtlinien zu den erneuerbaren Energien und deren Umsetzung auf föderaler / flämischer 

Ebene. Da die Regionen für alle erneuerbaren Energien außer Biokraftstoffen und Off-Shore-

Windenergie zuständig sind, wird die Gesetzgebung zur Verwirklichung der Strom-Richtlinie 

und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie hinsichtlich des Anteils erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch auf regionaler Ebene geschaffen. Die Biokraftstoff-Richtlinie 

dagegen wurde auf föderaler Ebene verwirklicht. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie fördert 

auch die Nutzung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im 

Verkehrssektor, aber in diesem Rahmen erließ der Föderalstaat noch keine Gesetze.  



 63 

 
 

Europäische Richtlinie 

 
 

Vorgesehenes Ziel für 
Belgien / 

Vom Föderalstaat 
vorgesehenes Ziel für 

Flandern 
 

 
Föderale Gesetzgebung 

zur Umsetzung der 
Richtlinie / 

Flämische Gesetzgebung 
zur Umsetzung der 

Richtlinie 

 
 

Sonstige Realisierungen 

 
 

Vgl. Seite ... 

Belgien: 
 

- Bis 2010: Erhöhung des 
Ökostromanteils auf 6%.  
 

Belgien: 
 

--- 
 

Belgien: 
 

--- 
 
 

- S. 34  

 

Flandern: 
 

- 2000: Elektrizitätsdekret 

 

Flandern: 
 
 
 

 

- S. 42 
 

 
 
 
 
 

- 2001: Beschluss der 
Flämischen Regierung (im 
Rahmen der Grünstrom-
zertifikate) 

- S. 43 

 
 
 
 

- 2003: Flämisches 
Klimapolitikprogramm 
2002-2005 (auch im 
Rahmen des Kyoto-
Protokolls) 

- S. 39 

- 2003: Änderung des 
Elektrizitätsdekrets 
 

 - S. 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinie 2001/77/EG 
   Strom-Richtlinie 

 

Flandern: 
 

- Bis 2010: Erhöhung des 
Ökostromanteils auf 6%.  

 - 2004: Beschluss zur 
Förderung der 
Stromerzeugung aus 

- S. 43 
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erneuerbaren Energien (im 
Rahmen der 
Grünstromzertifikate) 

- 2004: Dekret zur 
rationellen Energienutzung 
(auch im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls) 

 
 

- S. 44 

 - 2004: Änderung des 
Elektrizitätsdekrets (im 
Rahmen der 
Grünstromzertifikate) 

- S. 43 
 

 - 2006: Flämisches 
Klimapolitikprogramm 
2006-2012 (auch im 
Rahmen des Kyoto-
Protokolls) 

- S. 40 

Belgien: 
 

- 2005: Königlicher 
Beschluss vom 4. März 
2005 
 

Belgien: 
 

 

- S. 34  
 
 
 
 
 
 

Richtlinie 2003/30/EG 
   Biokraftstoff-Richtlinie  

Belgien: 
 

- Bis 2005: Erhöhung des 
Anteils von 
Biokraftstoffen oder 
anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamt-
kraftstoffverbrauch auf 
2%.  
- Bis 2010: Erhöhung des 
Anteils von 
Biokraftstoffen oder 
anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamt-
kraftstoffverbrauch auf 
5,75%.  

- 2006: Gesetz zu den 
Biokraftstoffen 
 
 
 
 

 
 

- S. 35 
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Flandern: 
 

--- 

Flandern: 
 

--- 
 

Flandern: 
 

--- 

 
 

--- 

Belgien: 
 
 

Bis 2020: 
 
- Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieverbrauch 
auf 13%; 
- Erhöhung des Anteils 
von Biokraftstoffen oder 
anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen am Gesamt-
kraftstoffverbrauch auf 
10%. 

Belgien: 
 

--- 
(noch keine Gesetze zur 

Förderung der Biokraftstoffe 
oder anderer erneuerbarer 

Kraftstoffe im 
Verkehrssektor) 

Belgien: 
 

--- 

- S. 35 
 
 

Flandern: 
 

- 2009: Änderung des 
Elektrizitätsdekrets 

Flandern: 
 
 
 
 
 
 

 

- S. 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinie 2009/28/EG 
   Erneuerbare-Energien- 
   Richtlinie 

Flandern: 
 

- Anteil erneuerbarer 
Energien am Gesamt-
energieverbrauch = ? 
(Sommer 2010) 
 
 

 - 2009: 
Grünstrombeschluss 

- S. 43 

 

Abb. 4.7: Übersicht über die europäischen Richtlinien und die föderale / flämische Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien 
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5 DAS THEMA DER ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF DEUTSCHER 

EBENE 

 

5.1 EU-GESETZGEBUNG FÜR DEUTSCHLAND 

 

Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, müssen die rechtlich bindenden europäischen Richtlinien 

von allen EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Auf diese Weise übt 

Europa einen bedeutenden Einfluss auf die nationale Politik der einzelnen Staaten aus, denn 

zur Umsetzung der Richtlinien werden u.a. Gesetze gebilligt und Beschlüsse getroffen. 

Bemerkenswert ist, dass die Staaten diese Richtlinien eventuell mit zusätzlichen Regeln oder 

Zielen versehen können. 

 

Drei europäische Richtlinien steuern gegenwärtig die deutsche Erneuerbare-Energien-Politik: 

die Strom-Richtlinie (2001/77/EG), die Biokraftstoff-Richtlinie (2003/30/EG) und die 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) (siehe Kapitel 3.1.3, S. 27). So sieht die 

Strom-Richtlinie vor, dass Deutschland bis Dezember 2010 seinen Ökostromanteil auf 12,5% 

steigern soll (Reiche 2004: 171). In diesem Rahmen ließ der Deutsche Bundestag schon  

2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft treten (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74).  

In der Biokraftstoff-Richtlinie wurde festgelegt, dass die EU-Staaten – so auch Deutschland – 

bis Dezember 2005 2% und bis Dezember 2010 5,75% des Benzin- und Dieselverbrauchs im 

Verkehrssektor aus Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen erzeugen sollen 

(Van de Plas 2007: 38). Diese Richtlinie führte 2004 zur Steuerbefreiung der Biokraftstoffe – 

diese wurde jedoch 2006 wieder aufgehoben – und 2007 zum Biokraftstoffquotengesetz in 

Deutschland (siehe Kapitel 5.3.4, S. 77). Bemerkenswert ist, dass nur zwei Staaten, 

Deutschland und Schweden, 2005 das 2%-Ziel erreichten (Europa – Zusammenfassung der 

EU-Gesetzgebung, 06.08.2009). Beide europäischen Richtlinien werden 2012 durch die im 

Juni 2009 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Richtlinie aufgehoben (siehe Kapitel 

3.1.3, S. 27). Diese Richtlinie legt fest, dass Deutschland bis 2020 einerseits einen 18%-Anteil 

erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch erreichen soll und andererseits den Anteil 

von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch 

auf 10% erhöhen soll. Im Rahmen des ersten Zieles wurde dieser Richtlinie am 1. Januar 2009  
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mit der EEG-Novelle 200999 und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz100 vorgegriffen. 

Am 6. Mai 2010 beschloss der Deutsche Bundestag die EEG-Novelle 2010101. Zur Förderung 

der Biokraftstoffe wurden noch keine konkreten Gesetze erlassen. Mit dem revidierten 

Biokraftstoffquotengesetz von 2009 wurden sogar die ursprünglichen Quoten erniedrigt, 

wobei ab 2010 der angestrebte Anteil stagniert (siehe Kapitel 5.3.4, S. 77).  

 

 

5.2 ENERGIEPOLITIK IN DEUTSCHLAND 

 

5.2.1 Verteilung der Zuständigkeiten 

 

Die deutsche Energiepolitik bzw. Erneuerbare-Energien-Politik wird in bedeutendem Maße 

vom Bund bestimmt (Mail Lutz Wagner vom 3. März 2010). Die sechzehn Bundesländer 

verfügen jedoch über einen gewissen Gestaltungsspielraum zur Förderung der erneuerbaren 

Energiequellen, so dass sie hinsichtlich der vom Bund beschlossenen Gesetze eigene Ziele102 

formulieren und zusätzliche Schritte unternehmen können (BEE s.d./f).  

 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat mit föderativer Struktur und drei 

politischen Organen: Bund, Länder und Kommunen. 1949 – nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges – entschieden sich die Alliierten für das föderale System, das im Grundgesetz 

festgeschrieben wurde. Hauptziel des Föderalismus war die Dezentralisierung der politischen 

Strukturen zur Verhinderung eines nationalistischen Zentralstaates (Campe 2009: 4). Mit der 

Wende am 3. Oktober 1990 änderte sich das politische System nicht grundlegend, denn die 

politischen Strukturen der BRD wurden im Großen und Ganzen von den neuen 

Bundesländern übernommen (Reiche 2004: 19). In den letzten Jahrzehnten „geriet die 

Balance zwischen Bund und Ländern aus dem Gleichgewicht“, denn der Bund übernahm 

gewisse Kompetenzen der Länder, so dass diese an Einfluss verloren (Bundeszentrale für 

politische Bildung 2008). Da wegen dieser Entwicklungen eine Reform der föderativen 

                                                 
99 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
100 Siehe Kapitel 5.3.5, S. 78. 
101 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
102 Das Bundesland Sachsen strebt bis 2020 einen Ökostromanteil von 25% an (Sachsen.de s.d.). Dieses Ziel geht 
zwar über das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) (2000) und das der EEG-Novelle 2004 hinaus, 
entspricht aber nicht diesem der EEG-Novellen 2009 und 2010 (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74). 



 68 

Struktur unentbehrlich war, wurde im September 2006 die Föderalismusreform103 

durchgeführt, mit der u.a. die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für den Umweltschutz 

neuverteilt wurden (Umweltbundesamt, 14.01.2009).  

 

Bis zur Föderalismusreform fielen die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für den 

Umweltschutz entweder in die Rahmengesetzgebung oder in die konkurrierende 

Gesetzgebung, so dass der Bund in diesem Bereich oft keine einheitlichen Regelungen 

schaffen konnte. Die Rahmengesetzgebung wurde mit der Föderalismusreform 2006 

abgeschafft. Sie bezog sich auf Kompetenzen, bei denen der Bund nur Rahmenregelungen 

schuf, die die Länder dann konkretisieren durften (Umweltbundesamt, 14.01.2009). Für die 

Materien der konkurrierenden Gesetzgebung hat der Bund vorrangige Zuständigkeit. Wenn er 

dieses Recht aber nicht verwendet, erhalten die Länder die Gesetzgebungsbefugnis 

(Bundeszentrale für politische Bildung 2008). Bestimmte Materien der konkurrienden 

Gesetzgebung unterliegen der Erforderlichkeitsklausel, d.h. der Bund kann nur dann Regeln 

aufstellen, wenn für ein gewisses Thema eine Regelung auf Bundesebene als notwendig 

erachtet wird (Umweltbundesamt, 14.01.2009). Mit der Föderalismusreform 2006  

wurde die Erforderlichkeitsklausel für zentrale Materien des Umweltrechts wie  

Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung und Abfallwirtschaft abgeschafft, so dass die 

Gesetzgebungszuständigkeiten des Bundes im Umweltrecht erweitert wurden (Mail Silvia 

Schrobka vom 31. März 2010).  

 

Trotz der oben genannten Verbesserungen wird auch Kritik an der Föderalismusreform geübt. 

So wurden für mehrere umweltrelevante Bereiche wie Klimaschutz und erneuerbare Energien 

keine eigenen Kompetenztitel ins Grundgesetz aufgenommen. Deswegen müssen diese 

Bereiche des Umweltrechts „auch in Zukunft auf eine Kombination verschiedener 

Kompetenztitel oder auf andere Kompetenztitel gestützt werden“ (Umweltbundesamt s.d.). 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die erneuerbaren Energien geht an erster Stelle 

aus dem zur konkurrierenden Gesetzgebung gehörenden Kompetenztitel ‚Luftreinhaltung’ 

hervor. So fallen u.a. das Erneuerbare-Energien-Gesetz104 und das Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz105 in den Bereich der Luftreinhaltung, denn ihr Ziel ist es, durch den vermehrten 

                                                 
103 Zum Thema der Föderalismusreform 2006, siehe u.a. „Die Föderalismusreform und die Auswirkungen auf  
die Umweltgesetzgebung“ (Umweltbundesamt s.d.) und „Umweltrecht / Verbandsklage – Deutsches 
Umweltverfassungsrecht“ (Umweltbundesamt 14.01.2009).  
104 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
105 Siehe Kapitel 5.3.5, S. 78. 
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Einsatz erneuerbarer Energien zum Klimaschutz und so zum Schutz der natürlichen 

Zusammensetzung der Luft beizutragen. Hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenzen des 

Bundes gibt es aber oft Überschneidungen, weil die zu regelnden Materien mehrere Bereiche 

berühren. So kann für Regelungen zu erneuerbaren Energien auch der ebenfalls zur 

konkurrierenden Gesetzgebung gehörende Kompetenztitel ‚Recht der Wirtschaft’106 

einschlägig sein und somit auch die Erforderlichkeitsklausel gelten (Mail Ralf Becker vom 

15. April 2010). 

 

Kurz zusammengefasst fällt der Bereich der erneuerbaren Energien heute in die 

konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes, so dass dieser für diese Materie 

vorrangige Zuständigkeit hat. Der Bund verwendet zwar dieses Recht, aber die Bundesländer 

können trotzdem – im Rahmen der beschlossenen Bundesgesetze – eigene Maßnahmen 

treffen.  

  

5.2.2 Entwicklung der Erneuerbare-Energien-Politik in Deutschland 

 

Die Bundesrepublik Deutschland befasste sich schon Ende der 80er Jahre mit dem Thema des 

Klimawandels107. Im Oktober 1987 setzte die Enquete-Kommission ‚Vorsorge zum Schutz 

der Erdatmosphäre’108 dieses Problem zum ersten Mal auf die politische Tagesordnung. Diese 

Kommission forderte bis 2005 eine CO2-Reduktion um 30% gegenüber 1987. Im Rahmen 

ihrer Klimapolitik fasste die Bundesregierung ab 1990 mehrere Beschlüsse zur Reduktion  

der Treibhausgasemissionen. So wurde im Juni 1990 in einem ersten Beschluss109 

festgeschrieben, dass die Bundesrepublik bis 2005 ihren CO2-Ausstoß um 25% gegenüber 

1987 verringern sollte. Nach der Wende wurde im November 1990 ein zweiter Beschluss110 

gefasst, der neben dem 25%-Ziel für die alten Bundesländer auf eine höhere Reduktion der  

 

                                                 
106 Mit der Föderalismusreform 2006 wurde für ‚Recht der Wirtschaft’ die Erforderlichkeitsklausel nicht 
aufgehoben, so dass die Themen, die auf diesen Kompetenztitel gestützt werden, immer noch dieser Klausel 
unterliegen.  
107 Der Absatz über die deutsche Klimapolitik basiert vor allem auf Informationen aus Böckems HWWA-Report 
(1999): „Umsetzungsprobleme in der deutschen Klimapolitik: Eine empirische Überprüfung polit-ökonomischer 
Erklärungsansätze“. 
108 Eine Enquete-Kommission wird vom Bundestag oder von einzelnen Landestagen eingesetzt, um künftige 
gesetzgebende Entscheidungen im Bereich eines aufgetragenen Themas vorzubereiten (Enquete-Kommission.de 
2009).  
109 Beschluss der Bundesregierung vom 13. Juni 1990 zum Einsatz einer Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-
Reduktion’ (Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universität Bonn 1996) 
110 Beschluss der Bundesregierung vom 7. November 1990 zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2005 (Interministerielle Arbeitsgruppe CO2-Reduktion 1991) 
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CO2-Emissionen für die neuen Bundesländer abzielte (Böckem 1999: 8). Dies wurde 1991 in 

einem dritten Beschluss111 der Bundesregierung konkretisiert, indem bis 2005 eine CO2- 

Reduktion um 25 bis 30% gegenüber 1987 angestrebt wurde, was schließlich 1994 in einem 

vierten Beschluss112 bestätigt wurde. Ein fünfter113 Beschluss (1997) bestimmte, dass 

Deutschland bis 2005 gegenüber 1990 25% weniger CO2 ausstoßen sollte. Auf diese Weise 

griff die Bundesrepublik dem am 11. Dezember 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokoll vor, 

das für Deutschland für die Periode 2008-2012 eine CO2-Reduktion um 21% gegenüber 1990 

bezweckte (siehe Kapitel 2.2, S. 18). Zur Erreichung dieses Kyoto-Zieles wurde 2000 mit 

einem sechsten Beschluss114 ein Nationales Klimaschutzprogramm verabschiedet, das 2005 

mit einem siebten Beschluss115 fortgeschrieben wurde. Dieses heute immer noch gültige 

Programm enthält neben dem 21%-Ziel noch ein langfristigeres Ziel zur Sicherung einer 

nachhaltigen Klimapolitik auch nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls 2012.  Es sieht für 

Deutschland bis 2020 eine CO2-Reduktion um 40% gegenüber 1990 vor, wenn die EU in 

derselben Periode ihren Ausstoß um 30% vermindert (Klimastrategie s.d.). Dieses langfristige 

Ziel wurde 2007 im von der Großen Koalition (CDU/CSU, SPD) verabschiedeten Integrierten 

Energie- und Klimaprogramm bestätigt (BMU, 13.12.2007). 

 

Damit Deutschland die oben aufgelisteten CO2-Reduktionsziele erreichen kann, sind eine 

rationellere Energienutzung, ein weiterer Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung116 und eine 

verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien von wesentlicher Bedeutung (Marks 2000: 494). Im 

Hinblick auf die letzte Herausforderung wurde ab 1987 die deutsche Erneuerbare-Energien-

Politik entwickelt, indem damals – im Rahmen des Städtebaurechts – das Baugesetzbuch in  

Kraft trat, das die erneuerbaren Energien in geringem Maße förderte (siehe Kapitel 5.3.1, S. 

73). 1988 erarbeiteten die Grünen das ‚Grüne Energiewende-Szenario 2010’, das 1990 

                                                 
111 Beschluss der Bundesregierung vom 11. Dezember 1991: Verminderung der energiebedingten CO2-
Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland, auf der Grundlage des Zweiten Zwischenberichts der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-Reduktion’ (Interministerielle Arbeitsgruppe CO2-Reduktion 1992) 
112 Beschluss der Bundesregierung vom 29. September 1994 zur Verminderung der CO2-Emissionen und anderer 
Treibhausgasemissionen in der Bundesrepublik Deutschland: auf der Grundlage des Dritten Berichts der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-Reduktion’ (Deutschland Bundesregierung 1994) 
113 Beschluss der Bundesregierung vom 6. November 1997 zum Klimaschutzprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Vierten Berichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-Reduktion’ 
(Hatch 2005: 122) 
114 Nationales Klimaschutzprogramm: Beschluss der Bundesregierung vom 18. Oktober 2000; Fünfter Bericht 
der Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-Reduktion’ (BMU 2000) 
115 Nationales Klimaschutzprogramm: Beschluss der Bundesregierung vom 13. Juli 2005; Sechster Bericht der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe ‚CO2-Reduktion’ (Klimastrategie s.d.) 
116 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Gewinnung von Strom und Nutzwärme. Durch diese 
Kopplung in KWK-Anlagen „kann die eingesetzte Energie effizienter genutzt werden als bei der herkömmlichen 
Erzeugung in getrennten Anlagen“ (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle s.d.). 
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aktualisiert wurde. Mit dem aktualisierten Szenario strebten die Grünen an, dass bis 2010  

17% des Primärenergiebedarfs117 (gegenüber 14% im ersten Szenario) und 30% der  

Strombereitstellung (gegenüber 26% im ersten Szenario) aus erneuerbaren Energien erzeugt 

werden sollten (Stratmann, Teubner, Busch & Damm 1991: 19). Diese Szenarien sind nicht 

rechtlich bindend, sondern gelten eher als Maßnahmen der Grünen zur Belebung  

der Energie- und Klimadebatte in Deutschland. In den schon erwähnten Nationalen 

Klimaschutzprogrammen befasste sich die Bundesregierung auch mit dem Thema der 

erneuerbaren Energien. So bezweckte das erste Programm (2000) bis 2010 eine Verdopplung 

des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch (Markewitz und Stein 2003: 

98). Mit dem zweiten Programm (2005) fördert die Bundesregierung heutzutage  

einen weiteren Ausbau dieser Energiequellen, so dass bis 2050 rund 50% des 

Gesamtenergieverbrauchs auf erneuerbare Energien entfallen können (Klimastrategie s.d.). Im 

Integrierten Energie- und Klimaprogramm (2007) wird neben einer CO2-Reduktion (siehe 

oben) auch eine Erhöhung der Energieeffizienz und ein weiterer Ausbau der erneuerbaren 

Energien angestrebt. Hinsichtlich der letzten Herausforderung wurde 2009 die Nutzung dieser 

Energieträger im Strom118- und Wärmesektor119 gesetzlich unterstützt. Auch 2010 beschloss 

der Deutsche Bundestag ein Gesetz120 zur Förderung der Ökostromerzeugung bzw. der 

Solarstromerzeugung. 

 

Als erstes Gesetz, das sich ausschließlich auf die Förderung der erneuerbaren Energien 

konzentrierte, gilt das 1991 in Kraft getretene Stromeinspeisegesetz. Im Laufe der Jahre erließ 

der Deutsche Bundestag auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (2000) und dessen Novellen 

(2004, 2009 und 2010), das Biokraftstoffquotengesetz (2007) und das Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz (2009) (siehe Kapitel 5.3, S. 73).   

 

5.2.3 Unterstützende Organisationen 

 

Bei der Entwicklung und Durchführung seiner Erneuerbare-Energien-Politik wird 

Deutschland von mehreren Organisationen unterstützt. Die Bundesrepublik ist die wichtigste 

Gesellschafterin der 2000 gegründeten Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). 

                                                 
117 Der Begriff Primärenergie bezieht sich auf Energie, die aus noch nicht weiterbearbeiteten Energiequellen 
stammt (Duden 2006). 
118 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
119 Siehe Kapitel 5.3.5, S. 78. 
120 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 



 72 

Hauptaufgabe der Agentur ist die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung 

erneuerbarer Energien. Dafür kooperiert sie „mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft“ (dena s.d.). 

 

In Deutschland gibt es für jede spezifische erneuerbare Energiequelle mehrere Verbände121 

mit bundesweitem Anspruch wie den Bundesverband BioEnergie (BBE), den Bundesverband 

Deutscher Wasserkraftwerke (BDW), den Bundesverband WindEnergie (BWE) und die 

Geothermische Vereinigung – Bundesverband Geothermie (GtV-BV). Sowohl die Deutsche 

Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) als auch der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) 

vertreten die Interessen des Sektors der Solarenergie. Diese Organisationen unterscheiden sich 

teils in Bezug auf ihr Gründungsjahr und ihre Mitgliederanzahl (Reiche 2004: 103). Der 

Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke und die Deutsche Gesellschaft für 

Sonnenenergie haben schon eine lange Tradition, denn sie wurden 1960 bzw. 1975 gegründet, 

während die anderen Branchenverbände erst viel später122 ins Leben gerufen wurden. 

Daneben umfasst die eine Organisation auch mehr Mitglieder als die andere. Die 

Mitgliederanzahl reicht von 160 beim Bundesverband BioEnergie bis zu 20.000 beim 

Bundesverband WindEnergie. Dies hängt damit zusammen, dass die einen Verbände (z.B. 

BBE) nur die Hersteller vereinen, während sich andere (z.B. BWE) auch an Wissenschaftler 

und Privatpersonen wenden. Der Bundesverband WindEnergie ist weltweit der größte 

Verband im Bereich der erneuerbaren Energien (BEE s.d./h). 

 

Die oben genannten Branchenverbände sind alle Mitglieder des 1991 gegründeten 

Dachverbandes ‚Bundesverband Erneuerbare Energien e.V.’ (BEE), der die Interessen der 

Erneuerbare-Energien-Branche vertritt (Reiche 2004: 129). Zum BEE gehören heute 22 

Verbände mit über 30.000 Einzelmitgliedern und Firmen, zwischen denen ein ständiger 

Informationsaustausch stattfindet. Das langfristige Hauptziel des BEE ist ein vollständiger 

Umstieg auf erneuerbare Energien. Zur Erreichung dieses Zieles eifert der Verband für 

bessere politische Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energiequellen (BEE s.d./b).  

 

 

                                                 
121 Der Absatz über die Branchenverbände basiert auf der Monographie „Rahmenbedingungen für erneuerbare 
Energien in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer Vorreiterpolitik“ (Reiche 2004). Für die aktuellen 
Daten waren die Webseiten dieser Verbände besonders hilfreich. 
122 Geothermische Vereinigung – Bundesverband Geothermie (1991); Bundesverband WindEnergie (1996); 
Bundesverband BioEnergie (1998); Bundesverband Solarwirtschaft (2006)  
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5.3 GESETZGEBUNG ZU DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN AUF DEUTSCHER 

EBENE 

 

Im Laufe der Jahre erarbeitete Deutschland nicht nur allgemeine Gesetze zu den erneuerbaren 

Energien (vgl. auch Kapitel 5.2.2, S. 69), sondern auch eine Gesetzgebung zu den 

spezifischen Energiequellen Biomasse und Photovoltaik: die Biomassenverordnung (2001) 

bzw. das Photovoltaik-Vorschaltgesetz (2004). Da die spezifische Gesetzgebung keine 

deutliche Förderung der betreffenden Energiequellen anstrebt, sondern eher praktische 

Aspekte123 bestimmt, werden diese Gesetze im Folgenden außer Betracht gelassen und 

konzentriert sich die vorliegende Masterarbeit auf die allgemeine Gesetzgebung zu den 

erneuerbaren Energien. 

 

Der Deutsche Bundestag erließ folgende fünf Gesetze: das Baugesetzbuch,  

das Stromeinspeisegesetz, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das 

Biokraftstoffquotengesetz und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Mit 

diesen Gesetzen wird die Nutzung erneuerbarer Energien im Bau- (Baugesetzbuch), Strom- 

(Stromeinspeisegesetz und EEG), Verkehrs- (Biokraftstoffquotengesetz) und Wärmesektor 

(EEWärmeG) gefördert. 

 

5.3.1 Baugesetzbuch 

 

Am 1. Juli 1987 trat das Baugesetzbuch in Kraft, das seitdem das Städtebaurecht des Bundes 

regelt. Das Baugesetzbuch fasst die zuvor in diesem Bereich gültigen Gesetze – 

Bundesbaugesetz (1960) und  Städtebauförderungsgesetz (1971) – in einem Gesetz zusammen 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2010). Mit dem Baugesetzbuch 

wird die Nutzung der erneuerbaren Energien in geringem Maße gefördert. So besagt            

‚§1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung’, dass bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne die Belange des Umweltschutzes bzw. die Nutzung erneuerbarer Energien  

zu berücksichtigen sind (Bundesministerium der Justiz, 31.07.2009). Seit 1987 wurden 

mehrere Novellen des Gesetzes erlassen, die alle das Thema der erneuerbaren Energien kurz 

                                                 
123 Die Biomassenverordnung wurde im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (2000) erlassen. Sie 
bestimmt u.a. welche Stoffe der Biomasse in den Bereich dieses Gesetzes fallen (Reiche 2004: 148). Mit dem 
Photovoltaik-Vorschaltgesetz wurde ein Schritt zur Novellierung des EEG gemacht, indem es u.a. neue 
Vergütungssätze für den Solarstrom einführte (BMU 2003). 
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erwähnten. Die letzten Änderungen am Baugesetzbuch wurden am 31. Juli 2009 

aufgezeichnet (Bundesministerium der Justiz, 31.07.2009). 

 

5.3.2 Stromeinspeisegesetz 

 

Am 1. Januar 1991 trat das schon 1990 vom Deutschen Bundestag beschlossene  

Stromeinspeisegesetz in Kraft, mit dem „die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren  

Energien in das öffentliche Netz“ gefördert wurde (Heiz-tipp.de 2008). Die Verabschiedung  

dieses Gesetzes war vor allem dem Engagement des CSU-Bundestagsabgeordneten Matthias 

Engelsberger zuzuschreiben, denn als Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher 

Wasserkraftwerke (siehe Kapitel 5.2.3, S. 71) setzte er stark auf die Nutzung erneuerbarer 

Energieträger (Reiche 2004: 146). Das Stromeinspeisegesetz bildete die Grundlage für den 

Ausbau erneuerbarer Energien im Bereich der Stromerzeugung. So wurden die 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen erstmals zur Abnahme von in ihrem Versorgungsgebiet 

erzeugtem Ökostrom verpflichtet. Daneben wurde ein preisorientiertes Fördersystem bzw. ein 

Einspeisemodell bestimmt, nach dem diese Unternehmen den Ökostromerzeugern eine im 

Stromeinspeisegesetz festgelegte Einspeisevergütung zahlen sollten, wobei die Vergütung für 

Strom aus Solar- und Windenergie höher war als die für Strom aus Wasserkraft und 

Biomasse. Die Energiequelle Geothermie wurde im Gesetz noch nicht berücksichtigt (Reiche 

2004: 145). Das Stromeinspeisegesetz sorgte vor allem für einen starken Ausbau der 

Windenergie: Während Deutschland 1991 nur über weniger als 1.000 Windturbinen verfügte, 

gab es 1999 schon über 10.000 Turbinen (Berchem, 25.09.2006).  

 

5.3.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz 

 

Am 1. April 2000 – etwa anderthalb Jahr nach dem Regierungswechsel von einer schwarz-

gelben zu einer rot-grünen Koalition – trat das „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 

Energien“ (Erneuerbare-Energien-Gesetz; EEG) in Kraft, mit dem das Stromeinspeisegesetz 

aufgehoben wurde (Reiche 2004: 147).  

 

Das EEG sah bis 2010 eine Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch vor, ein Ziel, das im Oktober 2000 auch im Nationalen 

Klimaschutzprogramm festgeschrieben wurde (siehe Kapitel 5.2.2, S. 69). Hauptziel des EEG 

war aber die Förderung des Stromes aus erneuerbaren Energien. In diesem Rahmen übernahm 
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das Gesetz die Abnahme- und Vergütungspflicht aus dem Stromeinspeisegesetz (siehe Kapitel 

5.3.2, S. 74). Im EEG wurde dem in der europäischen Strom-Richtlinie von 2001 festgelegten 

deutschen Ziel Rechnung getragen, denn es bezweckte bis 2010 einen Ökostromanteil von 

12,5% (BMU 2007: 3). Außerdem verbesserte das EEG die Förderbedingungen für alle 

Sparten der erneuerbaren Energien, indem es die Vergütungssätze für Strom aus Biomasse, 

Wasserkraft, Solar- und Windenergie erhöhte und eine Vergütung für Strom aus Geothermie 

und Off-Shore-Windenergie einführte (Reiche 2004: 150). Mit diesen Vergütungen werden 

den Betreibern von Erneuerbare-Energien-Anlagen bis auf den heutigen Tag einen 

festgelegten Abnahmepreis für Ökostrom zugesichert. Da dieser Preis über dem Marktwert 

für Graustrom liegt, werden diese gesetzlich festgelegten Vergütungen als wichtigste 

Maßnahme zur Förderung der Ökostromerzeugung betrachtet (Mail Michael Porr vom  

13. April 2010). Bemerkenswert ist, dass das EEG „als Anreiz zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit“ eine jährliche Degression der Vergütungssätze ab dem 1. Januar 2002 

vorsah (Reiche 2004: 148). Gemäß dem Gesetz waren die Vergütungen außerdem „für die 

Dauer von 20 Kalenderjahren ohne Berücksichtigung des Inbetriebnahmejahres zu zahlen“, 

was für sichere Investitionsbedingungen sorgte (Juris GmbH: Gesetz für den Vorrang 

Erneuerbarer Energien 2000). Das EEG führte zu einem Boom der Windenergie und 

Biomasse und in geringerem Maße der Photovoltaik (BMU, Juni 2009).  

 

Seit 2000 wurde das EEG dreimals novelliert124 (2004, 2009 und 2010). Die EEG-Novelle 

2004 schrieb fest, dass bis 2020 20% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

erzeugt werden sollten (Reiche 2004: 153). Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die 

Vergütungen „für die Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres zu 

zahlen“ (Bundesgesetzblatt 2004). Für die einzelnen erneuerbaren Energien wurden in der 

EEG-Novelle 2004 mehrere technische Änderungen vorgesehen. Von grundlegender 

Bedeutung waren die zusätzlichen Bonusse im Bereich der Biomasse, mit denen ein weiterer 

Boom dieser Energiequelle möglich war. Seit dem Inkrafttreten der EEG-Novelle 2009 strebt 

die Bundesrepublik Deutschland derzeit bis 2020 einen Ökostromanteil von 30% an, der nach 

2020 weiter gesteigert werden soll, so dass 2030 rund 50% und 2050 100% der 

Stromerzeugung auf erneuerbare Energien entfallen können. Diese Novelle war schon vor 

dem Inkrafttreten der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie gültig, gemäß der 

                                                 
124 Im Gegensatz zum EEG 2000 enthalten die EEG-Novellen 2004, 2009 und 2010 kein Ziel hinsichtlich des 
Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch. Demgegenüber wurde die Maßnahme der jährlichen 
Degression der Vergütungssätze beibehalten.  
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Deutschland bis 2020 18% des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen 

soll. Zur Erreichung dieses Zieles setzt Deutschland insbesondere auf den Ökostromsektor 

(BMU, Juni 2009). Am 6. Mai 2010 beschloss der Deutsche Bundestag die jüngste EEG-

Novelle, mit der – zusätzlich zur schon im EEG festgelegten jährlichen Degression der 

Vergütungssätze (siehe oben) – „die Vergütungen für Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom 

[...] deutlich abgesenkt125 werden“ (BMU, 06.05.2010b). Anlass der Maßnahme ist die 

Tatsache, dass im vergangenen Jahr die Marktpreise für Solarstrom um 30% gesunken sind. 

Daneben wird mit der Novelle der Eigenverbrauch stärker gefördert, weil Privathaushalte, die 

mehr als 30% des erzeugten Solarstroms selbst nutzen, künftig acht Cent pro Kilowattstunde 

gewinnen (BMU, 06.05.2010a). Infolgedessen ist der derzeitige Bundesumweltminister 

Norbert Röttgen (CDU) davon überzeugt, dass die EEG-Novelle 2010 einen weiteren Ausbau 

des Solarstroms sichern wird. Hinsichtlich der oben erwähnten Ziele zur Förderung der 

Ökostromerzeugung wurden keine Änderungen vorgesehen. Die Novelle soll am 1. Juli 2010 

in Kraft treten (BMU, 06.05.2010a).  

 

Im Rahmen der europäischen Strom-Richtlinie wurde 2002 in den fünfzehn damaligen EU-

Staaten ein System von Herkunftsnachweisen bzw. Grünstromzertifikaten eingeführt, für  

dessen Verwaltung in Deutschland das 1977 gegründete Öko-Institut e.V. zuständig gemacht  

wurde. Dieses Institut vergibt den deutschen Ökostromerzeugern eine bestimmte Anzahl 

Zertifikate als Nachweis für die Menge des erzeugten Ökostroms, die sie dann anderen 

Marktteilnehmern – Energieversorgern, Produzenten oder Energiehändlern – verkaufen 

können. In Deutschland muss keine Mindestanzahl Grünstromzertifikate übergeben werden, 

die somit ausschließlich als Nachweissystem für die Ökostromerzeugung gelten. Obwohl „der 

Ökostrom sich nicht von konventionell erzeugtem Strom unterscheiden lässt“, will man 

diesen Strom mit den Zertifikaten getrennt verkaufen und verhandeln können (Renewable 

Energy Certificate System s.d.). Das deutsche System der Grünstromzertifikate ist bisher 

nicht gesetzlich festgelegt. Es läuft zwar ein Prozess, der dessen gesetzliche Verankerung 

liefern kann, aber der Ausgang ist noch abzuwarten (Mail Michael Porr vom 12. April 2010).   

 

 

 

 

                                                 
125 Vergütungssätze für Solarparks auf Konversionsflächen: -11%; Vergütungssätze für Dachanlagen: -16% 
(BMU, 06.05.2010b) 
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5.3.4 Biokraftstoffquotengesetz 

 

Im Hinblick auf die europäische Biokraftstoff-Richtlinie (2003) trat im Januar 2007 das vom 

Deutschen Bundestag beschlossene Biokraftstoffquotengesetz in Kraft. Die Quoten dieses 

Gesetzes (siehe Abbildung 5.1) gehen zwar über das Ziel der Biokraftstoff-Richtlinie hinaus, 

entsprechen aber nicht diesem von deren Nachfolgerin, der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

(siehe Kapitel 5.1, S. 66). Bemerkenswert ist, dass schon 2004 – ebenfalls im Rahmen der 

Biokraftstoff-Richtlinie – durch eine Änderung des Mineralölsteuergesetzes (MinöStG) die 

Biokraftstoffe126 durch eine Steuerbefreiung gefördert wurden. 2006 hob das das MinöStG 

ablösende Energiesteuergesetz aber diese Befreiung auf, indem es bestimmte, dass die 

Steuersätze127 für die Biokraftstoffe – vor allem für Biodiesel und Pflanzenöl, in geringerem 

Maße für Bioethanol – ab dem 1. Januar 2007 jährlich ansteigen würden 

(Bundesfinanzministerium 2008). Da eine Erläuterung der Steuerregelung den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde, wird im Folgenden ausschließlich auf das Quotensystem des 

Biokraftstoffquotengesetzes eingegangen.  

 

 

Biokraftstoffquotengesetz (2007) 

 

Revidiertes Biokraftstoffquotengesetz 

(2009) 

Jahr Anteil Biokraftstoffe Jahr Anteil Biokraftstoffe 

2009 6,25% 2009 5,25% 

2010 6,75% 2010 6,25% 

2011 7,0% 2011 6,25% 

2012 7,25% 2012 6,25% 

2013 7,50% 2013 6,25% 

2014 7,75% 2014 6,25% 

2015 8,0% ab 2015 --- 

 

Abb. 5.1: Anteil Biokraftstoffe laut des Biokraftstoffquotengesetzes (2007, 2009) 

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (s.d./a,  s.d./b) 

 

                                                 
126 In Deutschland werden Biodiesel, Pflanzenöl und Bioethanol zur Biokraftstofferzeugung verwendet (BMU, 
18.03.2010b). 
127 Als Nachweis, dass für Biodiesel und Pflanzenöl mehr Steuer bezahlt werden soll als für Bioethanol werden 
für die einzelnen Energiequellen die Steuersätze von 2010 dargestellt: Biodiesel (27,42 Cent/l); Pflanzenöl 
(26,44 Cent/l); Bioethanol (4,42 Cent/l) (Bundesfinanzministerium 2008).  
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Mit dem Biokraftstoffquotengesetz (2007) wird die Erdölindustrie zu einem ständig 

wachsenden Anteil von Biokraftstoffen am gesamten Benzin- und Dieselverbrauch im 

Verkehrssektor verpflichtet. Dieser Anteil soll in der Periode 2010-2015 jährlich um 0,25% 

zunehmen (siehe Abbildung 5.1). Da die Nutzung der Biokraftstoffe im Verkehrssektor aber 

langsamer anstieg als geplant, wurde dem Deutschen Bundestag 2009 ein Gesetzentwurf zur 

Erniedrigung der ursprünglichen Quoten vorgelegt, wobei ab 2010 der angestrebte 

Biokraftstoffanteil stagniert (siehe Abbildung 5.1). Außerdem wurde vorgeschlagen, ab 2015 

nicht länger eine Biokraftstoffquote anzustreben, sondern eine Klimaschutzquote128 zur 

Reduktion der CO2-Emissionen durch die Nutzung der Biokraftstoffe. Der Gesetzentwurf zum 

revidierten Biokraftstoffquotengesetz wurde am 18. Juni 2009 vom Deutschen Bundestag 

gebilligt (Energie Informationsdienst, 19.06.2009).   

 

5.3.5 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

 

Während sich die vier oben genannten Bundesgesetze entweder auf den Bau-, Strom- oder 

Verkehrssektor beziehen, handelt es sich im seit dem 1. Januar 2009 gültigen Erneuerbare- 

Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) um den Wärmesektor. Bemerkenswert ist, dass die  

Bundesregierung schon 1999 das ‚Marktanreizprogramm zur Förderung der Nutzung 

erneuerbarer Energien’ verabschiedete (Staiß 2001: 114). Mit diesem Programm wollte sie 

das später im EEG festgelegten Verdopplungsziel des Anteils erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch erreichen (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74). Obwohl das Programm die 

erneuerbaren Energien allgemein fördert, wird es als „das wichtigste Instrument zur 

Förderung von erneuerbaren Energien im Wärmebereich“ betrachtet (Solarportal24.de 2007), 

mit dem die Rahmenbedingungen für die Biomassenutzung deutlich verbessert wurden 

(Rebhan 2002: 1090). Das Marktanreizprogramm wurde seit 1999 mehrmals (z.B. 2002, 

2004) mit neuen Förderrichtlinien (über u.a. höhere Förderbeträge) ergänzt. Im Rahmen des 

EEWärmeG wurden im Februar 2010 die letzten Änderungen am Programm aufgezeichnet. 

Da das Marktanreizprogramm aber nicht zur deutschen Gesetzgebung gehört, wird auf dieses 

Programm nicht weiter eingegangen. 

 

 

 

                                                 
128 Klimaschutzquote (2015-2016): -3,0%; Klimaschutzquote (2017-2019): -4,5%; Klimaschutzquote (2020):       
-7,0% (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe s.d./a). 
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Das EEWärmeG griff der im Juni 2009 in Kraft getretenen europäischen Erneuerbare-

Energien-Richtlinie vor. Es bezweckt bis 2020 einen Ökowärmeanteil von 14%. Zur 

Erreichung dieses Zieles wird für die Förderung erneuerbarer Energien pro Jahr 500 

Millionen Euro bereitgestellt. Das Gesetz führte die Nutzungspflicht ein, d.h. dass seit dem 1. 

Januar 2009 in allen Neubauten die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien entfallen 

soll. In diesem Rahmen kommen auch andere umweltfreundliche Maßnahmen in Betracht wie 

z.B. eine stärkere Dämmung oder die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung. Das EEWärmeG 

vereinfacht außerdem den Ausbau von Wärmenetzen, indem es vorsieht, „dass Kommunen 

auch im Interesse des Klimaschutzes den Anschluss und die Nutzung eines Wärmenetzes 

vorschreiben können“ (Mail Silvia Schrobka vom 29. März 2010).  

 

 

5.4 ENTWICKLUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN DEUTSCHLAND 

 

Jährlich veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(BMU) Tabellen und Grafiken über die jährliche Entwicklung einiger erneuerbaren 

Energieträger129 (Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft) und über die Entwicklung 

bestimmter Energiequellen pro Sektor. Mit der Bundesgesetzgebung wird die Nutzung 

erneuerbarer Energien im Bau-, Strom-, Verkehrs- und Wärmesektor gefördert (siehe Kapitel 

5.3, S. 73). Im Folgenden wird denn auch geprüft, ob die vom Deutschen Bundestag 

erlassenen Gesetze im Laufe der Jahre die Entwicklung der erneuerbaren Energieträger in den 

oben genannten Sektoren positiv beeinflusst haben. Da keine Daten über die Nutzung 

erneuerbarer Energien im Bausektor verfügbar sind, wird dieser Sektor außer Betracht 

gelassen.     

 

Stromsektor 

Abbildung 5.2 zeigt, dass der Ökostrom in Deutschland aus vier Energiequellen erzeugt wird: 

Windenergie, Biomasse, Photovoltaik130 und Wasserkraft. Seit dem Inkrafttreten des 

Stromeinspeisegesetzes 1991 wächst die Ökostromerzeugung ständig an. Dieser Anstieg 

wurde schon 1997 durch die Novelle des Baugesetzbuches beeinflusst, aber vor allem das 

2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dessen Novelle 2004 

                                                 
129 Vgl. hier „Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2009“ (BMU, 18.03.2010a):    
Folie 15 (Windenergie); Folie 18 (Photovoltaik); Folie 19 (Wasserkraft). 
130 Die Photovoltaik ist der Solarenergie zuzuordnen (siehe Kapitel 1.3.2, S. 13). 
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sorgten für die positive Entwicklung der Ökostromerzeugung in Deutschland. Im vergangenen 

Jahrzehnt haben beide Gesetze dazu geführt, dass sich der Anteil erneuerbarer Energien im 

Stromsektor fast verdreifacht hat (BEE s.d./c). Die EEG-Novelle 2009 bewirkte keinen 

weiteren Ausbau des Ökostroms. Ob die EEG-Novelle 2010 tatsächlich zu einem weiteren 

Ausbau des Solarstroms führen wird (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74), ist noch abzuwarten. Wie 

schon unter 5.3.3 erwähnt, führte das EEG zu einem Boom der Windenergie und Biomasse. 

Infolgedessen liefert die Windenergie bis auf den heutigen Tag den größten Beitrag zur 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Seit 2004 steigt auch die Nutzung der 

Photovoltaik schrittweise an, was vorwiegend dem Photovoltaik-Vorschaltgesetz 

zuzuschreiben ist (vgl. Fußnote 123). Die Bundesgesetze zur Förderung der 

Ökostromerzeugung hatten keinen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der 

Wasserkraft. Diese Energiequelle hat sich im Laufe der Jahre auf relativ hohem Niveau 

stabilisiert.   
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 Abb. 5.2: Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung in Deutschland (1990-2009) 

 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (18.03.2010a) 

 

Verkehrssektor 

In Deutschland werden drei Arten von Biokraftstoffen zur Kraftstofferzeugung verwendet:  

Bioethanol, Pflanzenöl und Biodiesel. Wie Abbildung 5.3 verdeutlicht, wuchs bis 2004 der 

Beitrag erneuerbarer Energien zum Kraftstoffverbrauch nur langsam. 2004 wurde aber die 
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Steuerbefreiung von Biokraftstoffen im Mineralölsteuergesetz festgeschrieben (siehe Kapitel 

5.3.4, S. 77), wodurch sich der Anteil von Biokraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch in 

der Periode 2004-2007 vervierfachte. Dies entsprach vor allem einer deutlichen Steigerung 

der Biodieselnutzung. 2006 hob das Energiesteuergesetz die Steuerbefreiung von 

Biokraftstoffen jedoch auf, wodurch seit dem 1. Januar 2007 die Steuersätze für diese 

Energiequellen jährlich ansteigen. Dies hat die Entwicklung der erneuerbaren Energien im 

Verkehrssektor negativ beeinflusst. Biodiesel und Pflanzenöl werden wegen der  

hohen Steuersätze – im Gegensatz zu denen des Bioethanols – seitdem weniger zur 

Biokraftstofferzeugung genutzt (siehe Kapitel 5.3.4, S. 77). Ebenfalls 2007 trat mit dem 

Biokraftstoffquotengesetz zwar ein Quotensystem in Kraft, das aber die negative Entwicklung 

nicht stoppen konnte.  
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 Abb. 5.3: Beitrag erneuerbarer Energien zum Kraftstoffverbrauch in Deutschland (1991-2009) 

 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (18.03.2010a) 

 

Wärmesektor 

Im Wärmesektor werden sowohl Biomasse, Solarthermie131 als auch Geothermie zur 

Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien genutzt. Abbildung 5.4 zeigt, dass die Biomasse 

schon seit 1997 bis auf den heutigen Tag den größten Beitrag zur Ökowärmeerzeugung 

                                                 
131 Die Solarthermie ist der Solarenergie zuzuordnen (siehe Kapitel 1.3.2, S. 13). 



 82 

leistet. 2009 z.B. entfallen 91% der Ökowärme auf die Biomasse. Wie schon unter 5.3.5 

erwähnt, fördert das Marktanreizprogramm der Bundesregierung seit 1999 u.a. die 

Biomassenutzung im Wärmesektor. Daneben trat am 1. April 2000 das Erneuerbare-Energien-

Gesetz in Kraft, das sich zwar hauptsächlich auf die Förderung von Ökostrom konzentriert, 

aber auch der allgemeinen Förderung der erneuerbaren Energien besondere Aufmerksamkeit 

widmet. Mit diesen zwei Maßnahmen war ein Ausbau der Ökowärme, bzw. des Anteils der 

Biomasse möglich. Dies war auch der Fall 2002, als das Marktanreizprogramm mit neuen 

Förderbedingungen versehen wurde. 2004 sorgte das erneut novellierte Marktanreizprogramm 

für eine geringe Steigerung der Solar- und Geothermienutzung. Mit dem Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetz von 2009 wurde die positive Entwicklung der drei erneuerbaren 

Energiequellen im Wärmesektor im Vorjahr bestätigt.   
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Anteil der Biomasse an der EE-Wärme 2009: 91 %

 
 Abb. 5.4: Beitrag der erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung in Deutschland (1997-

 2009) 

 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (18.03.2010a) 
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5.5 GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN 

DEUTSCHLAND 

 

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls und einer nachhaltigen Energiepolitik sollen die 

erneuerbaren Energien im Laufe der Jahre weiter ausgebaut werden. Wie schon unter 4.6 

erwähnt, ist nicht nur eine ehrgeizige Gesetzgebung, sondern auch die gesellschaftliche 

Akzeptanz der erneuerbaren Energien von wesentlicher Bedeutung. Deshalb wird im 

Folgenden untersucht, wie die deutsche Bevölkerung heutzutage den erneuerbaren 

Energiequellen gegenübersteht. Dazu werden die Ergebnisse der drei letzten Forsa132-

Umfragen aus den Jahren 2008, 2009 bzw. 2010 präsentiert, die im Auftrag der Agentur für  

Erneuerbare Energien133 durchgeführt wurden. 

 

Mit der forsa-Umfrage 2010 wurde die Akzeptanz der erneuerbaren Energien pro   

Bundesland / Stadtstaat geprüft. Es wurde auch untersucht, welche Stromversorgungsquelle 

die einzelnen Bundesländer und Stadtstaaten bevorzugen. Die Perspektive dieser Umfrage 

unterschied sich von dieser der Umfragen 2008 und 2009, denn diese befassten sich vor allem 

mit der allgemeinen Meinung der Deutschen zu erneuerbaren Energien. Deswegen werden 

zuerst die Ergebnisse der Umfragen 2008 und 2009 miteinander verglichen. Anschließend 

werden die wichtigsten Schlussfolgerungen der letzten Umfrage dargestellt.  

 

forsa-Umfragen 2008 und 2009 

In der 2009 durchgeführten Umfrage wurden einige Fragen aus der Umfrage von 2008 erneut 

gestellt. Auf diese Weise erhielt forsa die Möglichkeit, eventuelle Veränderungen in der 

Einstellung der deutschen Bevölkerung134 zu entdecken. 2009 hatten sich die Meinungen 

gegenüber denen des Vorjahrs jedoch kaum verändert, was im Folgenden deutlich wird. 

 

                                                 
132 Die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse mbH ist ein Meinungsforschungsinstitut, 
das 1984 in Köln gegründet wurde. Zu den Bereichen dieser Gesellschaft gehören die Marketing-, die Medien-, 
die Sozial-, die Online- und die Wahl- und Politikforschung (forsa s.d.).  
133 Die Agentur für Erneuerbare Energien wurde am 1. Mai 2008 als „eine partei- und 
gesellschaftsübergreifende“ Instanz für die erneuerbaren Energiequellen gegründet. Hauptziel dieser Agentur ist 
die Bekanntmachung der wichtigsten Vorteile einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieversorgung. 
Dazu trägt sie die Kampagne ‚deutschland (sic) hat unendlich viel energie (sic)’ (Agentur für Erneuerbare 
Energien s.d.).   
134 Bemerkenswert ist, dass bei den beiden Umfragen nicht dieselbe Zielgruppe befragt wurde. Auf den Grund 
dafür wird in der Methodologie der Umfragen nicht weiter eingegangen. Allgemeines Hauptziel war eine für 
Deutschland bevölkerungsrepräsentative Umfrage (Agentur für Erneuerbare Energien 2009). 
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Sowohl 2008 als auch 2009 war eine übergroße Mehrheit der Befragten (97% 2008 ggb. 95% 

2009) der Meinung, ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien sei wichtig oder sogar 

sehr wichtig. In diesem Rahmen akzeptierten 2009 73% der Befragten (ggb. 70% 2008) die 

dazu notwendigen Erneuerbare-Energien-Anlagen in der eigenen Nachbarschaft, im 

Gegensatz zu Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken (siehe Abbildung 5.5).  

 

Energieerzeugungsanlage forsa-Umfrage 2008 forsa-Umfrage 2009 

Erneuerbare-Energien-
Anlage 

70% 73% 

Gaskraftwerk 17% 14% 

Kohlekraftwerk 8% 6% 

Atomkraftwerk 5% 4% 

 

Abb. 5.5: Anlagen zur Energieerzeugung in der Nachbarschaft 

Quellen: Agentur für Erneuerbare Energien: forsa-Umfragen 2008 und 2009 

 

Die Umfragen ergeben weiter, dass die erneuerbaren Energien die bevorzugten 

Energiequellen zur Stromversorgung sind. Während 2008 75% der Befragten angaben (siehe 

Abbildung 5.6), dass sie den Ökostrom bevorzugten, waren 2009 78% dieser Meinung (siehe 

Abbildung 5.7). Nahezu der Rest der Befragten entschied sich für folgende Energiequellen: 

Erdgas (10% 2008 ggb. 9% 2009), Atomkraft (9% 2008 ggb. 6% 2009) und Kohle (4% 2008 

ggb. 2% 2009).  

Welche Energiequelle würden Sie im Rahmen der 
Stromerzeugung wählen?

75%

10%

9%

4%
2%

Erneuerbare Energien

Erdgas

Atomkraft

Kohle

weiß nicht

 
  Abb. 5.6: Die Deutschen ziehen erneuerbare Energien den nuklearen und fossilen 

  Energieträgern vor (2008). 

  Quelle: Mail Stefan Beier vom 21. April 2010 
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Welche Energiequelle würden Sie im Rahmen der 
Stromerzeugung wählen?

78%

9%

6%
2%

5%

Erneuerbare Energien

Erdgas

Atomkraft

Kohle

weiß nicht

 
  Abb. 5.7: Die Deutschen ziehen erneuerbare Energien den nuklearen und fossilen 

  Energieträgern vor (2009). 

  Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien: forsa-Umfrage 2009 

 

forsa-Umfrage 2010 

Die forsa-Umfrage 2010 ergibt, dass alle Bundesländer und Stadtstaaten einen weiteren 

Ausbau der erneuerbaren Energien für wichtig halten (variierend von Brandenburg mit 93% 

bis Hessen mit 98%). Pro Bundesland / Stadtstaat wurde ebenfalls geprüft, welche 

Stromversorgungsquelle bevorzugt wird. Hier lässt sich geographisch ein deutlicher 

Unterschied feststellen. Vor allem die Befragten in Süddeutschland würden die erneuerbaren 

Energien wählen. Die Ergebnisse der Umfrage hoben z.B. einen bedeutenden Unterschied 

zwischen den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 

(Norddeutschland) und Bayern, Hessen und Baden-Württemberg (Süddeutschland) hervor, 

wie Abbildung 5.8 illustriert. Zwischen West und Ost ist der Unterschied geringer (vgl. 

Rheinland-Pfalz und Niedersachsen bzw. Sachsen und Brandenburg in Abbildung 5.8). 

Abbildung 5.8 zeigt ebenfalls, dass im Stadtstaat Berlin der Ökostrom am positivsten bewertet 

wird.    
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Bundesland / 

Stadtstaat 

Erneuerbare 

Energien 

Erdgas Atomkraft Kohle 

Berlin 86% 5% 4% 1% 

Bayern 80% 9% 4% 3% 

Hessen 80% 9% 7% 1% 

Baden-

Württemberg 

79% 8% 9% 1% 

Rheinland-Pfalz 79% 9% 6% 2% 

Niedersachsen 79% 9% 7% 2% 

Sachsen 76% 11% 8% 3% 

Brandenburg 74% 7% 8% 5% 

Sachsen-Anhalt  74% 12% 7% 3% 

Mecklenburg-

Vorpommern 

66% 17% 7% 3% 

 

Abb. 5.8: Präferenz für Energieträger zur Stromerzeugung pro Bundesland / Stadtstaat 

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien: forsa-Umfrage 2010 

 

Aus den Ergebnissen der forsa-Umfragen ist zu schließen, dass die deutsche Bevölkerung 

eindeutig auf die erneuerbaren Energien setzt und dass der Wunsch nach einem weiteren 

Ausbau dieser Quellen „keine Eintagsfliege ist und nicht von der Wirtschaftskrise beeinflusst 

wird“ (Agentur für Erneuerbare Energien 2008).    

 

 

5.6 POLITISCHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN IN 

DEUTSCHLAND 

 

Für eine positive Entwicklung der erneuerbaren Energien ist nicht nur eine gesellschaftliche, 

sondern auch eine politische Akzeptanz unentbehrlich. Wie schon unter 5.4 erwähnt, üben die 

Bundesgesetzgebung und die Fördermaßnahmen der Bundesregierung einen bedeutenden 

Einfluss auf die Entwicklung der erneuerbaren Energien aus. Im Folgenden wird untersucht, 

in welchem Maße die einzelnen politischen Parteien die Nutzung erneuerbarer Energien 
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fördern. Dazu wurden die Wahlprogramme für die letzte Bundestagswahl (2009135) 

untersucht. Bei der Darstellung werden nur die Parteien erwähnt, die 2009 die 5%-Hürde 

schafften und somit in den Deutschen Bundestag einzogen: CDU136, CSU137, SPD138, FDP139, 

Bündnis 90/Die Grünen140 und Die Linke141 (Landeszentrale für politische Bildung – 

Bundestagswahl 2009). Anschließend wird auf die Haltung der seit 2002 für das Erneuerbare-

Energien-Ressort zuständigen Bundesumweltminister eingegangen. Bis 2002 fiel dieses 

Ressort aber in die Befugnis der Bundeswirtschaftsminister, so dass zunächst die Haltung 

dieser Minister beschrieben wird. Da Deutschland schon 1987 den erneuerbaren Energien 

Aufmerksamkeit widmete, indem deren Förderung im Baugesetzbuch festgeschrieben wurde, 

wird unter 5.6.2.2 die Haltung der für den Bereich der erneuerbaren Energien zuständigen 

Minister ab der 11. Legislatur (1987-1990) dargestellt.         

 

5.6.1 Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl 2009 

 

Alle Parteien setzen in ihrer Energiepolitik auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 

Energieeinsparung. Trotzdem sind manche Parteien ambitionierter als andere, was zu einem 

Parteienspektrum führt. Dieses Spektrum reicht von einem ‚geringen Interesse an 

erneuerbaren Energien’ über ein ‚mittelmäßiges Interesse an erneuerbaren Energien’ bis zu 

einem ‚starken Interesse an erneuerbaren Energien’. Im Folgenden werden die 

Bundestagsparteien in dieses Spektrum eingeordnet.  

 

Geringes Interesse an erneuerbaren Energien: Energiemix von erneuerbaren, nuklearen und 

fossilen Energieträgern 

FDP und CDU/CSU fördern einerseits eine weitere Nutzung der Kernenergie und der fossilen 

Energieträger und andererseits den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zu diesem Energiemix 

schreibt die FDP Folgendes in ihrem Wahlprogramm: 

 
                                                 
135 Die Bundestagswahlprogramme der Parteien hinsichtlich ihrer Energiepolitik waren auf mehreren Webseiten 
verfügbar. Vgl. hier z.B.: http://www.bee-ev.de und http://www.toptarif.de. Auch die Studie von Weichold und 
Dietzel (2009) „Bundestagswahl 2009 – Wahlprogramme der Parteien im Vergleich“ war besonders hilfreich.   
136 Christlich-Demokratische Union 
137 Christlich-Soziale Union in Bayern 
138 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
139 ‚Freie Demokratische Partei’ der deutschen Liberalen 
140 Bündnis 90/Die Grünen (Die Grünen) ist eine politische Partei, die dem Umweltschutz besondere 
Aufmerksamkeit widmet und somit für eine nachhaltige Umweltpolitik eifert.   
141 Die Linke wird auf der extremeren sozialdemokratischen / sozialistischen Seite des politischen Spektrums 
positioniert. 
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 Wir wollen auch in Zukunft die Versorgungssicherheit in Deutschland durch einen 
 ideologiefreien Mix aus Energieträgern und Erzeugungstechnologien sichern. 
 Bezugsquellen fossiler Rohstoffe sind breit zu streuen, um einseitige 
 Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern oder Energieträgern zu vermeiden. 
 (Bundestagswahlprogramm FDP 2009)  
 

Im Bereich der Kernenergie lehnen FDP und CDU/CSU das 2002 in Kraft getretene deutsche 

Atomausstiegsgesetz142 ab. Wegen der nicht ausreichenden Verfügbarkeit erneuerbarer 

Energien streben die Parteien eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke an. 

Die Kernenergie soll dabei als Brückentechnologie genutzt werden bis genügend alternative 

Energiequellen vorhanden sind. Hinsichtlich einer sicheren Energieversorgung eifern FDP 

und CDU/CSU auch für eine umweltfreundliche Nutzung der fossilen Energieträger. Sie 

befürworten den Bau neuer, hocheffizienter Gas- und Kohlekraftwerke, die die CCS-

Technologie143 zur CO2-Abscheidung und -Speicherung anwenden sollen.  

  
FDP und CDU/CSU setzen sich aber auch für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energien ein. Dabei sind die Unionsparteien jedoch etwa ehrgeiziger als die Liberalen. Alle 

Parteien (FDP, CDU/CSU) unterstützen das auf europäischer Ebene beschlossene Ziel, bis 

2020 den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 20% zu erhöhen 

(siehe Kapitel 3.1.3, S. 27). Die CDU/CSU geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie 

ebenfalls bis 2020 einen Ökostromanteil von 30% anstrebt (vgl. EEG-Novelle 2009144: 30% 

bis 2020), während ein Ziel bezüglich der Ökostromerzeugung im Wahlprogramm der FDP 

nicht erwähnt wird. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Union in ihrer Energiepolitik 

wirtschaftsorientiert bleibt. Weichold und Dietzel zufolge (2009) hat „für sie die Ökonomie, 

nicht die Ökologie Priorität“. Die CDU/CSU will m.a.W. im Hinblick auf einen 

wirtschaftlichen Wachstum die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. „Wir begreifen die 

Umwelttechnologien als eine große Chance für den Exportweltmeister Deutschland“, so die 

Union in ihrem Bundestagswahlprogramm 2009. 

 

 

 

                                                 
142 Mit dem Atomausstiegsgesetz wurde 2002 festgelegt, dass bis 2021 die neunzehn deutschen Atomkraftwerke 
stillgelegt werden sollen und dass der Bau neuer Atomkraftwerke verboten ist (Handelsblatt 2002). Bis heute 
wurden schon zwei Atomkraftwerke abgeschaltet (Helles Koepfchen.de 2009). 
143 CCS ist eine Abkürzung von ‚Carbon Capture and Storage’. Mit dieser Technologie wird im Rahmen des 
Klimaschutzes das CO2 aus großen Industrieanlagen abgetrennt und anschließend gelagert, „anstatt es in die 
Atmosphäre auszustoßen“ (Bayer Climate Program 2008).  
144 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
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Mittelmäßiges Interesse an erneuerbaren Energien: Energiemix von erneuerbaren und 

fossilen Energieträgern 

Die SPD befindet sich in der Mitte des festgestellten Spektrums, denn einerseits eifert sie für 

einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und für einen kompletten Atomausstieg 

ohne Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke, aber andererseits befürwortet sie – 

genauso wie FDP und CDU/CSU – eine effiziente und umweltfreundliche Nutzung der 

fossilen Energieträger, wobei in neuen Gas- und Kohlekraftwerken die CCS-Technologie 

angewandt werden soll. Daneben streben die Sozialdemokraten mit ihrem Leitprojekt ‚Weg 

vom Öl’ eine mittelfristige Unabhängigkeit von Ölimporten an. In diesem Rahmen wollen sie 

sich weg vom Öl hin zu erneuerbaren Energien bewegen. Ein weiterer Ausbau der 

erneuerbaren Energiequellen steht denn auch hoch auf der SPD-Agenda (SPD 2010). Da sie 

diesen Ausbau im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor beschleunigen will, schlägt die Partei 

in ihrem Wahlprogramm einen Nationalen Aktionsplan Erneuerbare Energien vor. Außerdem 

legt sie konkrete Ziele hinsichtlich der erneuerbaren Energien fest: Bis 2020 sollen 35% der 

Stromerzeugung auf erneuerbare Energien entfallen, bis 2030 soll schon ein Anteil von 50% 

erreicht werden (vgl. EEG-Novelle 2009145: 50% bis 2030). Obwohl die SPD also an den 

fossilen Energieträgern festhält, setzt sie deutlich auf die erneuerbaren Energien.  

 

Starkes Interesse an erneuerbaren Energien: 100% erneuerbare Energien 

Genauso wie die SPD unterstützen die Parteien Bündnis 90/Die Grünen (Die Grünen) und Die 

Linke den gesetzlich festgelegten Atomausstieg, wobei Die Linke sogar eine sofortige 

Stilllegung der siebzehn übrigen deutschen Atomkraftwerke fordert (Weichold und Dietzel 

2009). Anders als die SPD lehnen diese Parteien jedoch die Nutzung fossiler Energieträger 

und somit den Bau neuer Gas- und Kohlekraftwerke eindeutig ab. Sie streben eine 

Energiewende weg von den fossilen Energiequellen wie Öl, Kohle und Uran sowie eine 

Vollversorgung aus erneuerbaren Energien an. So will Die Linke, dass „mittelfristig der 

komplette Energiebedarf in Deutschland aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird“ 

(Bundestagswahlprogramm Die Linke 2009). Bemerkenswert ist aber, dass im 

Wahlprogramm nicht festgelegt wurde, bis wann dieses Ziel erreicht werden soll. Die Linke 

schlägt jedoch ein Etappenziel vor. Bis 2020 sollen 50% des Stromverbrauchs und 25% des 

Wärme- und Kälteverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Die Grünen setzen  

 

                                                 
145 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
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sich sogar noch ehrgeizigere Ziele, indem sie bis 2040 einen 100%-Anteil erneuerbarer 

Energien am Gesamtenergieverbrauch anstreben. Außerdem soll die Vollversorgung aus 

erneuerbaren Energien im Stromsektor schon bis 2030 erreicht werden 

(Bundestagswahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen 2009).   

 

Aus Obigem ergibt sich, dass sich alle deutschen Bundestagsparteien für einen weiteren 

Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen. Trotzdem wählen die meisten Parteien einen 

Energiemix von erneuerbaren, nuklearen und fossilen Energiequellen (FDP, CDU/CSU) oder 

einen Mix von erneuerbaren und fossilen Quellen (SPD). Die SPD widmet den erneuerbaren 

Energien mehr Aufmerksamkeit als die Parteien FDP und CDU/CSU und legt ehrgeizigere 

Ziele fest. Dazu macht sie auch einige konkrete Vorschläge wie einen Nationalen Aktionsplan 

Erneuerbare Energien. Die Grünen und Die Linke haben aber das größte Interesse an diesen 

Energiequellen, denn sie zielen beide auf eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien ab. 

Es ist in dieser Hinsicht auch logisch, dass diese Parteien146, insbesondere Die Grünen, in ihre 

Wahlprogramme konkrete Vorschläge und ausführliche Texte zu den erneuerbaren Energien 

aufgenommen haben.  

 

5.6.2 Haltung der zuständigen Minister 

 

Es ist bemerkenswert, dass Deutschland nicht über ein eigenständiges Ministerium für das 

Energieressort verfügt. Dieses Ressort ist über mehrere Ministerien verteilt, d.h. es gehört 

sowohl zum Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit147 (BMU), 

zum Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) als auch zum 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), das für die 

Energiepolitik im Wärme- und Verkehrssektor zuständig ist (BEE s.d./d). Mit seiner 

Abteilung „Klimaschutz, Umwelt und Energie, Erneuerbare Energien, Internationale 

Zusammenarbeit“ obliegt jedoch dem BMU die Hauptzuständigkeit für das Thema der  

 

                                                 
146 Bundestagswahlprogramm Die Linke (2009): 
http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wipo/wirtschaftspolitik/wahlpruefsteine/
2009_Wahlprogramme_Bundestag_LINKE.pdf (S. 12-16)  
Bundestagwahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen (2009): 
http://www.leipzig.ihk.de/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/01_sop/wipo/wirtschaftspolitik/wahlpruefsteine/
2009_Wahlprogramm_Bundestag_Gruene.pdf (S. 60-76) 
147 Am 6. Juni 1986, sechs Wochen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986, wurde in 
Deutschland das Bundesumweltministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegründet. 
Vorher fiel das Umweltschutzressort in die Befugnis des Innenministers (Genath 2005: 80).   
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erneuerbaren Energien (Reiche 2004: 85). Dies ist aber erst seit 2002 der Fall, denn damals 

übertrug das Bundeswirtschaftsministerium dem Bundesumweltministerium die Federführung 

für die erneuerbaren Energien (Hirschl 2008: 155). In 5.6.2.2 legt die vorliegende 

Masterarbeit demzufolge den Fokus auf die Haltung der Bundeswirtschaftsminister in der 

Periode 1987-2002 und der Bundesumweltminister in der Periode ab 2002. Zunächst wird 

aber unter 5.6.2.1 auf die Legislaturen ab 1987 eingegangen, dem Jahr, in dem den 

erneuerbaren Energien zum ersten Mal auf politischer Ebene verstärkte Aufmerksamkeit 

gewidmet wurde.  

  

 5.6.2.1 Bundesregierungen im Überblick148 (1987-2013) 

 

Von 1982 bis 1998 regierte die schwarz-gelbe Koalition, d.h. eine Koalition der CDU/CSU 

mit der FDP, unter dem christdemokratischen Bundeskanzler Helmut Kohl. Trotz  

der finanziellen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme nach der von Kohl         

vorangetriebenen und am 3. Oktober 1990 verwirklichten Wiedervereinigung der BRD mit 

der DDR waren Kohl und seine schwarz-gelbe Koalition noch acht weitere Jahre an der 

Macht. In der Periode 1987-1998 gab es vier FDP-Bundeswirtschaftsminister: Martin 

Bangemann (1987149-1988), Helmut Haussmann (1988-1991), Jürgen W. Möllemann (1991-

1993) und Günter Rexrodt (1993-1998).  

 

Im Sommer vor der Bundestagswahl vom September 1998 wurde gegen die Reformvorhaben 

der damaligen schwarz-gelben Koalition protestiert, die „Streichungen bei der 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“ plante (Deutscher Bundestag s.d./e). Die Bevölkerung 

machte sich in dieser Periode Sorgen um die steigenden Arbeitslosenzahlen, die 

Wirtschaftslage und die soziale Sicherheit in Deutschland. Diese Unruhe spiegelte sich in den 

Ergebnissen der Bundestagswahl 1998 wider. Die SPD erhielt 40,9% der Stimmen, die 

CDU/CSU und die FDP dagegen nur 35,2% bzw. 6,2%. Der Wahlsieg der SPD setzte der 

sechzehn Jahre dauernden schwarz-gelben Koalition unter Bundeskanzler Kohl ein Ende und 

führte zur ersten rot-grünen Bundeskoalition, d.h. einer Koalition der SPD mit der Partei 

Bündnis 90/Die Grünen, unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder.  

                                                 
148 Dieses Subkapitel basiert vor allem auf Informationen der Webseite des Deutschen Bundestages über die 
Wahlgeschichte (http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlgeschichte/index.html).  
149 Martin Bangemann hatte schon seit 1984 den Posten des Bundeswirtschaftsministers inne. Die vorliegende 
Masterarbeit beschränkt sich aber wie gesagt auf die Legislaturen ab 1987. Die vor 1987 von Bangemann 
ergriffenen Maßnahmen werden entsprechend außer Betracht gelassen. 
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Während der 14. Legislatur (1998-2002) wurde Deutschland im November 2000 von der 

BSE150-Krise überfallen. Außerdem blieb die hohe Zahl an Arbeitslosen unverändert und die 

wirtschaftliche Lage verschlechterte sich ab Anfang 2001. Dies alles übte jedoch keinen 

großen Einfluss auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 aus, denn die SPD errang erneut 

einen Wahlsieg über die CDU/CSU. Die rot-grüne Koalition unter Schröder konnte somit vier 

Jahre weiter regieren. Der Wahlsieg der SPD war vor allem ihrer „Entscheidung gegen die 

Beteiligung Deutschlands an einem möglichen Krieg gegen den Irak“ zuzuschreiben, denn die 

Mehrheit der deutschen Bevölkerung lehnte diesen Krieg ab (Deutscher Bundestag s.d./f). Die 

Unionsparteien dagegen nahmen in Bezug auf dieses Thema keine deutliche Stellung ein. 

Während der ersten Legislatur der rot-grünen Koalition (1998-2002) hatte der parteilose 

Werner Müller den Posten des Bundeswirtschaftsministers inne. Nach dem Transfer des 

Erneuerbare-Energien-Ressorts vom Bundeswirtschafts- zum Bundesumweltministerium war 

Umweltminister Jürgen Trittin von Bündnis 90/Die Grünen in der Periode 2002-2005 für 

diesen Bereich zuständig.  

 

Obwohl die rot-grüne Koalition normalerweise bis 2006 regieren durfte, gab es schon 2005 

wieder Bundestagswahlen. Als Folge eines Misstrauensvotums151 gegen Bundeskanzler  

Schröder am 1. Juli 2005 wurde der 15. Bundestag aufgelöst und am 18. September 2005 

wurden neue Bundestagswahlen veranstaltet. Die SPD-Spitze wollte einerseits die rot-grüne 

Koalition fortsetzen, hielt aber andererseits auch eine Große Koalition, d.h. eine Koalition der 

SPD mit der CDU/CSU, für möglich. Am 18. September entschieden sich die Bürger 

schließlich für die Große Koalition mit der Christdemokratin Angela Merkel als erster 

Bundeskanzlerin Deutschlands (Die Bundeskanzlerin 2010). Von 2005 bis 2009 war der 

Sozialdemokrat Sigmar Gabriel der neue Bundesumweltminister.  

 

Die letzte Bundestagswahl am 27. September 2009 führte erneut zu einem 

Regierungswechsel. Die heutige Koalition wird aus CDU/CSU und FDP gebildet. Nach einer 

Unterbrechung von elf Jahren ist wieder eine schwarz-gelbe Koalition an der  

Macht. Trotz dieses Wechsels nimmt Merkel immer noch den Posten der Bundeskanzlerin 

                                                 
150 Die Rinderkrankheit BSE, auch Rinderseuche genannt, verursachte in Deutschland nicht nur einen 
Lebensmittelskandal, sondern hatte auch politische Folgen, indem Gesundheitsministerin Andrea Fischer 
(Bündnis 90/Die Grünen) und Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke (SPD) am 9. Januar 2001 wegen der 
BSE-Krise zurücktraten (Medixtra 2009). 
151 Der sozialdemokratische Bundeskanzler Schröder stellte dem Deutschen Bundestag am 1. Juli 2005 die 
Vertrauensfrage, da seine eigene Partei, die SPD, Widerstand gegen seine Reformen ‚Agenda 2010’ leistete 
(Deutscher Bundestag s.d./g).  
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ein. Als Nachfolger des sozialdemokratischen Bundesumweltministers Gabriel hat 

gegenwärtig der Christdemokrat Norbert Röttgen dieses Amt inne.  

  

 5.6.2.2 Maßnahmen der zuständigen Minister  

 

FDP: Legislaturen 1987-1990, 1990-1994 und 1994-1998 

Wie schon unter 5.2.2 erwähnt, war der Klimaschutz schon 1987 ein wichtiges politisches 

Thema. Einerseits forderte die Enquete-Kommission eine CO2-Reduktion, andererseits 

förderte das Baugesetzbuch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zur Reduktion  

der Treibhausgasemissionen fasste die Bundesregierung während der Amtszeiten der 

freidemokratischen Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann, Jürgen W. Möllemann 

und Günter Rexrodt fünf Beschlüsse152, in denen festgeschrieben wurde, bis wann 

Deutschland die angestrebten CO2-Reduktionsziele erreichen sollte. So legte der fünfte 

Beschluss (1997) z.B. fest, dass bis 2005 gegenüber 1990 25% weniger CO2 ausgestoßen 

werden sollten (siehe Kapitel 5.2.2, S. 69). 

 

Die freidemokratischen Bundeswirtschaftsminister erließen vor allem in den Perioden 1987-

1988 und 1988-1991 Gesetze zu den erneuerbaren Energien. So wurde unter 

Wirtschaftsminister Martin Bangemann (1987-1988) die Förderung der erneuerbaren  

Energiequellen ins bisher immer noch gültige Baugesetzbuch von 1987 aufgenommen  

(siehe Kapitel 5.3.1, S. 73). Sein Nachfolger Helmut Haussmann (1988-1991) beschloss 1990 

das Stromeinspeisegesetz, mit dem die Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien 

im Stromsektor geschaffen wurde (siehe Kapitel 5.3.2, S. 74). Da das Stromeinspeisegesetz zu 

einem Boom der Windenergie führte, betrachtete Marks (2000: 495) dieses Gesetz „als eines 

der erfolgreichsten und effektivsten energiepolitischen Instrumente“. Auf diese Weise übte 

vor allem Minister Haussmann einen weitgehenden Einfluss auf die deutsche Erneuerbare-

Energien-Politik aus. Nachfolger Möllemann (1991-1993) und Rexrodt (1993-1998) dagegen 

bestätigten die unter 5.6.1 schon erwähnte, zögernde Haltung der FDP zu den erneuerbaren 

Energien, denn während ihrer Amtszeiten wurde ein weiterer Ausbau dieser Energiequellen 

nicht gesetzlich unterstützt. Unter Rexrodt wurde 1997 zwar das Baugesetzbuch novelliert, 

aber dabei wurde die Nutzung der erneuerbaren Energien weiterhin nur in geringem Maße  

 
                                                 
152 Während der Amtszeiten von Haussmann (1988-1991), Möllemann (1991-1993) und Rexrodt (1993-1998) 
wurden der erste und zweite, der dritte bzw. der vierte und fünfte Beschluss gefasst. 
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gefördert. Möllemann und Rexrodt führten nur wenige Änderungen der Gesetzgebung zu den 

erneuerbaren Energien durch. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass „der 

Umweltschutz zusehends als ein Hemmnis für die ohnehin krisengeschüttelte wirtschaftlichen 

(sic) Entwicklung angesehen wurde“ (Handwerkerbuchen.de, 30.06.2007). 

 

Parteilos: Legislatur 1998-2002 

Nach der Bundestagswahl 1998 kam in Deutschland eine rot-grüne Koalition an die Macht. 

Während ihrer ersten Legislaturperiode (1998-2002) wurde der Atomausstieg auf die 

politische Agenda gesetzt (Marks 2000: 494), was 2002 zum Atomausstiegsgesetz führte 

(siehe Kapitel 5.6.1, S. 87). Der parteilose Werner Müller war damals als 

Bundeswirtschaftsminister für den Bereich der erneuerbaren Energien zuständig. Trotzdem 

war vor allem Bundesumweltminister Jürgen Trittin von Bündnis 90/Die Grünen, der 2002 

das Erneuerbare-Energien-Ressort von Müller übernahm, die treibende Kraft hinter dem 

Ausbau der erneuerbaren Energien: Bundesregierung  

 

 „Nur mit einem massiven Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energieträger, der jetzt 
 beginnen muß, sowie einer Energieeinspar-Offensive ist die von der Bundesregierung 
 angestrebte nachhaltige Energiestruktur der Zukunft ohne Atomkraft zu erreichen“, so 
 Trittin (BMU, 20.07.1999). 
 

Die erneuerbaren Energien wurden nicht nur durch den geplanten Atomausstieg gefördert, 

sondern auch durch den Ausbau der Ökowärme mit dem heute immer noch gültigen 

Marktanreizprogramm von 1999. Außerdem trat am 1. April 2000 das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) in Kraft, das bis 2010 einen Ökostromanteil von 12,5% sowie eine 

Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch bezweckte 

(siehe Kapitel 5.3.3, S. 74). Das Verdopplungsziel wurde ebenfalls ins Nationale 

Klimaschutzprogramm von 2000 aufgenommen. Es ist jedoch zu bemerken, dass – obwohl 

der Bundeswirtschaftsminister 2000 immer noch für das Erneuerbare-Energien-Ressort 

zuständig war – das EEG von Umweltminister Jürgen Trittin initiiert wurde (BMU, Aug. 

2009). 2001 beschloss der Deutsche Bundestag im Rahmen des EEG die 

Biomassenverordnung, die einen weiteren Ausbau dieser Energiequelle ermöglichte. 

 

Bündnis 90/Die Grünen: Legislatur 2002-2005 

Wie schon erwähnt, übernahm 2002 das Bundesumweltministerium die Federführung für die 

erneuerbaren Energien vom Bundeswirtschaftsministerium. Während der zweiten 
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Legislaturperiode der rot-grünen Koalition (2002-2005) war somit Jürgen Trittin (Bündnis 

90/Die Grünen), der schon seit 1998 Bundesumweltminister war, für diesen Themenbereich 

zuständig. Das EEG wurde schon auf Initiative von Trittin erlassen (siehe oben) und ab 2002 

eiferte er weiterhin für den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen. Außerdem wurde 2002 

und 2004 das 1999 verabschiedete Marktanreizprogramm mit neuen Förderrichtlinien 

versehen. Ebenfalls 2004 wurde im Rahmen des EEG das Photovoltaik-Vorschaltgesetz 

erlassen, trat die EEG-Novelle in Kraft, die bis 2020 einen Ökostromanteil von 20% 

bezweckte und für den Verkehrssektor wurde die Steuerbefreiung von Biokraftstoffen 

durchgeführt. Die letzte Maßnahme von Umweltminister Trittin war das heute immer noch 

gültige Nationale Klimaschutzprogramm von 2005, in dem angestrebt wird, dass bis 2050 die 

Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs auf erneuerbare Energien entfallen soll. 

 

SPD: Legislatur 2005-2009 

Während der 16. Legislatur, im Jahre 2006, wurde auf Initiative von u.a. Deutschland die 

Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) gegründet (siehe Kapitel 2.3, S. 

21). 2007 war die Bundesrepublik Deutschland Vorsitzender des Europäischen Rates (Januar 

– Juni 2007) und Vorsitzender des G8153-Gipfels in Heiligendamm (6. – 8. Juni 2007), wobei 

der Klimapolitik besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde (Handwerkerbuchen.de,  

17.06.2007). Im Rahmen dieser Ereignisse setzte Deutschland unter dem 

sozialdemokratischen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel weiterhin auf den Ausbau der 

erneuerbaren Energien.  

 

Obwohl die Große Koalition 2006 mit dem Energiesteuergesetz die Steuerbefreiung von 

Biokraftstoffen aufhob, förderte sie zugleich die Nutzung dieser Energiequellen im 

Verkehrssektor. Dazu trat 2007 das Biokraftstoffquotengesetz in Kraft, gemäß dem der Anteil 

von Biokraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch in der Periode 2010-2015 jährlich um 

0,25% zunehmen sollte (siehe Kapitel 5.3.4, S. 77). Wegen der langsamen Steigerung der 

Biokraftstoffnutzung wurden im Juni 2009 aber die ursprünglichen Quoten erniedrigt, wobei 

ab 2010 der angestrebte Biokraftstoffanteil stagniert. Auf diese Weise „setzte die 

Biokrafftstofgesetzgebung der letzten Jahre widersprüchliche Signale und verhinderte so eine 

optimale Entfaltung der Branche“ (BEE s.d./d). 

                                                 
153 G8 oder Gruppe der Acht besteht aus den sieben führenden Industriestaaten (d.h. Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA) und Russland, die „die gemeinsame (Wirtschafts-)Politik 
abstimmen“ (Globalisierugs Glossar s.d.).   
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Im Rahmen der Klima- und Energiepolitik Deutschlands wurde unter Gabriel 2007 das heute 

immer noch gültige Integrierte Energie- und Klimaprogramm verabschiedet. Das Programm 

bezweckt neben einer CO2-Reduktion um 40% und einer Erhöhung der Energieeffizienz auch 

einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu wurde 2009 die EEG-Novelle 

erlassen, in der bis 2020 auf einen Ökostromanteil von 30% abgezielt wird. Ebenfalls 2009 

trat zur Förderung der Ökowärme das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in 

Kraft, das bis 2020 einen Ökowärmeanteil von 14% bezweckt (siehe Kapitel 5.3.5, S. 78).  

 

Gabriels Energiepolitik erweist, dass die SPD an einem Energiemix von erneuerbaren und 

fossilen Energieträgern interessiert ist. Gabriel förderte zwar die erneuerbaren Energien im 

Strom- und Wärmesektor (EEG-Novelle 2009, EEWärmeG), aber im Verkehrssektor wurde 

die Nutzung dieser Energiequellen weniger unterstützt, indem z.B. 2006 die Steuerbefreiung 

von Biokraftstoffen aufgehoben wurde. 

 

CDU: Legislatur 2009-2013 

Seit Oktober 2009 gibt es in Deutschland eine schwarz-gelbe Koalition, in der der 

Christdemokrat Norbert Röttgen den Posten des Bundesumweltministers innehat. Wie schon 

unter 5.6.1 erwähnt, strebt die CDU/CSU und somit auch Röttgen einen Energiemix von 

fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energieträgern an. Röttgen betont, dass zur 

Stromerzeugung „Windkraft und Solarenergie durch flexibel und schnell regelbare fossile 

Kraftwerke ergänzt werden müssen“ (Frankfurter Rundschau, 19.02.2010). Im Bereich der 

Atomkraft lehnt der derzeitige Bundesumweltminister den 2002 von der rot-grünen Koalition 

gesetzlich festgelegten Atomausstieg ab. Zur Erreichung einer sicheren Stromversorgung hält 

Röttgen eine Laufzeitverlängerung der siebzehn übrigen deutschen Atomkraftwerke für 

unvermeidlich, wobei die Atomkraft aber nur eine Brückenfunktion haben soll. „In dem 

Augenblick,  in dem wir 40 Prozent Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion 

in Deutschland haben, gibt es keine Notwendigkeit mehr für Kernenergie“, so Röttgen in 

einem Interview mit dem General-Anzeiger (Möhle, 05.02.2010). Mit dieser Aussage macht 

der Bundesumweltminister deutlich, dass er auf einen weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energien setzt. Zur Förderung der Ökowärmeerzeugung wurde im Februar 2010 das 

Marktanreizprogramm mit neuen Förderrichtlinien wie einem höheren Effizienzbonus154 

                                                 
154 „Der Effizienzbonus kann für Maßnahmen in einem effizient gedämmten Wohngebäude  gewährt werden, das 
einen besonders geringen Primärenergiebedarf hat.“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
s.d.) 
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versehen (Energiefoerderung.info 2010). Daneben zielt Röttgen bis 2050 auf die 

Vollversorgung aus erneuerbaren Energien im Stromsektor ab. In diesem Rahmen wurde am 

6. Mai 2010 die EEG-Novelle 2010 beschlossen, mit der Röttgen einen weiteren Ausbau des 

Solarstroms sichern will.  

 

 

5.7 FAZIT 

 

Zusammenfassend bietet Abbildung 5.9 eine schematische Übersicht über die europäischen 

Richtlinien zu den erneuerbaren Energien und deren Umsetzung auf Bundesebene. 
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Europäische Richtlinie 

 
 

Vorgesehenes Ziel für die 
Bundesrepublik Deutschland 
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- 2004: EEG-Novelle   - S. 75 

 
 
 
 

Richtlinie 2001/77/EG 
         Strom-Richtlinie 

 
 
 
 
Bis 2010: 
- Erhöhung des Ökostromanteils auf 
12,5%. 
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Klimaschutzprogramm 
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Kyoto-Protokolls) 

- S. 70 & S. 71 

 
 

Richtlinie 2003/30/EG 
   Biokraftstoff-Richtlinie 

Bis 2005: 
- Erhöhung des Anteils von 
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Richtlinie 2009/28/EG 
   Erneuerbare-Energien-

Richtlinie 

 
 
Bis 2020: 
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamt-
energieverbrauch auf 18%; 
- Erhöhung des Anteils von 
Biokraftstoffen oder anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen am 
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10%. 

- 2010: EEG-Novelle  
 

- S. 76 

 

Abb. 5.9: Übersicht über die europäischen Richtlinien und die Bundesgesetzgebung zu den erneuerbaren Energien 
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6 VERGLEICH 

 

6.1 EU-GESETZGEBUNG 

 

Obwohl auf europäischer Ebene schon 1988 eine Maßnahme155 zur Förderung der 

erneuerbaren Energien ergriffen wurde, legt die Europäische Union erst seit 2001 die 

Gesetzgebung zu diesen Energiequellen in drei europäischen Richtlinien156 für alle EU-

Staaten fest, die diese in nationales Recht umsetzen müssen und eventuell mit zusätzlichen 

Regeln oder Zielen versehen können (was bisher vor allem Deutschland gemacht hat: siehe 

Kapitel 6.3, S. 103). Bemerkenswert ist, dass die Richtlinien Deutschland strengere Ziele 

auferlegen als Belgien. Dieser Unterschied ist jedoch ein europäisch bedingter Unterschied 

und wird darum in vorliegender Masterarbeit außer Betracht gelassen.  

 

In Deutschland wurde den meisten europäischen Richtlinien vorgegriffen (vgl. z.B. Strom-

Richtlinie 2001: Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000157). Eine Ausnahme bildet hier die 

Maßnahme zur Steuerbefreiung von Biokraftstoffen158 (2004), die erst nach dem Inkrafttreten 

der Biokraftstoff-Richtlinie (2003) getroffen wurde. Flandern hingegen erließ im Allgemeinen 

erst Dekrete, als die europäischen Richtlinien schon beschlossen waren (vgl. z.B. 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009: Änderung des Elektrizitätsdekrets 2009159). Das 

flämische Elektrizitätsdekret160 von 2000 gilt als Ausnahme, da es der 2001 beschlossenen 

Strom-Richtlinie vorgriff. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass das im Elektrizitätsdekret 

festgelegte Ziel (= Ökostromanteil von 5% bis 2010) noch nicht komplett dem 2002 vom 

Föderalstaat für Flandern vorgesehenen Ziel entsprach (= Ökostromanteil von 6% bis 2010). 

Dieses letztgenannte Ziel wurde erst 2003 in einer Änderung des Elektrizitätsdekrets 

festgeschrieben. Flandern hat somit auch der Strom-Richtlinie nicht ganz vorgegriffen. 

Hinsichtlich der europäischen Biokraftstoff-Richtlinie von 2003 überschritt Belgien161 sogar 

den in der Richtlinie festgelegten Umsetzungstermin. Heutzutage verhandelt Flandern 

außerdem immer noch mit dem Föderalstaat über die Lastenverteilung zwischen Föderalstaat 

                                                 
155 Empfehlung 88/349/EWG (siehe Kapitel 3.1.3, S. 27) 
156 Strom-Richtlinie (2001); Biokraftstoff-Richtlinie (2003); Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009) (siehe 
Kapitel 3.1.3, S. 27) 
157 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
158 Siehe Kapitel 5.3.4, S. 77. 
159 Siehe Kapitel 4.4.1, S. 42. 
160 Siehe Kapitel 4.4.1, S. 42. 
161 Flandern hat keine gesetzgebende Befugnis für den Bereich der Biokraftstoffe (siehe Kapitel 6.2.1, S. 101). 
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und Regionen zur Verwirklichung des in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009) für 

Belgien vorgesehenen 13%-Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch.  

 

Die Tatsache, dass Deutschland und nicht Belgien / Flandern den meisten Richtlinien zu  

den erneuerbaren Energien vorgriff, hängt damit zusammen, dass Deutschland anders als  

Belgien / Flandern eine proaktivere Strategie zur Vorbereitung auf neue europäische Gesetze 

bzw. Richtlinien entwickelte (Dierickx, Bursens en Helsen 2003: 159).  

 

 

6.2 ENERGIEPOLITIK 

 

6.2.1 Verteilung der Zuständigkeiten 

 

Zur Umsetzung der europäischen Richtlinien erließen Belgien / Flandern und Deutschland 

mehrere Dekrete und/oder Gesetze. Ein bedeutender Unterschied ist, dass diese in Belgien 

sowohl auf föderaler als auch (und vor allem) auf regionaler Ebene beschlossen wurden, in 

Deutschland hingegen nur auf Bundesebene. In Belgien fallen die erneuerbaren Energien – 

außer Biokraftstoffen und Off-Shore-Windenergie – in die Befugnis der Regionen, so dass 

vor allem Flandern, und nicht der Föderalstaat, die Erneuerbare-Energien-Gesetzgebung 

geschaffen hat. Die deutsche Erneuerbare-Energien-Politik wird in bedeutendem Maße vom 

Bund bestimmt, da dieser vorrangige Zuständigkeit für diese zur konkurrierenden 

Gesetzgebung gehörende Materie hat. Bundesländer können dann im Rahmen der 

beschlossenen Bundesgesetze zusätzliche Maßnahmen treffen.    

 

6.2.2 Entwicklung der Erneuerbare-Energien-Politik 

 

Die Erneuerbare-Energien-Politik war in Deutschland schon viel früher ein Thema auf der 

politischen Agenda als in Flandern. So beschränkte sich Flandern Anfang der 90er Jahre auf 

eine konkrete Klimapolitik zur CO2-Reduktion. Eine Erneuerbare-Energien-Politik  

entwickelte sich erst ab 2000 (vgl. Elektrizitätsdekret 2000). In Deutschland dagegen hat das 

Thema der erneuerbaren Energien eine bedeutend längere Tradition, denn schon ab Ende der 

80er Jahre wurden sowohl eine Klima- als auch eine Erneuerbare-Energien-Politik entwickelt 
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(vgl. Enquete-Kommission 1987162 bzw. Baugesetzbuch 1987163, Stromeinspeisegesetz 

1991164).  

 

Ein zweiter auffallender Unterschied ist, dass sich Deutschland sowohl in der Klima- als  

auch in der Erneuerbare-Energien-Politik165 ehrgeizigere Ziele setzt als Flandern. Im Rahmen 

seiner Klimapolitik strebte Deutschland z.B. im Jahre 1997 eine CO2-Reduktion um 25% bis 

2005 im Vergleich zu 1990 an, gegenüber einer Reduktion um 10 bis 20% bis 2020 in 

Flandern. Die CO2-Reduktionsziele wurden in Deutschland und Flandern in die Nationalen 

Klimaschutzprogramme und das Integrierte Energie- und Klimaprogramm bzw. die 

Flämischen Klimapolitikprogramme aufgenommen, die alle auch die Nutzung der 

erneuerbaren Energien fördern. Dabei zielen die deutschen Programme auf einen höheren 

Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch ab, während sich die flämischen 

vor allem auf einen weiteren Ausbau des Ökostroms konzentrieren.  

 

6.2.3 Unterstützende Organisationen 

 

Im Bereich der unterstützenden Organisationen lassen sich keine nennenswerten Unterschiede 

zwischen Flandern und Deutschland feststellen. Beide verfügen einerseits über eine  

Energie-Agentur166, die sich u.a. für einen höheren Anteil erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch einsetzt, und andererseits über einen eingetragenen Verein, der sich 

ausschließlich mit den erneuerbaren Energieträgern befasst [ODE Vlaanderen vzw167; 

Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (BEE)168]. Diese Vereine gelten als Dachverband 

der erneuerbaren Energien: Die ODE koordiniert für jede erneuerbare Energiequelle – außer 

Wasserkraft – eine Beratungsplattform; der BEE für jede spezifische Energiequelle mehrere 

Branchenverbände. Zur Entwicklung besserer politischer Rahmenbedingungen für die 

erneuerbaren Energien fördern beide Dachverbände den ständigen Informationsaustausch 

zwischen ihren Mitgliedern und kontrollieren, ob die flämische bzw. deutsche Gesetzgebung 

eingehalten wird. 

 
                                                 
162 Siehe Kapitel 5.2.2, S. 69. 
163 Siehe Kapitel 5.3.1, S. 73. 
164 Siehe Kapitel 5.3.2, S. 74.  
165 Siehe Kapitel 6.3, S. 103.  
166 Flämische Energie-Agentur (‚Vlaams Energieagentschap’; VEA) (siehe Kapitel 4.3.2, S. 40); Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena) (siehe Kapitel 5.2.3, S. 71)  
167 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 40. 
168 Siehe Kapitel 5.2.3, S. 71.  
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6.3 GESETZGEBUNG ZU DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

An erster Stelle fällt auf, dass sich die derzeitige deutsche Erneuerbare-Energien-Politik auf 

eine längere Tradition stützen kann als die flämische (siehe Kapitel 6.2.2, S. 101). Zwischen 

dem deutschen Stromeinspeisegesetz (1991) – dem eigentlichen Grundstein für den Ausbau 

der erneuerbaren Energien, bzw. des Ökostroms – und dem flämischen Elektrizitätsdekret 

(2000) gibt es einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt, was zu einem deutlichen flämischen 

Entwicklungsrückstand führte.  

 

Zweitens hat Deutschland bisher erheblich mehr Gesetze zur Förderung der erneuerbaren 

Energien erlassen als Flandern: fünf Bundesgesetze gegenüber zwei flämischen Dekreten.  

Die fünf Bundesgesetze unterstützen außerdem den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen 

in verschiedenen Sektoren: den Bau-169, Strom-170, Verkehrs-171 und Wärmesektor172.  

Das flämische Elektrizitätsdekret173 (2000) dagegen fördert ausschließlich die 

Ökostromerzeugung. Die allgemeine Förderung der erneuerbaren Energien bildet sowohl in 

Flandern als auch in Deutschland nur einen Teil des Dekrets zur rationellen Energienutzung174 

(2004) bzw. des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG; 2000). Bemerkenswert ist in dieser 

Hinsicht, dass die EEG-Novellen 2004, 2009 und 2010 kein Ziel hinsichtlich des Anteils 

erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch mehr enthalten.  

 

Der letzte und größte Unterschied zwischen Deutschland und Flandern bezieht sich jedoch auf 

die gesetzlich festgelegten Ziele. Deutschland setzte sich in seinen Gesetzen nämlich 

ehrgeizigere Ziele als Flandern in seinen Dekreten. Im Gegensatz zu Flandern legte die 

Bundesrepublik zur Förderung der Ökostromerzeugung Ziele fest, die über die Zielvorgaben 

der EU hinausgingen. So wurde im Rahmen der Strom-Richtlinie (2001) – gemäß der 

Deutschland bis 2010 12,5% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen soll – 

die EEG-Novelle 2004 erlassen, die bis 2020 einen Ökostromanteil von 20% bezweckte. Im 

Hinblick auf die Erneuerbare-Energien-Richtlinie von 2009 sind die deutschen Zielvorgaben 

                                                 
169 Baugesetzbuch 1987 (siehe Kapitel 5.3.1, S. 73) 
170 Stromeinspeisegesetz 1991 (siehe Kapitel 5.3.2, S. 74); Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000 und dessen 
Novellen 2004, 2009 und 2010 (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74) 
171 Biokraftstoffquotengesetz 2007 (siehe Kapitel 5.3.4, S. 77) 
172 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 2009 (siehe Kapitel 5.3.5, S. 78) 
173 Siehe Kapitel 4.4.1, S. 42. 
174 Siehe Kapitel 4.4.2, S. 44. 
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für den Ökostrom175 erneut ehrgeiziger als die flämischen: Seit 2009 zielt Deutschland bis 

2020 und bis 2050 auf einen Ökostromanteil von 30% bzw. 100% ab, Flandern nur auf einen 

Anteil von 13% bis 2020.  

 

Sowohl in Deutschland als auch in Flandern176 wurden mit der Erneuerbare-Energien-

Gesetzgebung zusätzliche Regelungen zur Förderung der Ökostromerzeugung beschlossen. 

Ansatzpunkte für Fördersysteme sind in der Regel entweder die Preise177 oder die Mengen178. 

Als preisorientiertes Fördersystem gibt es für die deutschen Ökostromerzeuger das 

sogenannte Einspeisemodell (vgl. Stromeinspeisegesetz 1991), über das sie eine gesetzlich 

festgelegte Einspeisevergütung erhalten, die 2000 mit dem EEG179 erhöht wurde und  

seitdem für alle180 erneuerbaren Energiequellen gilt. In Flandern hingegen wird den 

Ökostromerzeugern eine Prämie über das im Elektrizitätsdekret vorgesehene Quotensystem181 

der Grünstromzertifikate ausgezahlt. Bemerkenswert ist jedoch, dass in Flandern 2004 durch 

eine Änderung des Elektrizitätsdekrets Mindestpreise für die Zertifikate festgelegt wurden, so  

dass das System der Grünstromzertifikate auch als ein preisorientiertes Einspeisemodell 

betrachtet werden könnte. Deutschland verfügt ebenfalls über ähnliche Zertifikate182, die aber 

nur als Nachweissystem für die Ökostromerzeugung und nicht als Fördermaßnahme 

verwendet werden. Deutschland und Flandern ergriffen auch Maßnahmen zur allgemeinen 

Förderung der erneuerbaren Energien wie das deutsche Marktanreizprogramm183 (1999), das 

sich aber im Laufe der Jahre immer mehr auf den Wärmesektor konzentrierte, und das 

flämische Dekret zur rationellen Energienutzung184 (2004), das u.a. Zuschüsse für 

Investitionen in erneuerbare Energien vorsieht.  

 

 

 

                                                 
175 Erneuerbare-Energien-Gesetz-Novellen 2009 und 2010 (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74) 
176 2001 führte Flandern im Rahmen des Elektrizitätsdekrets die kostenlose Verteilung von (nicht-)flämischem 
Ökostrom ein. Diese Maßnahme wurde aber 2004 auf Empfehlung der Europäischen Kommission abgeschafft 
(siehe Kapitel 4.4.1.2, S. 44). 
177 Ein Fördersystem mit den Preisen als Ansatzpunkt ist ein Einspeisemodell. 
178 Ein Fördersystem mit den Mengen als Ansatzpunkt ist ein Quotensystem. 
179 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hob das Stromeinspeisegesetz auf. 
180 Erst nach dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 2000 wurde der Strom aus Geothermie 
und Off-Shore-Windenergie auch vergütet (siehe Kapitel 5.3.3, S. 74). 
181 In Flandern soll nach dem Quotensystem eine Mindestmenge von Ökostrom erzeugt werden (siehe Kapitel 
4.4.1.1, S. 42).  
182 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74.  
183 Siehe Kapitel 5.3.5, S. 78.  
184 Siehe Kapitel 4.4.2, S. 44. 
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6.4 ENTWICKLUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

Deutschland und Flandern legen jährlich einen Bericht über die Entwicklung der erneuerbaren 

Energien vor. Während die deutschen Berichte vor allem Tabellen und Grafiken enthalten, 

gehen die flämischen zusätzlich auf Probleme und mögliche Lösungen ein. In den flämischen 

Zwischenberichten sind vor allem Daten über die Ökostromerzeugung verfügbar und nur in 

geringem Maße über den in Flandern eher vernachlässigten Bereich der Ökowärmeerzeugung. 

Deutschland dagegen veröffentlicht Daten über sowohl die Entwicklung einiger erneuerbaren 

Energieträger185 als auch über die Entwicklung bestimmter Energiequellen pro Sektor186.  

 

Aus Obigem ergibt sich, dass nur im Bereich der Ökostromerzeugung ein ausführlicher 

Vergleich gezogen werden kann. Flandern listet hier sechs Energiequellen187 auf. Zwei dieser 

Energiequellen (Restmüll, Biogas) sind aber der Biomasse zuzuordnen, was die Quellenzahl 

auf vier reduziert. Dies entspricht der Anzahl Energiequellen188, die in der Bundesrepublik zur 

Ökostromerzeugung genutzt werden. Bemerkenswert ist zudem, dass in Flandern allgemein 

von Solarenergie die Rede ist, während in Deutschland ausschließlich die der Solarenergie 

zuzuordnende Photovoltaik hervorgehoben wird. Heutzutage ist in Flandern die Biomasse der 

wichtigste Energieträger zur Ökostromerzeugung, in Deutschland die Windenergie. Und wo 

es der Bundesrepublik gelingt, die Wasserkraft auf relativ hohem Niveau zu stabilisieren, ist 

der Anteil dieser Energiequelle am flämischen Ökostrom bis heute vernachlässigbar. Auch 

aus der Solarenergie wird nur in geringem Maße flämischer Ökostrom erzeugt, was dem 

relativ niedrigen deutschen Anteil der Photovoltaik entspricht.  

 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Deutschland 2009 fast 100.000 GWh189 Ökostrom 

erzeugte, während Flandern 2008 nur einen Anteil von nahezu 2.000 GWh Ökostrom 

erreichte. Die Fläche Deutschlands190 ist zwar sechsundzwanzig mal größer als die Fläche 

                                                 
185 Die deutschen Berichte enthalten Daten über die jährliche Entwicklung von Photovoltaik, Wasserkraft und 
Windenergie.  
186 In den deutschen Berichten sind Tabellen und Grafiken über den Strom-, Verkehrs- und Wärmesektor 
verfügbar.   
187 Restmüll, Biogas, Biomasse, Windenergie, Wasserkraft und Solarenergie 
188 Wasserkraft, Biomasse, Windenergie und Photovoltaik 
189 Gigawattstunde 
190 357.022 km2 
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Flanderns191, aber verhältnismäßig wird in Deutschland mehr Strom durch erneuerbare 

Energien gedeckt als in Flandern.  

 

 

6.5 GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

Sowohl in Deutschland als auch in Belgien / Flandern wurden im Laufe der Jahre mehrere 

Umfragen zum Thema der erneuerbaren Energien durchgeführt. Während aber die 

Bundesrepublik die Einstellung ihrer Bevölkerung zu diesen Energiequellen jährlich 

untersucht, wird dies auf belgischer / flämischer Ebene nur sporadisch gemacht. Deutschland 

verfügt außerdem über aktuellere Daten, denn die Flamen wurden letztmals im Jahre 2003192 

nach ihrer Meinung zu den erneuerbaren Energien gefragt. 2009 gab es zwar die belgische 

Umfrage in Bezug auf den Atomausstieg, aber dabei wurden die Flamen nicht gesondert 

befragt. Regionale Unterschiede in Flandern zeichneten sich in der flämischen Umfrage 2003 

ab – Limburger ständen z.B. den erneuerbaren Energien positiver gegenüber als Ostflamen –, 

aber wegen fehlender aktueller Daten kann über die derzeitige Lage nichts ausgesagt werden. 

Die Bundesrepublik ihrerseits prüfte 2010193 pro Bundesstaat / Stadtstaat welche 

Stromversorgungsquelle bevorzugt wird. Außerdem enthielten die Umfragen in Belgien / 

Flandern nur einige Fragen über erneuerbare Energien, während sich die deutschen forsa-

Umfragen ausschließlich auf dieses Thema bezogen. Deutschland legt deutlich größeren  

Wert auf die Untersuchung der gesellschaftlichen Akzeptanz der erneuerbaren Energien als  

Belgien / Flandern. 

 

Die belgische194 und deutsche195 Umfrage von 2009 lassen sich zwar wegen der 

unterschiedlichen Fragen nur schwer vergleichen, zeigen aber deutlich, dass Belgier und  

Deutsche den erneuerbaren Energien positiv gegenüberstehen, denn im Bereich der  

Stromversorgung würden sowohl die belgische als auch die deutsche Zielgruppe an erster 

Stelle Ökostrom wählen (B: 76% ggb. D: 78%). Auch ergibt sich, dass die Belgier bedeutend 

mehr an Atomkraft festhalten als die Deutschen (B: 17% ggb. D. 6%), die ihrerseits 

                                                 
191 In Flandern gibt es einen Unterschied zwischen der Fläche der Flämischen Region (13.521 km2) und dieser 
der Flämischen Gemeinschaft (13.684 km2). Die Fläche Deutschlands wurde mit dem Durchschnitt dieser Werte 
(13.602 km2) verglichen.  
192 Siehe Kapitel 4.6.1, S. 48.  
193 Siehe Kapitel 5.5, S. 83.  
194 Siehe Kapitel 4.6.2, S. 51. 
195 Siehe Kapitel 5.5, S. 83.  
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offensichtlich noch eher (allerdings nur in geringem Maße) Strom aus Erdgas wählen würden 

(D: 9% ggb. B: 6%). Für beide Zielgruppen steht aus Kohle erzeugter Strom erst an letzter 

Stelle. 

 

 

6.6 POLITISCHE AKZEPTANZ DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 

 

6.6.1 Wahlprogramme 2009 

 

Die Wahlprogramme der im Flämischen Parlament bzw. im Deutschen Bundestag vertretenen 

Parteien weisen ein Spektrum hinsichtlich des Themas der erneuerbaren Energien auf, das die 

Parteien im Prinzip in zwei Gruppen einteilt: die Parteien, die für einen diversifizierten 

Energiemix eifern und die Parteien, die entschlossen auf die erneuerbaren Energien196 setzen. 

In Bezug auf den Energiemix unterscheiden wir auch die Parteien, die einen Mix von 

erneuerbaren, nuklearen und fossilen Energieträgern197 anstreben, von denen, die nur einen 

Mix von erneuerbaren und nuklearen198 oder von erneuerbaren und fossilen199 Energiequellen 

befürworten.  

 

Deutschland und Belgien legten 2002 bzw. 2003 den Atomausstieg gesetzlich fest. Während 

nur eine Minderheit der deutschen Parteien (FDP, CDU/CSU) für die Offenhaltung der 

Option ‚Kernenergie’ eifert, fordern in Flandern fünf der sieben Parteien (Lijst Dedecker, 

Vlaams Belang, CD&V, Open VLD, N-VA) eine Laufzeitverlängerung der belgischen 

Atomkraftwerke. In diesem Rahmen setzen sich drei Parteien (Lijst Dedecker, Vlaams 

Belang, Open VLD) für den Bau sauberer Atomkraftwerke der sogenannten vierten 

Generation ein. Die roten200 und grünen201 Parteien in Deutschland und Flandern befürworten 

dagegen alle den Atomausstieg.  

 

In Bezug auf die fossilen Energiequellen ist die Mehrheit der deutschen (FDP, CDU/CSU, 

SPD) und flämischen (Lijst Dedecker, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD) Parteien von der  

 

                                                 
196 Deutschland: Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke; Flandern: Groen! und sp.a  
197 Deutschland: FDP und CDU/CSU; Flandern: Lijst Dedecker, Vlaams Belang, CD&V und Open VLD 
198 Flandern: N-VA  
199 Deutschland: SPD  
200 Deutschland: SPD und Die Linke; Flandern: sp.a  
201 Deutschland: Bündnis 90/Die Grünen; Flandern: Groen! 
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Unentbehrlichkeit dieser Energieträger überzeugt. Die deutschen Parteien fordern jedoch eine 

umweltfreundliche Nutzung dieser Energien mithilfe der CCS-Technologie, während diese 

Technologie in den Wahlprogrammen der flämischen Parteien nicht erwähnt wird. 

 

Alle flämischen und deutschen Parteien unterstützen die 2007 beschlossenen, europäischen 

20-20-20-Ziele202 (u.a. 20%-Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 

2020). Fast alle Parteien widmen entsprechend einem weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energien besondere Aufmerksamkeit. Nur die Parteien Lijst Dedecker und Vlaams Belang 

bzw. (in geringerem Maße) die FDP ziehen in ihren Wahlprogrammen die Nutzung fossiler 

und nuklearer Energieträger dieser der erneuerbaren Energien vor. Außerdem ist zu 

bemerken, dass sich die deutschen Parteien – außer der FDP – zur Erreichung des oben 

erwähnten europäischen 20%-Anteils mehr Ziele setzen als die flämischen. In Flandern 

stellen nur zwei Parteien (Groen!, sp.a) zusätzliche Ziele auf, während vier der fünf deutschen 

Parteien dies machen. Sowohl in Flandern als auch in Deutschland beziehen sich die meisten 

dieser Ziele auf die Förderung der Ökostromerzeugung. Nur Groen! bzw. Die Grünen und Die 

Linke streben daneben ebenfalls einen höheren Anteil erneuerbarer Energien am 

Gesamtenergieverbrauch an. Es fällt zudem auf, dass die Ziele der deutschen Parteien 

ehrgeiziger sind als die der flämischen. So sieht Groen! vor, dass Belgien bis 2050 die Hälfte 

des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugen soll, während Die Grünen 

für Deutschland bis 2040 auf die Vollversorgung aus erneuerbaren Energiequellen abzielen. 

 

6.6.2 Haltung der zuständigen Minister 

 

Weder Flandern noch Deutschland verfügen über ein eigenständiges Energieministerium. Der 

flämische Energieminister ist neben dem Energieressort auch noch für andere  

Bereiche203 zuständig (vor 1999: Wirtschaftsminister204). In Deutschland hingegen sind drei  

Bundesminister für den Bereich Energie zuständig: der Bundesumweltminister, der 

Bundeswirtschaftsminister und der Bundesverkehrsminister. Seit 2002 fällt das  

                                                 
202 Siehe Kapitel 3.1.3, S. 27.  
203 Heute fallen auch die Bereiche ‚Wohnen, Städte und Sozialwirtschaft’ in die Befugnis der flämischen 
Energieministerin Freya Van den Bossche. Die Kombination der Bereiche ändert sich aber nach jeder flämischen 
Regionalwahl. 
204 Vor 1999 fiel der Bereich Energie – so auch das Erneuerbare-Energien-Ressort – in die Kompetenz der 
flämischen Wirtschaftsminister, die ab 1992 neben Energie auch für die Bereiche ‚KMU und 
Außenbeziehungen’ (Luc Van den Brande) oder ‚KMU, Landwirtschaft und Medien’ (Eric Van Rompuy) 
zuständig waren (siehe Kapitel 4.7.2.1, S. 57). 
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Erneuerbare-Energien-Ressort in die Befugnis des Bundesumweltministers (vor 2002: 

Wirtschaftsminister205). 

 

 6.6.2.1 Flämische Regierungen und Bundesregierungen im Vergleich  

 

Die vorliegende Masterarbeit beschränkte sich auf die Legislaturen ab 1987 bzw. 1992, da in 

diesen Jahren eine deutsche Klima- und Erneuerbare-Energien-Politik bzw. eine flämische 

Klimapolitik entwickelt wurde. In Flandern ist erst ab 2000 von einer gezielten Erneuerbare-

Energien-Politik die Rede (siehe Kapitel 6.2.2, S. 101). 

 

Die deutschen Legislaturen ab 1987 werden von der schwarz-gelben Koalition dominiert 

(CDU/CSU, FDP). Von 1998 bis 2005 war jedoch eine rot-grüne Koalition an der Macht 

(SPD, Bündnis 90/Die Grünen). Seit 1992 prägen verschiedenartige Koalitionen, an denen die 

Sozialdemokraten bisher immer (oft mit den Christdemokraten) beteiligt sind, die politische 

Landschaft Flanderns. 1999 erfolgte ein Regierungswechsel hin zu einer lila-grün-gelben 

Koalition (Agalev, SP, VLD, VU&ID), die bis 2004 regierte. 

 

Aus Obigem ergibt sich, dass in Flandern und Deutschland die grüne Partei206 in fast 

derselben Periode Mitglied der Regierungskoalition war. Der flämische Regierungswechsel 

war im Großen und Ganzen dem Dioxinskandal zuzuschreiben, der deutsche der allgemeinen 

Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik der schwarz-gelben Koalition hinsichtlich 

Arbeitslosigkeit, Wirtschaft und sozialer Sicherheit. Die Beteiligung der Grünen an der 

Regierung hatte sowohl in Flandern als auch in Deutschland eine erhöhte Aufmerksamkeit für 

erneuerbare Energien zur Folge (vgl. auch Kapitel 6.6.2.2, S. 110). 2004 und 2005 wurden die 

flämische lila-grün-gelbe Regierung wegen der 2003 ausgebrochenen Vogelgrippe und die 

deutsche rot-grüne Regierung wegen politischer Streitigkeiten in der Bundesregierung 

abgewählt. Die Abwesenheit der Grünen in der flämischen Regierung und Bundesregierung 

führte in den letzten Jahren (vor allem in Flandern) zu einer verminderten Aufmerksamkeit 

für erneuerbare Energien (vgl. auch Kapitel 6.6.2.2, S. 110). 

  

 

 

                                                 
205 Siehe Kapitel 5.6.2, S. 90.  
206 Flandern: Agalev (2003 in Groen! umbenannt); Deutschland: Bündnis 90/Die Grünen 
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6.6.2.2 Maßnahmen der zuständigen Minister 

 

Bis Ende der 90er Jahre gehörten die Bundeswirtschaftsminister und die flämischen 

Energieminister einer Partei an, die nur geringes bis mittelmäßiges Interesse an den 

erneuerbaren Energien aufwies (FDP bzw. CVP). Trotzdem initiierten die deutschen  

FDP-Minister Martin Bangemann und Helmut Haussmann die gesetzliche Förderung 

erneuerbarer Energien mit dem Baugesetzbuch (1987) bzw. Stromeinspeisegesetz (1991). 

Unter Haussmanns Nachfolgern Jürgen W. Möllemann (1991-1993) und Günter Rexrodt 

(1993-1998) stagnierte diese gesetzliche Förderung. Trotzdem stieg in beiden Perioden die 

Nutzung der erneuerbaren Energien weiter an, was aber vor allem der Wirkung des 

Stromeinspeisegesetzes zuzuschreiben war. In Flandern bereitete der Christdemokrat Eric 

Van Rompuy207 1996 eine Erneuerbare-Energien-Politik vor, aber unter ihm wurden noch 

keine konkreten Dekrete erlassen.  

 

Die Wahlprogramme zeigen, dass vor allem die Parteien Die Grünen, Die Linke und (in 

geringerem Maße) SPD (Deutschland) und Groen! und sp.a (Flandern) der Förderung der 

erneuerbaren Energien besondere Aufmerksamkeit widmen (siehe Kapitel 6.6.1, S. 107). Auf 

deutscher und flämischer Ebene hat sich seit Ende der 90er Jahre schon mindestens  

eine dieser Parteien mit dem Bereich der erneuerbaren Energien befasst. So waren sowohl Die 

Grünen mit Jürgen Trittin (2002-2005) als auch die SPD mit Sigmar Gabriel (2005-2009) für 

die erneuerbaren Energien zuständig und in Flandern die sp.a mit Steve Stevaert (1999-2003), 

Gilbert Bossuyt (2003-2004) und Freya Van den Bossche (2009-2014). Vor allem unter 

Bundesumweltminister Trittin208 und Energieminister Stevaert wurde die Grundlage für die 

heutige Erneuerbare-Energien-Politik in Deutschland bzw. Flandern geschaffen (vgl. z.B. 

EEG 2000, Trittin209 bzw. Elektrizitätsdekret 2000, Stevaert). Dies hängt auch damit 

zusammen, dass sich in dieser Periode sowohl die deutschen als auch die flämischen Grünen 

an der Regierung beteiligten (vgl. auch Kapitel 6.6.2.1, S. 109).  

 

Nach der oben beschriebenen Periode, in der die Nutzung der erneuerbaren Energien 

ansteigen konnte, ist in Flandern ab 2004 ein Rückgang in der Entwicklung der Erneuerbare- 

                                                 
207 Siehe Kapitel 4.7.2.2, S. 59.  
208 Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) hatte von 1998 bis 2005 den Posten des Bundesumweltministers 
inne.  
209 Obwohl 2000 der parteilose Werner Müller als Bundeswirtschaftminister für das Erneuerbare-Energien-
Ressort zuständig war, wurde das EEG von Bundesumweltminister Jürgen Trittin initiiert. 
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Energien-Politik festzustellen. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass nach  

der flämischen Regionalwahl 2004 der Bereich der erneuerbaren Energien in die  

Befugnis der Christdemokraten fiel, die die Erneuerbare-Energien-Gesetzgebung ihrer 

sozialdemokratischen Vorgänger nicht bedeutend weiterentwickelten. Auch in Deutschland 

zeigte der sozialdemokratische Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (2005-2009) weniger 

Interesse an den erneuerbaren Energien als sein grüner Vorgänger Jürgen Trittin. So wurde 

für den Verkehrssektor 2006 die Steuerbefreiung von Biokraftstoffen aufgehoben. Trotzdem 

unterstützte Gabriel den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen im Strom- und 

Wärmesektor, indem er 2009 die EEG-Novelle und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

erließ. Obiges zeigt, dass vor allem in Flandern und nur in geringerem Maße in Deutschland 

die Entwicklung der Erneuerbare-Energien-Politik ab 2004-2005 gehemmt wurde.  

 

Wie sich die Erneuerbare-Energien-Politik nun weiterentwickeln wird, hängt von den 

zuständigen Ministern ab, dem Christdemokraten Norbert Röttgen und der Sozialdemokratin 

Freya Van den Bossche. Auf Grund der Wahlprogramme ihrer Parteien ist zwar zu erwarten, 

dass Van den Bossche die Nutzung der erneuerbaren Energien gesetzlich mehr unterstützen 

wird als Röttgen, aber bisher hat nur Röttgen ein Gesetz zu den erneuerbaren Energien 

initiiert (EEG-Novelle 2010210). Bemerkenswert ist zudem, dass Van den Bossche das ins 

Wahlprogramm der sp.a aufgenommene Ziel hinsichtlich des Ökostroms nicht übernimmt: 

Statt eines 100%-Ökostromanteils bis 2020 strebt sie nur einen 13%-Anteil an. In diesem 

Rahmen ist Röttgen ehrgeiziger, denn er zielt bis 2050 auf die Vollversorgung aus 

erneuerbaren Energien im Stromsektor ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 Siehe Kapitel 5.3.3, S. 74. 
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7 FAZIT 

 

Aus dem Vergleich der Lage in Flandern und Deutschland ergibt sich, dass die deutsche 

Erneuerbare-Energien-Branche weiter entwickelt ist als die flämische. Dieses Ergebnis 

bestätigt das in Vercauterens Masterarbeit211 über den Öko-Landbau und die Biobranche 

(2009) festgestellte grüne Image von Deutschland. Obwohl der Entwicklungsstand der 

erneuerbaren Energien bedeutend verschieden ist, lassen sich drei Ähnlichkeiten zwischen 

Flandern und Deutschland feststellen. Erstens gibt es weder auf flämischer noch auf deutscher 

Ebene einen Minister, der nur mit dem Thema Energie befasst ist, denn der flämische 

Energieminister und die drei zuständigen Bundesminister212 sind auch für mehrere andere 

Bereiche verantwortlich. Die Errichtung eines eigenständigen Energieministeriums würde 

u.E. der Entwicklung der erneuerbaren Energien zugutekommen.  

 

Zweitens werden sowohl die flämischen als auch die deutschen Behörden bei der 

Entwicklung und Durchführung ihrer Erneuerbare-Energien-Politik von einem Dachverband 

unterstützt, der sich für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt und dazu 

bessere politische Rahmenbedingungen fordert. Beide Dachverbände (ODE Vlaanderen vzw; 

Bundesverband Erneuerbare Energien e.V.) umfassen mehrere Beratungsplattformen bzw. 

Branchenverbände, die die Nutzung einzelner erneuerbarer Energiequellen fördern.  

 

Drittens erhalten flämische und deutsche Ökostromerzeuger finanzielle Unterstützung. Das 

Fördersystem ist jedoch unterschiedlich: Ökostromerzeugern wird eine Prämie ausgezahlt, in 

Flandern über ein Quotensystem von Grünstromzertifikaten, in Deutschland über ein 

preisorientiertes Einspeisemodell. Im Allgemeinen ist das Einspeisemodell die sicherere 

Fördermaßnahme, da es anders als ein Quotensystem eine Mindestpreisregelung enthält. Weil 

in Flandern jedoch 2004 durch eine Änderung des Elektrizitätsdekrets Mindestpreise für die 

Zertifikate festgelegt wurden, könnte das System der Grünstromzertifikate auch als ein 

preisorientiertes Einspeisemodell betrachtet werden. Es gibt somit in Flandern und 

Deutschland sichere Investitionsbedingungen für die erneuerbaren Energien im Stromsektor. 

 

                                                 
211 Der Öko-Landbau und die Biobranche – Ein Vergleich der Umsetzung der europäischen Gesetzgebung in der 
Umweltpolitik Deutschlands und Belgiens / Flanderns. Ongepubliceerde masterproef. Departement 
Vertaalkunde, Hogeschool Gent (Vercauteren 2009). 
212 Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister und Bundesverkehrsminister 
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Für die größere Bedeutung der erneuerbaren Energien in Deutschland gibt es insgesamt 

gesehen drei Gründe. Ein erster bezieht sich auf die relativ lange Tradition der Erneuerbare-

Energien-Politik in Deutschland seit Ende der 80er Jahre. Mit dem Baugesetzbuch von 1987 

wurden die erneuerbaren Energien schon in geringem Maße gefördert. 1991 erließ der 

Deutsche Bundestag das Stromeinspeisegesetz, das einen besonderen Fokus auf die 

erneuerbaren Energien legte und zu einem Boom dieser Energiequellen führte. Auf flämischer 

Ebene hingegen ist erst ab 2000, mit dem Erlass des Elektrizitätsdekrets, von einer 

Gesetzgebung zu den erneuerbaren Energien die Rede. Außerdem entwickelte sich die 

flämische Erneuerbare-Energien-Branche relativ langsam, denn Politiker und Bevölkerung 

waren mit diesem Thema nur in geringem Maße vertraut. Während sich die Bundesrepublik in 

einer Periode des Rückgangs der Nutzung erneuerbarer Energien auf eine lange Tradition 

stützen kann, verfügt Flandern noch nicht über wichtige politische Erfahrungen zur 

Begrenzung eines solchen Rückgangs. 

 

Als zweiter Grund gilt die unterschiedliche Zuständigkeitsverteilung in der Energiepolitik 

bzw. Erneuerbare-Energien-Politik in Deutschland und Belgien. Da der Bereich der 

erneuerbaren Energien eine Materie der konkurrierenden Gesetzgebung ist, wofür der Bund 

vorrangige Zuständigkeit hat, bestimmt dieser die Erneuerbare-Energien-Politik in 

bedeutendem Maße. Mit der Föderalisierung Belgiens wurden dagegen fast alle Kompetenzen 

für die erneuerbaren Energien den Regionen übergeben, so dass eine Gesetzgebung zu diesen 

Energiequellen größtenteils auf regionaler Ebene geschaffen werden soll. Diese 

Zuständigkeitsverteilung behindert u.E. die Entwicklung einer umfassenden flämischen 

Erneuerbare-Energien-Gesetzgebung, denn wegen der europäischen Richtlinien müssen sich 

die Regionen zunächst mit dem Föderalstaat über eine Lastenverteilung beraten. Diese 

Verhandlungen, z.B. die über die Lastenverteilung im Rahmen der europäischen Erneuerbare-

Energien-Richtlinie (2009), haben eine deutlich hemmende Wirkung. Sogar ein Jahr nach 

dem Inkrafttreten dieser Richtlinie, weiß Flandern noch immer nicht genau für welchen Anteil 

des vorgesehenen belgischen 13%-Zieles es sich einsetzen soll. Der Erlass konkreter Dekrete 

kommt somit noch nicht in Frage.  

 

Schließlich trägt die ehrgeizigere und umfassendere Bundesgesetzgebung zum stärkeren 

Wachstum der deutschen Erneuerbare-Energien-Branche bei. Während die Bundesrepublik in 

ihre Gesetze Ziele aufnahm, die über die Zielvorgaben der europäischen Richtlinien 

hinausgehen, strebt Flandern nur nach den im Rahmen dieser Richtlinien vom Föderalstaat 
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vorgesehenen Zielen. So legten die Deutschen 2004 hinsichtlich der europäischen Strom-

Richtlinie (2001) bis 2020 einen Ökostromanteil von 20%213 fest, während die Flamen nur  

das auferlegte 6%-Ziel festschrieben. Auch das heutige deutsche Ziel bezüglich der 

Ökostromerzeugung ist ehrgeiziger als das flämische, denn bis 2020 wird ein Ökostromanteil 

von 30% angestrebt (gegenüber 13% in Flandern). Zudem ist die Bundesgesetzgebung 

umfassender als die flämische Gesetzgebung, weil sie die erneuerbaren Energien allgemein 

und in mehreren214 Sektoren gesetzlich fördert, während die flämischen Dekrete die Nutzung 

dieser Energiequellen nur allgemein und im Stromsektor unterstützen. Als Grund für diese 

ehrgeizigere und umfassendere Bundesgesetzgebung kann die größere Aufmerksamkeit der 

deutschen politischen Parteien für das Thema der erneuerbaren Energien gelten. Im Rückblick 

auf die vom grünen Bundesumweltminister Trittin ergriffenen Initiativen und Maßnahmen 

wäre ein Politiker von Bündnis 90/Die Grünen als neuer Umweltminister die beste Wahl. 

Auch in Flandern würde – auf Grund der Wahlprogramme – ein Energieminister von Groen! 

einer weiteren Entwicklung der erneuerbaren Energien zugutekommen. Zwar bildeten die 

flämischen Sozialdemokraten 1999-2004 die Grundlage für die flämische Erneuerbare-

Energien-Gesetzgebung, aber ob die heutige sozialdemokratische Energieministerin diese 

Gesetzgebung auch so weitgehend beeinflussen wird, ist noch abzuwarten.     

 

Im Vergleich zu Flandern nimmt die Bundesrepublik Deutschland überdeutlich eine 

Vorreiterrolle in der Erneuerbare-Energien-Politik wahr. Es ist somit empfehlenswert, dass 

Flandern in naher Zukunft ein Dekret erlässt, das – nach dem Vorbild des deutschen 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 2000 – einen besonderen Fokus auf die erneuerbaren 

Energien legt, denn sowohl im flämischen Elektrizitätsdekret als auch im flämischen Dekret 

zur rationellen Nutzung spielt dieses Thema nur eine untergeordnete Rolle. Da die politische 

Akzeptanz dabei von wesentlicher Bedeutung ist, sollen die flämischen Parteien einem 

weiteren Ausbau der erneuerbaren Energiequellen mehr Aufmerksamkeit widmen. Erst dann 

wird die flämische Erneuerbare-Energien-Branche ihren Rückstand gegenüber der deutschen 

aufholen können. 

 

 

 

                                                 
213 Gemäß der europäischen Strom-Richtlinie soll Deutschland bis 2020 einen Ökostromanteil von 12,5% 
erreichen.  

214 Bau-, Strom-, Verkehrs- und Wärmesektor 
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Doelstelling:
Deze masterproef is een vergelijkende studie over hernieuwbare energie in Vlaanderen en Duitsland. Er worden
verschillende aspecten behandeld (wetgeving, maatschappij, politiek) om duidelijk te maken waarom deze
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websites van de bevoegde instanties (o.a. Europese Commissie, Vlaams Energieagentschap, Bundesministerium
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